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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen
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Nr.1) Urkunde 

über die Eingliederung der Kirchengemeinde 
Grimme, bisher Pfarrsprengel· Fahrenwalde, Kir
chenkreis Pasewalk, in den Pfarrsprengel Brüs
sow, Kirchenkreis Pasewalk. 

Auf Grund des Artikels 30 der Kirchenordnung wird 
nach Anhörung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1
Die Evangelische Kirchengemeinde Grimme wird aus 
dem Pfarrsprengel Fahrenwalde ausgegliedert und in 
den Pfarrsprengel Brüssow eingegliedert. 

§ 2
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§3
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. April 1976 in 
Kraft. 
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§ 1
Die Pfarrstelle Lübbenow wird aufgehoben. 

§ 2
Die Kirchengemeinde Lübbenow wird in den Pfarr
sprengel Trebenow eingegliedert. 

§3
Die Kirchengemeinde Milow wird in den Pfarrsprengel 
Papendorf eingegliedert. 

§ 4
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§5
Diese_ Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. April 1976 in 
Kraft 

Greifswald, den 24. März 1976 

Evangelisches Konsistorium 
LS Dr. Blath 

E Lübbenow Pfst. '1/76 Oberkonsistoriallrat 

Nr. 3) Urkunde 
über die 'Aufhebung der Pfarrstelle Wetzenow und 
über die Eingliederung der · Kirchengemeinden 
Wetzenow, Polzow und Roggow in den Pfarr
sprengel Zerrenthin, Kirchenkreis Pasewalk, und 
der Kirchengemeinde Broellin in den Pfarrspren
gel Rollwitz, Kirchenkreis. Pasewalk. 

Auf Grund des Artikels 30 der Kirchenordnung wird 
nach Anhören der Beteiligten bestimmt: 

§ 1
Die Pfarrstelle W etzenow wird aufgehoben. 

§ 2
Die Kirchengemeinden Wetzenow,.Polzow und Roggow 
werden in den Pfarrsprerigel Zerrenthin eingegliedert. 
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§3

Die Kir?J.engemeinde Broellin Wiro in den Pfarrspren
gel Rollwitz eingegliedert. 

§4
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§5

Diese Urlkunde tritt mit Wirkung vom 1. April 1976 in 
Kraft. 

Greifswald, den 24. März 1976 

Ev,angelisches Konsistorium 
LS Dr._Rlath 

E Wetzenow Pfst. 5/76 · Oberk,oll!sisliori.alrat

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und
Verordnungen

Nr. 4) Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa. 

Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, d·ie am 3. Juli 1973 in Helsinki eröffnet und 
vom 118. September 1973 bis zum 21. Juli 1975 in Genf 
fortgesetzt wurde, fand ihren Abschluß in Helsinki am 
1. August 1975 durch die Hohen Vertreter Belgiens, Bul
_gariens, Dänemar,ks, der Deutschen Demokratischen Re
publik, der Bundesrepublik Deutschlands, Finnlands 
Frankreichs, Griechenlands, des Heiligen Stuhls, Irlands,
Islands, Italiens, Jugoslawiens, Kanadas, Liechtensteins, 
I.iuxembu11gs, Maltas, Monacos, der Niederlande, Nor
wegens, Österreichs, POllell!s, Portugal·s, Rumä-niens, San 
Marinos, Schwedens, der Schweiz, Spaniens, der
Tschechosiliowakei, der Türkei, Ungarns, der Union der 
Soz1ailisti1schen Sowjetrepubliken, des Vereini,gten Kö
nigreichs, der V•ereinigten Staaten von Amerika, Zy
perns.
Während der Eröffnungs- und Schlußphase der Konfe
re� richtete der Generalsekretär der Vereinten Natio

nen als Ehrengast das Wort an die Teilnehmer. Der 
Generaldirektor der UNESCO und der Exekutivsekre
tär der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Eumpa leisteten während der zweiten Phase der 
Konferenz Beiträge.
Lm Verlauf der Beratungen der zweiten Phase erfolgten 
auch .Beiträge zu einzelnen Punkten der Tagesordnung 
durch die Vertreter der folgenden nichtteilnehmenden 
Mittelmeerstaaten: Demokratische Volksrepublik Alge
rien, Arabische Republik Ägypten, Israel, Königreich 
Marokko, Syrische Arabische Republik, Tunesien. 
Von dem politischen Willen getrage1i., im Intersse der 
Völker ihre Beziehungen zu verbessern und zu verstär
ken, in Europa zum Frieden, zur Sicherheit, zur Gerech
tigkeit und z,tt,r Zusammenarbeit, sowie zur Annäherung
zwischen ihnen und zu den anderen Staaten der Welt 
beizutragen. 
Demzufolge entschlossen, den Ergebnissen der Konfe
renz volle Wirksamkeit zu verleihen und die Vorteile, 
die aus diesen Ergebnissen hervo11gehen z·wischen ihren 
Staaten und in ganz Europa zu gewährleisten und da
durch den Prozeß der Entspannung zu erweitern, zu 
vertiefen und ihn fortschreitend und dauerhaft zu 
machen,. 
Haben die Hohen Vertreter der Teilnehmerstaaten fei
erlich folgendes angenommen: 
Fragen der Sicherheit in Europa. 
Die Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, 
Unter Bekräftigung ihres Zieles, -bessere Beziehungen 

untereinander zu fördern sowie Bedingungen zu ge
währleisten, unter denen ihre Völker in echtem und 

. dauerhaftem Frieden, frei von jeglicher Bedrohung oder 
· Beeinträchtigqng ihrer Sicherheit leben können:
Uberzeugt von der Notwendigkeit, Anstrengungen zu
unternehmen, u:m die Entspannung im universellen Sin
ne sowohl zu einem daue.vhaften als auch zu einem im

mer lebensfähigeren und umfassenderen Prozeß zu
machen und überzeugt davon, daß die Durchführung 
der Ergebnisse der Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa ein bedeutender Beitrag zu
diesem Prozeß sein wird; 
In der Erwägung, daß die Solidarität zwischen den
Völkern S'OWie das gemeinsame Anliegen der Teilneh
mer.staaten, die Ziele zu erreichen, wie sie von der 
Kon:flerenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa gesetzt worden sind, z,ur Entwicklung besserer 
und engerer Beziehungen untereinander auf - allen Ge
bieten und damit zur Überwindung der aUJS dem Cha
rakter ihrer früheren Beziehungen herrührenden Kon
frontation ,sowie zu besserem gegenseitigem Verständ-
nis führen s•onten; , 
Eingedenk ihl'er gemeinsamen Geschichte und in der 
Erkenntnis, daß die vorhandenen gemeinsamen Elemen
te ihrer Traditionen und Werte bei_ der Entwicklung
ihrer .Beziehungen dienlich sein können, und von dem
Wunsch geleitet, unter voller Berücksichtigung der Ei
genart und Vielfalt ihrer Standpunkte und. Auffassun
gen, nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Bemühungen
zur Überwindung des Mißtrauens und zur Vergröße
rung des Vertrauens zu vereinigen, die Probleme, die
sie trennen, zu lösen und zum Wohl der Menschheit 
zusammenzuarbeiten; 
In der Erkenntnis der Unteilbarkeit der Sicherheit in
Europa sowie ihres gemeinsamen Interesses an der Ent
wicklung der Zusammenarbeit überall in Europa und 
untereinander sowie unter Bekundung ihrer Absicht, 
weiterhin entsprechende Anstrengungen zu unterneh
men;
In der Erkenntnis der engen Verbindung zwischen Frie
den und Sicherheit in Europa und in der galliZen Welt 
und .im Bewiußtsein der Notwendigkeit, daß jeder von 
ihnen seinen Beitrag zwr Festigung des Friedens und 
der Sicherheit in der Welt und zur Förderung der 
Grundl.'echte, des wirtschra.ftlichen und sozialen Fort-
5clJ.T.itts ·urnd des Wohllevgehens a:Ller Völker leistet;

Haben folgendes angenommen:
1.

a) Erklärung fiber die Prinzipien, die die Beziehungen
der Teilnehmerstaa.ten leiten

Die Teilnehmerstaaten, 
Unter Bekräftigung ihrer Verpflichtung zu Frieden, Si
cherheit IUilld Gerechtigkeit und 7ltlrstetigen Entwicklung 
:freundischaftifä.cher Be-ziehungen und der Zusammen
arbeit; 
In der Erkenntnis, daß diese Verpflichtung, die das In
teresse •und die Bestrebungen der Völker widerspiegelt, 
für jeden Teilnehmerstaat eine durch Erfahrungen aus 
der Vergangenheit erhöhte Verantwortung in Gegen-· 
wart und Zukunft darstellt; 
Unter Bek:räfti,gUJng ihrer vol'len und aktiven Unterstüt
zun,g für die Vereinten Nationen und für die Stäl'kung 
ihrer Rolle und Wirksamkeit bei der Fes-ti,giung des in
ternationalen Friedens sowie der internationalen Si

cherheit und Gerechtigkeit und bei der Förde
rung der 'Lösung intemationaler Probleme sowie bei der 
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Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, soweit sie als -· 
Mitglieder der Vereinten Nationen dazu gehalten sind 
und im EinklLang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen; 
In Bekundung ihrer einmütigen Zustimmung zu den 
Prinzipien, die unten aufgeführt sind und die mit d'er 
Charta der Vereinten Nationen übereinstimmen, sowie 
ihres einmütigen Willens, bei der Anwendung dieser 
Prinz�pien in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu 
handeln; 
Erklären ihre Entschlossenheit, die folgenden Pfinzi
pien, die al:le von grUJndlegender Bedeutung sind und 
i<hre gegenseitigen. Beziehungen leiten, ein jeder in sei
nen Beziehungen zu allen anderen Teilnehmerstaaten, 
ungeachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen oder so
zialen Systeme, als auch H).rer Größe, geographischen 
Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstandes, 
zu achten und in die Praxis umz·usetzen: 

I. Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität
innewohnenden Rechte

Die Teilnehmerstaaten werden gegenseitig ihre souve
räne Gleichheit und Individuali.tät sowie alle ihre Sou
veränität iillnewohnenden und von ihr umschlossenen 
Rechte achten, einschließlich insbesondere des Rechte<; 
eines jeden Staates auf rechtliche Gleichheit, auf terri
toriale Integrität sowie auf Freiheit und politische Un
abhängi.g!keit. Sie werden ebenfalls das• Recht jedes an
deren Teilnehmerstaates achten, .sein politisches, soziales, 
wirtschaftliches und kulturelles System frei zu wählen 
und zu entwickeln sowie sein Recht, seine Gesetze und 
Verordnungen zu bestimmen. 
Im Rahmen des Völkerrechts haben alle Teilnehmer
staaten gleiche Rechte und Pflichten. Sie werden das 
Recht jedes anderen Teilnehmeristaates achten, seine Be
ziehung,en zu anderen Staaten im Eink1ang mit dem 
Völkerrecht U!nd im Geiste der vor'liegend'en Erklärung 
ziu bestimmen und zu ,gestalten, wie ·er es wünscht. Sie 
sind der Auffasung daß ihre Grenzen, in Übereinstim
mung mit dem Völkerrecht, durch friedliche Mittel und 
durch Vereinbarung verändert werden können. Sie ha
ben ebenfalls das Recht, internationalen Organisationen 
anzugehören oder nicht anzugehören, Vertragspartei 
bilateraler oder multibilateraler Verträge zu sein oder 
nicht zu sein, .,einschlJ.ießlich des Rechtes, Vertragspartei 
eines Bündnisses zu sein oder nicht zu sein; desglei
chen haben si,e das Recht auf Neutralität. 

U. Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von
Gewalt

Die Teilrtehmerstaaten we:r;den sich in ihren gegensei
tigen Beziehungen sowie in ihren internationalen Be
ziehungen im allgemeinen der Androhung oder Anwen
dung vion Gewalt, die gegen die territoriale Integrität 
oder politische UnJ8ibhängi{'Jke,it irgendeine5 Staates ge
richtet oder au,f irgendeine andere Weise mit den Zie
len der Vereinten Nationen und mit der vorliegenden 
E11klärung unvereinbar ist, enthalten. Die Geltendma
chung von Erwägungen zur Rechtfertigung eines gegen 
dieses Prinzi!p ver.stoßenden Rückgriffs auf die Andro
hung oder Anwendung von Gewalt ist unzulässig. 
Die Teilnehmerstaaten werden sich dementsprechend 
jeglicher Handilung enthalten, die eine Gerwaltandrohung 
oder eine direkte oder indirekte Gewaltanwendung ge
gen einen anderen Teilnehmerstaat darstellt. Sie wer-

den sich gleichermaßen jeglicher Gewaltsmanifestation, 
die den Zw� hat, einen anderen Teilnehmerstaat zum 
Verzicht auf die volle Ausübung seiner souveränen 
Rechte zu bewegen, enthalten. Sie werden sich ebenso 
tn ihren gegenseitigen Beziehungen jeg1icher gewalt
samen Repressalie ent};lalten. 
Keine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt 
wird als Mittel zur Regelung von Streitfällen oder von 
Fragen, die zu Streitfällen zwischen ihnen führen kön
nen, verwendet werden. 

Ill. Unverletzlichkeit der · Grenzen 

Die Teilnehmerstaaten betrachten gegenseitig alle ihre 
Grenzen sowie die Grenzen aller Staaten in Europa als 
unverletzll,i.ch und werden deshalb jetzt und in der Zu
kunft keinen Anschlag auf diese Grenzen verüben: 
Dementsprechend werden sie sich auch jeglicher For
derung oder Handlung enthalten, . sich eines Teiles oder 
des gesamten Territoriums irgendeines Teilnehmerstaa
tes zu bemächtigen. 

IV. Territoriale Integrität der Staaten

Die Teilnehmerstaaten werden die territoriale Integri
tät eines jeden Teilnehmerstaates achten. 
Dementsprechend werden sie •sich jeder mit den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
unvereinbaren Handlung gegen die territoriale Integri
tät, politische Unabhängigkeit oder Einheit eines jeden 
Tetlnehmerstaates enthalten, insbesondere jeder der
artigen Handlung, die eine Androhu,ng oder Anwendung 
von Gewalt darstellt. 
Die Teilnehmerstaaten werden ebenso davon Abstand 
nehmen, das Territorium eines jeden anderen Teilneh
merstaates zum Gegenstand einer militärischen Beset
zung oder anderer direkter oder indirekter Gewaltmaß
nahmen unter Verletzung des Völkerrechts oder zum 
Gegenstand der Aneignung durch solche Maßnahmen 
oder deren Androhung zu machen. Keine solche Beset
zun,g ,oder Anei,gniUJng wird als rechtmäßig anerkannt 
werden. 

V. Friedliche Regelung von Streitfällen

Die Teilnehmerstaaten werden Streitfälle zwischen 
ihnen mit friedlichen Mitteln auf solche Weise regeln, 
daß der internationale Frieden und die internationale 
Sicherheit sow.ie die · Gerech·tigkeit nicht gefährdet 'Wer
den. Sie werden bestrebt· sein, nach Treu und Glauben 
und im Geiste der Zusammenarbeit eine :rasche und 
gerechte Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts zu 
erreichen. 
Zu diesem Zweck werden sie Mittel wie Verhandlung, 
Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, 
gerichtliche _ Regelung oder andere friedliche Mittel 
eigener W�l verwenden, einschließlich jedes Streit
regelungsve:ro'ahrens, aJUJf das sich die beteiJ.ig� Partei-sn 
vor Entstehen des Streitfalles geeinigt haben. 
Sallte sich du11ch keines der vorgenannten friedlichen 
Mittel eine Lösung erzielen lassen, werden die an 
einem Streitfall beteiligten Parteien weiterhin nach 
einem gtegenseitig zu viereinbarenden Weg zur fried
lichen Regelung des StreitfaHes suchen. 
Teilnehmerstaaten, die Parteten eines zwischen ihnen 
bestehenden streit:lia'Hes sind, sowie alle anderen Teil
nehmerstaaten werden sich jeder Handlung enthalten, 
welche die Lage in einem solchen lYlaße verschärfen 
könnte, daß die Erhaltung des internationalen Friedens 
und der internationalen Sicherheit gefährdet und dadurch 
eine friedliche Regelung des Streitfalles erschwert wkd. 
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VI. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 

Die Teilnehme1'.staaten werden sich ungeachtet ihrer 
gegenseitigen Beziehungen jeder direkten oder indirek
ten, individuellen oder kollektiven Einmischung in die 
inneren oder äußeren Angelegenheiten enthalten, die 
in die innerstaatliche Zuständigkeit eines anderen Teil
nehmerstaates fallen. 
Sie werden sich dementsprechend jeder Form der be
waffneten Intervention oder der Androhung einer sol
chen Intervention gegen einen anderen Teilnehmerstaat 
enthalten. 
Sie werden. sich gleichermaßen urtter alLen Umständen 
jeder militärischen wie auch politischen, wirtschaftli
chen oder sonstigen Zwang.smaßnahme enthalten, die 
darauf gerichtet ist, ihrem eigenen Interesse die Aus
übung der Rechte eines anderen Teilnehmerstaates, die 
dessen Souveränität innewohnen, unterzuordnen und 
sich damit Vorteile irgendwelcher Art zu verschaffen. 
Dementsprechend werden sie sich unter anderen der 
direkten oder indi,reikten Unterstüt2Jung terroristischer 
Tätigkeiten oder subversiver oder anderer Tätigkeiten 
enthalten, -die auf den gewaltsamen Umsturz des Re
gimes eines anderen Teilnehmerstaates gerichtet sind. 

VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions
oder Uberzeugungsfreiheit 

Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewis
sens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle 
ohne Unterschied der Blasse, des Gesch'1.;echts, der Spra
che oder der Religion achten. 
Si:e werden die wirksame Ausübung der zivilen, politi
schen, wirtschaftl'ichen, sozialen, kulturellen sowie der 
anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der 
dem Menschen innewohnenden Würde ergeben und für 
seine freie und volle Entfaltung wesentlich si-nd, för
dern und ermutigen. 
In diesem . Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die 
Freiheit des Individuums anerkennen ·und, achten, sich 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Reli
gion oder einer Überzeugung in Übereinstimmung mit 
dem, w.as sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und 
sie auszuüben .. 
Die Teilnehmerstaaten, auf deren Territorium nationale 
Minderheiten bestehen, werden ,das Recht von Personen, 
die zu solchen Minderheiten gehören, auf Gleichheit vor 
dem Gesetz achten; sie werden ihnen jede Möglichkeit 
für den tatsächlichen Genuß der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewähren und werden .auf diese Weise 
ihre berechtigten Interessen in di,es·em Bereich schützen. 
Die Teilnehmerstaaten anerkennen die universelle Be
deutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, de
ren Achtung ein wesentlicher Faktor für den Frieden, 
die Gerechtigkeit und das Wohlergehen ist, die ihrer
seits erforderlich sind, um die Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwi
schen ihnen sowie zwischen allen Staaten zu gewähr
leisten. 
Si:e werden diese Rechte und Freiheiten in ihren gegen
seitigen Beziehungen stets achten und sich einzeln und 
gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen, bemühen, die universelle und wirksame Ach
tung dieser Rechte ·und Freiheiten zu fördern. 
Sie bestätigen das Recht des Individuums, seine Rechte 
und Pflichten auf diesem Gebiet zu kennen und auszu
üben. 

Auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfrei
heiten werden die Teilnehmerstaaten in Übereinstim
mung mit den Zielen ·und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und mit der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte handeln. Sie werden ferner 
ihre Verplichtungen erfüllen, wie diese· festgelegt sind 
in den internationa1en Erklärungen und Abkommen auf 
diesem Gebiet, soweit sie an sie gebunden sind, darun
ter auch in den Internationalen Konventionen über die 
Menschenrechte. 

VIII. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht 

der Völker 

Die Teinehmerstaaten werden die Gleichberechtigung 
der Völker und ihr Selbstbestimmungsrecht achten, in
dem sie jederzeit in Übereinstimmung mit den Zielen 
und Gruilldsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
und den einschlägigen Normen des Völkerrechts han
deln, einschließlich jener, die sich auf die territoriale 
Integrität der Staaten beziehen. 
Kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker haben alle Völker 
j,ederzeit das Rec.'"1t, in voller Freiheit, wann und wie 
sie es wünschen, ihren inneren und äußeren politischen 
Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre 
politische; wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent
w.icklu,ng nach eigenen Wünschen zu verfolgen.
Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die universelle Be
,deutung der Achtung und der wirksamen Ausübung 
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmunga
rechts der Völker für die Entwicklung freundschaftli
ch.er Beziehungen zwischen ihnen sowie zwischen allen 
Staaten; sie erinnern auch an die Bedeutung der Be
seitigung j,eglicher Form der Verletzung dieses Prinzip,;. 

IX. Zusammenar'!,eit zwischen den Staaten 

Die T-eilnehmerstaaten werden ihre Zusammenarbeit 
miteinander und mit allen Staaten in ollen Bereichen 
gemäß den Zielen und Gn,mdsätzen d;r Charta der 
Vereinten Nationen entwickeln. Bei der Entwicklung 
ihrer Zusammenarbeit werden die Teilnehmerstaaten 
besonderes Gewicht auf die Bereiche legen, so wie sie 
im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa festgelegt sind, wobei jeder von 
ihnen seinen Beitrag unter Bedingungen voller Gleich
heit leistet. 

Sie werden sich bei der Entwicklung ihrer Zusammen
arbeit .als Gleiche bemühen, gegenseitiges Verständnis 
und Vertrauen, freundschaftliche und gutnachbarliche 
Beziehungen untereinander, internationalen Frieden, 
internationale Sicherheit. und Gerechtigkeit zu fördern. 
Sie werden sich gleichermaßen bemühen, bei der Ent
wicklung ihrer Zusammenarbeit das Wohlergehen der 

. Völker zu verbessern unq. zu� Erfüllung ihrer Wünsche 
·beizutvagen, unter anderem durch di-e Vorteile, die sich
aUJS ,größerer geg,enseitiger Kenntnis sowie dem Fort
schritt und den Leistungen im wirtschaftlichen, wissen
s·chaftUchen, technischen, sozialen, kulturellen und hu
manitären Bereich ergeben. Sie werden Schritte zur För
,d'erung von Bedingungen unternehmen, die den Zugang 
,alliier zu diesen Vorteilen begünstigen; sie werden das 
Interesse aililer berüc�ichtigen, inbesondere das Interesse 
der Entwicklungislärnder in der gan?Jen Welt, Unterschie
de im Suand der wJrtschaftlichen Entwicklu,ng zu ver
ringern. 
Sie bestätigen, daß Regierungen, Institutionen, Organi
.sationen und Personen eine relevante und positive Rol-
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le zukommt, zur Erreichung dieser Ziele ihrer Zusam
menarbeit beizutragen. 
Sie werden bei der Verstärl�ung ihrer Zusammenarbeit 
wie oben dargelegt, danach streben, engere Beziehungen 
,untereinander auf einer verbesserten ,und ,d:a:UJerhafteren 
Grundlage zum Nutzen der Völker zu entwickeln. 

X. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach
Treu und Glauben
Die Teilnehmerstaaten werden ihre völkerrechtlichen
Verpflichtungen nach Treu und Glauben erfüllen, und
zwar jene Verpflichtungen, die sich. aus den allgemein
anerkannten Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts 
ergeben, wie aUICh jene Verpflichtungen, die sich aus
mit dem Völkerrecht übereinstimmenden Verträgen oder
sonstigen Abkommen, deren Vertragspartei sie sind, er
geben.
Bei der Ausübung ihrer souveränen Rechte; einschließ
lich des Rechtes, ihre Gesetze und Verordnungen zu be
stimmen, werden sie ihren rechtlichen Veripfüchtungen 
aus dem Völkerrecht entsprechen; sie werden ferner die 
Bestimmungen der Schlußakte der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa gebührend be
rücksichtigen und durchführen.
Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß im Falle eines
Widerspruchs zwischen den Verpflichtungen der Mitglie
der der Vereinten Nationen aus der Charta der Verein
ten Nationen und ihren Verpflichtungen aus irgend
einem Vertrag oder sonstigen internationalen Abkom
men ihre V•erpfüchtung aus der Charta der Vereinten
Nationen gemäß ihrem Artikel 103 Vorrang haben.
Alle die vorstehend aufgeführten Prinzipien sind von 
grundlegender Bedeutung und werden folglich gleicher
maßen und vorbehaltlos angewendet, wobei ein jedes
von ihnen unter Beachtung der anderen ausgelegt wird.
Die Teilnehmerstaaten erklären ihre E:ntschlo.ssenheit,
diese Prinzipien, so wie sie in der vorliegenden Erklä
rung gelegt sind, voll in allen Aspekten in ihren gegen
seitigen Beziehungen und ihrer Zusammenarbeit zu
achten und anzuwenden, um jedem Teilnehmerstaat die
Vorteile zu sichern, die sich aus der Achtung und der
Anwendung dieser Prinzipien durch alle ergeben.
Indem die Teilnehmerstaaten die vorstehenden Prinzi
pien gebührend berücksichtigen, insbesondere den
ersten Satz de.s zehnten Prinzips, ,,Erfüllung vö]ker
rechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben", 
stellen sie fest, daß die vorliegende Erklärung weder 
ihre Rechte und Verpflichtungen noch die diesbezügli
chen Verträge und Abkommen und Abmachungen be
rührt.
Die Teilnehmerstaaten geben der Überzeugung Aus
druck, daß die Achtung dieser Prinzipien die Entwick
lung normaler und freundschaftlicher Beziehungen und
den Fortschritt der Zusammenarbeit zwischen ihnen auf 
allen Gebi-eten fördern wird. Ferner geben sie der Über
zeugung Ausdruck, daß die Achtung dieser .Prinzipien 
die Entwickil,un,g politischer Kontakte 2iwischen ihnen 
begünstigen wird, die ihrerseits zum besseren Verständ
nis ihrer Standlpunkte und Auffassungen beitragen wür
de. 
Die Teilnehmerstaaten erklären ihre Absicht, ihre Be
ziehungen zu allen anderen Staaten im Geiste· der in
dieser Erklärung enthaltenen Prinzipien zu gestalten.

b) Fragen der Verwirklichung einiger der vorstehenden 
Prinzipien

Die Teilnehmerstaaten, 
Unter Bekräftigung, daß sie die Enthaltung von der An-

drohung oder Anwendung von Gewalt achten werden 
und ihr Wivkung verleihen werden, und von 
•der Notwendigkeit überzeugt, diese zu einer wirksamen 
Norm des internationalen Lebens zu machen,
Werden in ihren Beziehungen zueinander unter ande- · 
rem die folgenden Bestimmungen, die in Übereinstim
mung mit der Erklärung über die Prinzipien, die die
Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, stehen, ach
ten und anwenden:

Auf alle Arten und in jeder Form, die sie für ange
messen halten, der Pflicht, sich der Androhung oder 
Anwendung von Gewalt in ihren Beziehungen zu
einander zu enthalten, Wirkung und Ausdruck zu 
verleihen; 
Sich jedes mit den Zielen und Grundsätzen der Char
ta der Vereinten Nationen und den Bestimmungen 
der Erklärung über die• Prinzipien, die die Bezie
hungen der Teilnehmerstaaten leiten, nicht zu ver
einbarenden Einsatzes bewaffneter Kräfte gegen 
einen anderen Teilnehmerstaat zu enthalten, insbe
sondere der Invasion oder des Angriff.s auf sein Ter
ritorium; 
Sich jeglicher Gewaltmanifestation zu enthalten, die 
den Zweck hat, einen anderen Teilnehmerstaat zum 
Verzicht auf die volle Ausübung seiner souveränen 
Rechte zu bewegen; 
Sich jeder wirtschaftlichen Zwangsmaßnahme zu ent
halten, die daraiuf .gerichtet i·st, ihrem ei,genen Inter
·ess-e die AUJsübung der Rechte eines anderen Teil
nehmerstaates, die dessen Souveränität innewohnen,
unterzuordnen und sich damit Vorteile irgendwelcher
Art zu verschaffen; 
Wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die durch ihren 
Umfang und durch ihre Natur Schritte darstellen, 
um schließUch eine allgemeine und vollständige Ab
rüstung unter .strenger und wirksamer internationa
ler Kontrolle zu erreichen; 
Im Einklang mit ihrer Pflicht, sich der Propaganda 
sowohl für Angriffskriege als auch für jeiµiche mit

den z.:elen der Vereinten Nationen und mit der Er
klfü:ung über die Prinzipien, die die Beziehungen der 
Teilnehmerstaaten leiten, unvereinbaren Androhung 
oder Anwendung von Gewalt gegen einen anderen 
Teilnehmerstaat zu enthalten, mit allen Mitteln, .die 
ein jeder von ihnen f.ür angemessen hält, ein Klima 
des Vertrauens und der Achtung zwischen den Völ
kern zu fördern; 
Alle Anstrengungen zu unternehmen, um ausschließ
lich mit friedlichen Mitteln jeglichen Streitfall zwi
schen ihnen zu regeln, dessen Fortdauer geeignet ist, 
die Erhaltung des internationalen Friedens und der 
internation,alen Sicherheit in Europa zu gefähr,den, 
und eine ':i;,ösung vor allem durch die friedlichen 
Mittel zu suchen, die in Artikel 33 der Charta der 
Vereinten Nationen aufgeführt sind; 
Sich jeder Handlung zu enthalten, die eine friedliche 
Regelung von Streitfällen zwischen den Teilnehmer
staaten behtndern könnte. 

Die Teilnehmerstaaten, 
Unter Bekräftigung ihrer Entschlos,senheit, ihre Streit
fälle in der Weise zu regeln, wie es im Prinzip der 
friedlichen Regelung von Streitfällen dargelegt ist; 
In der Überzeugung, daß die friedliche Regelung von 
Streitfällen den Verzicht auf die Androhung oder An
wendung von Gewalt ergänzt, die beide wesentliche, 
wenn auch nicht die einzigen Faktoren für die Erhal-
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tung und Festigung des Friedens und der Sicherheit 
sind; 
In dem Wunsche, die Methoden, die ihnen für die fried
liche Regelung von Streitfällen zur Verfügung stehen, 
zu verstärken und zu verbessern; 
1. Sind entschlossen, die Prüfung und Ausarbeitung
einer allgemein annehmbaren Methode der friedlichen
Regelung von Streitfällen mit dem Ziel fortzuführen,
bestehende M,ethoden zu ergänzen, und zu diesem Zweck
die A1'beit auf Grund des von der Schweiz im Verlauf
der zweiten Phase der Konferenz über Sicherheit unj
Zusammenarbeit in Europa vorgelegten „Entwurfes für
einen Vertrag über ein ,europäisches System der fried
lichen Beilegung von Streitigkeiten" sowie anderer Vor
schläge, die sich darauf beziehen und auf die Ausarbei
tung einer solchen Methode gerichtet sind, fortzusetzen.
2. Beschließen, daß auf Einladung der Schweiz ein
E�pertentreffen aller Teilnehmerstaaten einberufen
wird, um den in vaorstehendem Punkt 1 beschriebenen
Auftrag im Rahmen der Konferenzfolgen, festgelegt in
Kapitel „Folgen der Konferenz" und nach der,en Ver
fahrensregeln zu erfüllen.
3·. 'Dieses Expertentreffen w.ird nach dem Treffün der 
von den Außenministern der Teilnehmerstaaten be
nannten Vertreter, das gemäß Kapitel „Folgen der 
Konferenz" für 1:977 angesetzt ist, stattfinden; die Ar

beitsergebnisse dieses Expertentreffens werden den Re
gierungen vorgelegt. 

2. 
Dokument über vertrauensbildende Maßnahmen und 
bestinimte Aspekte der Sicherheit und Abrüstung 

Die Teilnehmerstaaten, 
in dem Wunsche, die Ursachen von Spannungen, die 
zwisch,en ihnen bestehen können, zu beseitigen und ,somit 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in der Welt 
beiizu trag,en; 
Entschlossen, das Vertrauen zwischen ihnen zu stärken 
und somit zur Erhöhung der Stabilität und Sicherheit 
in Europa beizutrage�; 
Ferner entschlossen, sich in ihren gegenseitigen Be
ziehungen sowie in ihren internationalen Beziehungen 
im allgemeinen, der Androhung oder Anwendung von 
Gewalt, die gegen die territoriale Integrität oder poli
tische Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet 
oder aUJf ivgenldeine andere Weise mit den Zielen der 
Vereinten Nationen und mit der Erklärung über die 
Prinzipien, d:ie die Beziehungen der Tei'lnehmerstaaten 
leiten, wie siie in dii,eser Schlußakte angenommen wurde, 
mwereinbar ist, ZJU! enthalten; 
In der Erkenntnis der Notwendigkeit, zur Verminde
rung der Gefahr von bewaffneten Konflikten und von 
Mißverständnissen oder Fehleinschätzungen militäri
scher Tätigkeiten beizutragen, die zu Befürchtungen 
Anlaß geben könnten, insbesondere in einer Situation, 
in der den Teilnehmerstaaten klare und rechtzeitige 
Informationen über den Charakter solcher Tätigkeiten 
fehlen; 
Unter Berücksichtigung vaon Erwägungen, die sich auf 
Bemühungen zur Verminderung von Spannungen und 
zur Förderung der Abrüstung beziehen; 
In der Erkenntnis, daß der Austausch von Beobachtern 
bei militärischen Manövern ·auf Einladung die Förde
rung vaon Konta!kten und des gegenseitigen Verständ
nisses begünstigen wird; 
Nach Prüfung d,er Frage der vorherigen Ankündigung 
größerer militärischer .Bewegungen im Zusammenhang 
der Vertrauensbildung; 

In der Erkenntnis, daß es andere Wege gibt, durch die 
einzelne Staaten darüber hinaus einen Beitrag zu ihren 
gemeinsamen Zielen leisten können; 
überzeugt von der politischen Bedeutung der vorheri
gen Ankündigung größerer militärischer Manöver für 
die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und die 
Stärkung von Vertrauen, Stabilität un,d Sicherheit; 
In Übernahme der Verantwortung eines jeden von 
ihnen dafür, diese Ziele zu fördern und .in Überein
stimmung mit den angenommenen Kriterien und Moda
litäten diese Maßnahme durchzuführen, was für die 
Verwirklichung dieser Ziele wesentlich ist; 
In der Evkenntnis, -daß diese Maßnahme, die aus poli
tischer Entscheidung hervorgeht, auf freiwilliger Grund
lage beruht; 

Haben folgendes angenommen: 

1. Vorherig·e Ankündigung· von größeren militärischen
Manövern

Sie werden ihre größeren militärischen Manöv,er allen 
anderen Teilnehmerstaaten auf üblichem diplomati
schem Wege in Übereinstimmung mit den folgenden 
Bestimmungen ankündigen: 
Ankündigungen werden gegeben von größeren mili
tärischen Manövern von Landstreitkräften in einer 
Gesamtstärke von mehr als 25 000, an denen diese 
,selbständig oder kiombiniert mit etwaigen Teilen von 
Luft- oder Seestreitkräften teilnehmen (in -diesem Zu
sammenhang schließt der Begriff „Landstreitkräfte" 
amphibi-sche und Luftlandekräft,e ei'n). Im Falle selb
ständiger Manöver von amphibischen oder Luftlande
lcräften oder kombinierter Manöver, in die sie einbezo
gen sind, werden diese Kräfte in diese Gesamtstärke 
eingesch,lossen. ,Des weiteren können, i.m Falle kombi
nierter Manöver, bei welchen die oben angegebene Ge
saimtstärke nicht erreicht wird, in die jedoch Land
streitkräfte zus;mmen mit einer bedeutenden Zahl ent
weder amphibischer oder Luftlandekräfte, oder beider, 
einbezogen sind, diese Manöver ebenfall,s angekündigt 
werden. 
Ankündigungen werden gegeben von größeren militä
rischen Manövern, die auf dem Territorium, in Europa, 
eines jeden Teilnehmerstaates, sowie, falls anwendbar, 
im angrenzenden Seegebiet und Luftraum stattfinden. 
Im Falle eines T,eilnehmerstaates, dessen Territorium 
sich über Europa hinaus e11streckt, müssen vorherige 
Ankündigungen nur von Manövaern gegeben werden, 
die in einem Gebiet innerhalb von 250 Kilometern von 
seiner Grenze stattfinden, die einem anderen europäi
schen Teilnehmerstaat gegenüberliegt, oder die er mit 
ihm teilt, der Teilnehmerstaat muß jedoch keine An
kündigung in den FäHen geben, in denen dieses Gebiet 
auch der Grenze des Teilnehmerstaates benachbart ist, 
die einem nicht-europäischen nichtteilnehmenden Staat 
gegenüberliegt, oder die er mit ihm teilt. 
Die Ankündigung wird 211 Tage oder mehr vor Beginn · 
des Manövers gegeben, oder, wenn ein Manöver kurz
fristiger angesetzt wird, so . frühzeitig wie möglich vor 
dem Datum .seines Beginnes. 
Die Ankündigung wü,d Angaben über die Benennung, 
soweit vorhanden, den allgemeinen Zweck und die an 
dem Manöver beteiligten Staaten, die Art oder Arten 
und die z·ahlenmäßige Stärke der eingesetzten Streit
kräfte, das Gebiet -und den geschätzten zeitlichen Rah
men seiner DurchfÜlhrung enthalten. Die Teilnehmer
staaten werden ebenso, wenn möglich, zusätzliche ein
schlägige Angaben zur Verfügung ,stellen, insbesondere 
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solche, die sich auf die Komponenten der eingesetzten 
Streitkräfte und den Zeitraum ihrer Beteiligung bezie
hen. 

Vorherige Ankündigung anderer militärischer Manöver 

Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß sie darüber 
hinaus zur Stärkung des Vertrauens und zur Erhöhung 
der Sicherheit U'Ild Stabilität beizutragen vermögen und 
zu diesem Zweck anderen Teilnehmerstaaten, mit be
sonderer Berücksichtigung derer nahe dem Gebiet sol
cher Manöver, auch kleinere militärische Manöver an
kündigen können. 
Zum gleichen Zweck erkennen die Teilnehmerstaaten 
ebenfalLs an, daß sie auch andere militärische Manö
ver, die sie durchführen, ankündigen können. 

Austau'sch vori Beobachtern 

Die Teilnehmerstaaten werden, freiwillig und auf bila
teraler Grundlage, im Geiste der Gegenseitigkeit und 
des guten Willens allen Teilnehmerstaaten gegenüber 
andere Teilnehmerstaaten einladen, Beobachter zur Teil
nahme an militärischen Manövern zu entsenden. 
Der einladende Staat wird in jedem einz,elnen Fall die 
Anzahl der Beobachter, die Verfahren und Bedingungen 
ihrer Teilnahme bestimmen und sonstige Informationen 
geben, die er für nützlich halten mag. Er wird ange
messene Vorsorge treffen und Gastfreundschaft gewäh
ren. 
Die Einladung wird auf üblichem diplomatischem We
ge soweit im voraus ergehen, wie dies passend und 
möglich ist. 

Vorherige Ankündigung größerer militärischer Bewe

gungen 

In Übereinstimmung mit den Schiußempfehlungen der 
Helsinki-Konsultationen haben die Teilnehmerntaaten 
die Frage der vorherigen Ankündigung größerer mili
tärischer Bewegungen als einer Maßnahme zur Stär
kung des Vertrauens geprüft. 
Dementspr-echend erkennen die T,eilnehmerstaaten ·an, 
daß sie nach eigenem Ermessen und mit dem Ziel, zur 
Vertrauensbildung beizutragen, ihre größeren militä
rischen Bewegungen ankündigen können. 
Im gleichen Geiste werden die an der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilnehmen
den Staaten der Frage der vorherigen Ankündigung 
größerer militärischer Bewegungen weitere Überlegun
gen widmen, wobei sie insbesondere die aus der Durch
führung der in diesem Dokument festgelegten Maßnah
men gewonnenen Erfahrungen berücksichtigen. 

Andere vertrauensbildende Maßnahmen 

Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß es andere 
Mittel gibt, durch die ihre gemeinsamen Ziele gefördert 
werden können. 
Insbesondere wer-den sie unter gebührender Berücksich
tigung der Gegenseitigkeit und mit dem Ziel eines bes
seren gegenseitigen Verständnisses den Austausch auf 
Einladung zwischen ihrem militärischen Personal,, ein
schließlich Besuchen von Militärdelegationen, fördern. 

* 

UM einen vollständigeren Beitrag zu ihr,em gemeinsa
men Ziel der Vertrauensbildung zu leisten, werden die 
Teilnehmerstaaten bei der Durchführung ihrer militä
rischen Tätigkeiten in dem Gebiet, für das die Bestim
mungen über die vorherigen Ankündigungen größerer 
militärischer Manöver gelten, dieses Ziel gebührend be
rücksichtigen und achten. 

Sie erkennen ebenfalLs an, daß die aus der Durchfüh
rung der vorstehenden Bestimmungen gewonnenen Er
fahrungen, zusammen mit weiteren Bemühungen, zur 
Entwicklung und Erweiterung von Maßnahmen führen 
könnten, die auf eine Stärkung des Vertrauens gerichtet 
sind. 

II. Fragen im Zusammenhang mit der Abrüstung

Die Teilnehmerstaaten anerkennen ihrer aller Interes
sen .an Bemühungen zur Ve11minderung der militäri
schen Konfrontation und zur För,derung der Abrüstung, 
die darauf gerichtet sind, die politische Entspannung in 
Europa zu ergänzen und ihre Sicherheit zu stärken. Sie 
sind von der Notwendigkeit überzeugt, auf diesen Gebie
ten wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die durch ihren 
Umfang und ihre Natur Schritte darstellen, um schließ
lich eine allgemeine und vollständig� Abrüstung unter 
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu 
erreichen und die zur Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in der ganzen Welt führ,en scillen. 

III. Allgemeine ,Erwägungen

Nach Erwägung der Ansichten, die zu verschiedenen 
Themen zum Ausdruck gebracht worden sind, welche 
mit der Festigung der Sicherheit in Europa durch ge
meinsame Bemühungen zur Förderung von Entspannung 
und Abrüstung zusammenhängen, werden die Teilneh
merstaaten, wenn sie solche Bemühungen unternehmen, 
in diesem Zusammenhang insbesondere von folgenden 
wesentlichen Erwägungen ausgehen: 

dem komplementären Charakter der politischen und 
militärischen Aspekte der Sicher-heit; 

-: der Wechselbeziehung zwischen der Sicherheit eine5 
jeden Teilnehmerstaates und der Sich,erheit in Euro
pa als Ganzem sowie der Beziehung, die im weiteren 
Zusammenhang der Sicherheit der Welt zwischen der 
Sicherheit in Europa und der Sicherheit im Mittel
meerraum besteht; 
der AchtUng der ihrer souveränen Gleichheit inne
wohnenden Sicherheitsinteressen .aller an der Kon
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa teilnehmenden Staaten; 
der Bedeutung, daß die Teilnehmer an Verhand
lungsgremien Sorge tragen, .andere an der Konferenz 
über Sicherheit und Zusaµimenarbeit in Europa teil
nehmende Staaten mit Information über diesbezüg
liche Entwicklungen, Fortschritte und Ergebnisse auf 
geeigneter Grundlage zu versehen, sowie dem be
rechtigten Intresse eines jeden dieser Staaten daran, 
daß seine .Rückäußerungen erwogen werden. 

Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, der 

Wissenschaft und der Technik sowie der Umwelt 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Überzeugung, daß ihre Bemühungen zur Ent
wicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen des 
Handels, der Industrie, der Wissenschaft und Technik, 
der Umwelt sowie auf anderen Gebieten der Wirtschaft 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in Europa 
und der ganzen Welt beitragen, 
In der Erkenntnis, daß die Zusammenarbeit in diesen 
Bereichen den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen fördern 
würde, 
Im Bewußtsein der Unterschiede ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Systeme, 
In der Bekräftigung ihres Willens, eine solche Zusam
menarbeit untereinander zu verstärken, wie auch im
mer ihre Systeme geartet sind, 
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In der Erkenntnis, daß eine solche Zusammenarbeit un
ter gebührender Beachtung des unterschiedlichen wirt
schaftlichen Entwicklungsstandes entwickelt werden 
kann, auf der Grundlage der Gleichheit und gegensei
tigen Zufriedenheit der Partner sowie der Gegenseitig
keit, die insgesamt eine ausgewogene Aufteilung der 
VorteUe und Verplicht-ungen vergleichbarer Tragweite 
ermöglicht, unter Achtung der bilateralel'I. und multila
teralen Abkommen. 
Unter Berücksichtigung der Interessen der Entwick
lungsländer der ganzen Welt, darunter solche unter den 
Teilnehmerstaaten, solange sie sich wirtschaftlich im 
Entwicklungsstadium befinden; in Bekräftigung ihres 
Willens, für die Verwirklichung der Ziele und Aufga
ben zusammenarbeiten, die von den entsprechenden Or
ganen der Vereinten Nationen in den �nschlägigen Do
kumenten über Entwicklungsfragen festgelegt sind, wo
bei jeder der Teilnehmerstaaten die Haltung, die er 
ihnen gegenüber eingenommen hat, aufrechterhält; in 
der Absicht, den am wenigsten entwickelten Länder be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
In der Überzeugung, daß die z�nehmende weltweite 
wechselseitige Abhängigkeit im Bereich der Wirtschaft 
in wachsendem Maße gemeinsame und wirkungsvolle 
Anstrengungen zur Lösung der großen Probleme der 

. Weltwirtsch,aft wie der Ernährungs-, Energie-, Roh
stoff-,· Währungs- und Finanzprobleme erfordert und 
daher die Tatsache unterstreicht, daß es notwendig ist, 
stabile und ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen zu.för
dern und so zur kontinuierlichen und diversifizierten 
wirtschaftlichen Entwicklung _ihrer Länder beizutragen, 
Unter <Berücksicht_igung der Arbeit, die bereits VCl'Il _ den 
auf diesen 1Gebieten tätigen internationalen Organisa
tionen geleistet worden ist und in dem Wunsche, von 
den Möglichkeiten Gebrauch zu machen; die diese Or
ganisationen, insbesondere die Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa, ·für die Durchfüh
rung der Bestimmungen der Schlußdokumente der Kon
ferenz -bieten, 
In der Erwägung, · daß die in den folgenden Texten ent
haltenen Richtlinien und konkreten Empfehlungen dar
auf abzielen, die weitere Entwicklung ihrer gegenseiti
gen Wirtschaftsbeziehungen untereinander zu fördern 
und in der Überzeugung, daß ihre Zusammenarbeit in 
diesem <Bereich -unter voller Achtung der die Beziehun
gen zwischen den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzi
pien durchgeführt werden soll�, wi-e s'ie in dem ein
schlägigen Dokument aufgeführt sind, 

Haben folgendes angenommen: 

Handel 
Allgemeine Bestimmungen 
Die Teilnehmerstaaten, 
Im Bewußtsein der wachsenden Bedeutung des inter
nationalen Handels als einem der wichtigsten Faktoren 
des wirtschaftlichen Wachstums und sozialen Fort
schritts, 
In der Erkenntnis,. daß <ler Handel einen wesentlichen 
Bereich ihrer Zusammenarbeit darstellt und dessen ein
gedenk, daß die Bestimmungen in der allgemeinen 
Präambel beson<lers für diesen Bereich gelten, 
In der Erwägung, daß Umfang -und Struktur des Han
dels zwischen den Teilnehmerstaaten n�cht in allen Fäl
len den Möglichkeiten entsprechen, die der ge·genwärtige 
Stand ihrer. wirtschaftlich� und wissenscllaftlich-tech
nischen Entwicklung eröffnet, 

Sind entschlossen, die Ausweitung ihres gegenseitigen 
Waren- und Dienstleistungsverkeh�s zu fördern und 
günstige Bedingungen für eine solche Entwicklung zu 
gewährleisten, wobei sie di-e Modalitäten ihrer wirt
schaftlichen Zusammenarbeit zugrunde legen; 
Erkennen die vorteilhaften Wirkungen an, die sich au3 
der Anwendung der Meistbegünstigung für die Ent
wicklung des Handels ergeben können; 
Weroen die Ausweitungen des Handels auf einer mög
lichst breiten multilateralen Grundlage fördern und sich 
dabei bemühen, die verschiedenen wirtschaftlichen und 
kiommerzi,eJ.len Möglichkeiten zu nutzen; 
Anerkennen· die Bedeutung bilateraler und multilatera� 
ler, zwischenstaatlicher sowie anderer Abkommen für 
die langfristige Entwicklung des Handels; 
Stellen die Bedeutung der Währungs- und Finanzfragen 
für die Entwicklung des internationalen. Handels fest 
und werden sich bemühen, sie in dem Bestreben zu be
handeln, zur kontinuierlichen Ausweitung des Handels
beizutragen. 

· 

Werden sich bemülhen, die -der Entwicklung des Han
dels -entgegenstehenden Hinderni-�se jeglicher Art abzu
bauen oder schrittweise zu beseitigen; 
Werden das kontinuierliche Wachstum des Handels för
dern, und soweit als Möglich abrupte Sch-wan1kungen in 
ihrem Warenve1•kiehr vermeiden; 
Sind der Auffassung

! 
daß ihr Handel mit den verschie

denen Waren auif eine solche Weise erfolgen soll, daß 
auf den Inlandsmärkten für solche Waren und insbeson
dere den inländischen Erzeugern gleichartiger oder un
mittelbar konkurriierender Waren keine ernstliche Schä
digung - gegebenenfalls eine Marktstörung bzw. Markt
zerrüttung - entsteht oder zu entstehen droht; Dabei 
her11scht Einve11ständnis, daß sie den Tatbestand der 
Marktstörung bzw. Marktzerrüttung nicht engegen den 
einschlägigen Bestimmungen .ihrer internationalen Ab
kommen geltend machen können; wenn si-e Schutzmaß
nahmen ergreifen, werden .sie diese in 0-bereinstim
mt\ng mit ihren diesbezüglichen Verpflichtungen aus den 

. internationalen Abkommen, die sie eingegangen sind, 
tun und die Interessen der direkt Betroffenen berück
sichtigen. 
Werden den Maßnahmen zur Förderung des Handel3 
und .zur Diversifizierung .seiner Warenstruktur ge
bührende Beachtung schenken; 
Stellen fest, daß das Wachstum und die Diversifizierung 
des Handels dazu beigetragen würden; die Möglichkei
ten der Warenauswahl zu erleichtern; 
Halten es für angebracht, günstige Bedingungen für die 
Beteiligung von Gesellschaften, Organisationen und Un
ternehmen an der Entwicklung des Handels zu schaffen. 

Geschli.ftskontakte und -möglichkeiten 
Die T-eilnehmerstaaten, 
Im Bewußtsein der Bedeutung des Beitrags, den eine 
Verbesserung der Geschäftskontakte und das damit 
v,erbundene Anwachsen des Vertrauens in den Ge
schäftsverbindungen zur Entwicklung der Handels und 
Wirtschaftsbeziehungen leisten könnte. 
Werden Maßnahmen treffen, um· die Bedingungen für 
den Ausbau von Kontakten zwischen den Vertretern 
amtlicher SteHen, den einzelnen VOII} Außenhandel be
troffenen Organisationen, Unternehmen, Gesel1schaften 
und Banken weiter zu verbessern; insbesondere betrifft 
dies; wenn dies nützlich ist; Kontakte zwischen Ver
käufern und Abnehmern von Waren und Dienstleistun
gen sowie Kontakte, die der Untersuchung von Han
delsmöglichkeiten, dem Abschluß von Verträg,en, der 
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Sicherung ihrer Erfüllung und dem Kundendienst die
nen; 
Werden vom Außeillhandel betroffene Organisationen; 
Unternehmen und Gesellschaften ermutigen, Maßnah
men zur !Beschleunigun.g der Führung von geschäftli
chen Verhandlungen zu treffen; 
Werden f.erner Maßnahmen treffen mit dem Ziel einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Vertretern 
der vom Außenhandel betroffenen •ausländischen Or
ganisationen, Unternehmen, Gesellschaften und Ban
ken, indem sie insbesondere: 

die notwendi-gen Informationen zur Verfügung stel
len, einschließlich solcher über di,e Rechtsvorschrif
ten und Verfahren hinsichtlich der Errichtung stän
diger Vertretungen durch die oben erwähnten aus
ländischen Organtsationen, l!nternehmen, Gesell
schaften und Banken und deren T•ätigkeit; 
Anträg,e auf Errichtung ständiger Vertretungen und 
Büros zu diesem Zweck so wohlwollend wie mög
lich p•rüfen, gegebenenfaUs einschließlich der Eröff
nung gemeinsamer Büros durch zwei · oder mehrere 
Firmen; 
zu Bedi-ngungen, di-e so günstig wie möglich und 
für alle Vertreter der oben genannten ausländischen 
Organi.sationen, Unternehmen, Gesellschaften und 
·Banken gleich sind, die Bereitstellung von Hotel
unterkünften, Kommunikationsmitteln und anderen
von ihnen normaler.weise benötigten· Dienstleistun
gen und Einrichtungen sowie von geeigneten Ge
schäfts- und Wohnräumen für ständige Vertretungen
fördern;

Erkennen die Bedeutung solcher Maßnahmen für die 
Förderung ,einer stärikeren Beteiligung kleiner und 

.mittlerer Unternehmen am Handel zwischen den Teil
nehmers-taaten an. 
Information über Handel und Wirtschaft 
Die Teilnehmerstaaten, 
Im Bewußtsein der wachsenden Rolle der wirtschaft
lichen •und kommerziellen Information bei der Ent
wicklung des internationalen Handels, 
In der Erwägung, daß die Informationen auf dem Ge
biet der Wirtschaft ·so geartet sein sollten, daß sie eine 
ausreichende Marktanalyse gewährleisten sowie die 
Ausarbeitung von mittel- und langfristigen Prognosen 
ermöglichen und so dazu beitragen, kontinuierliche Han
delsströme zu schaffen und die gesch,äftlichen Möglich
keiten besser zu nutzen, 
Bereit, die Qualität und Lieferung von Informationen 
auf dem Gebiet der Wirtschaft und von einschlägigen 
Informationen auf dem Gebiet der V:erwaltung zu ver
bessern und ihre Quantität zu erhöhen, 
In der Erwägung, daß der Wert der �tatistischen Infor
mationen für den internationalen Gebrauch in erhebli
chem Maße von ihrer Vergleichbarkeit abhängt, 
Werden die Veröffentlichung und V:erbreitung der wirt
schaftlich,en und kommerzieHen Informationen in regel
mäßigen Zeitabständen und innerhalb der kürzesten 
Fristen fördern,, insbesondere 

der Statistiken über Poduktion, Volkseinkommen, 
Staatshaushalt, Verbrauch und ,Produkti-vität; 
der Außenhandelsstatistiken, die auf der Grundlage 
vergleichbarer Klassifizierungen aufgestellt sind, ein
schließlich der Aufgliegel"ung nach Waren, mit An
gabe von Menge und W•ert, sowie von Ursprungs-
oder Bestimmungsland; 
der Gesetze und Vorschriften, die den Außenhandel 
betreffen; 

der Informationen, die zur Unterstützung der Han
delsförderung Prognosen über die Entwicklung der 
Wirtschaft ermöglichen, z. B. Informationen über die 
allgemeine Ausrüstung staatlicher Wirtschaftspläne 
und rprog,ramme; 
anderer Informationen zur Unterstützung von Ge
schäftsleuten bei ihren Kontakten, z. B. periodisch 
erscheinender Adreß- und Telefonbücher, Branchen
verzeichnisse und, wo möglich, Organisationsdia
gr,amme der vom A'ußenhandel betroffenen Firmen 
und Organisationen; 

Werden darüber hinaus die Entwicklung des Austau
sches wirtschaftlicher.· und , kommerzieller Informatio
nen, wo angebracht durch gemischte Kommissionen für 
wirtschaftlich•e, wissenschaftliche und technische Zu
sammenarbeit, nationale und gemischte Handelskam
mern, und andere geeignete Gremien fördern; 
Werden im Rahmen der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa eine Studie über die 
Möglichkeiten unterstützen, ein mufü1aterales Sy.stem 
zu schaffen, mittels dessen die Gesetze und Vor.schrif
ten, die den Außenhandel betreffen, einschließlich der 
Änderungen, mitgeteilt werden; 
Werden die Arbeiten zur ,Angleichung von statistischen 
Nomenklaturen auf internationaler Ebene, insbesondere 

. im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa, fördern. 
Handelsförderung 
Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erkenntnis, daß e.s wichtig ist, die Produktion an 
die Erfordernisse ausländischer Märkte anzupassen, um 
eine Ausweitung des internationalen Handels zu ge
währleisten, 
Im Bewußtsein dessen, daß es für die Exporteure er
forderlich ist, mit den Bedürfnissen potentieller Kun
den und Verbraucher möglichst genau vertraut zu sein 
und sie zu berücksichtigen, 
Werden die vom Außenlhandel betroffenen Organi
sat:i.onen ,Unternehmen und Gesellschaften ermutigen, 
die Kenntnisse und technischen Methoden weiterzuent
wickeln, die für eine wirksame Absatzföl'derung erfor
derlich sind; 
Werden die Verbesserung der Bedingungen für die 
Durchführung von Maßnahmen unterstützen, um den 
Handel :z;u fördern und die .Bedürfnisse der Verb,rau
chrr im Hinblick auf Importgüter zu befriedigen, ins
besondere durch Marktforschung und W,erbemaßnah
men sowie, wo dies nützlich erscheint, durch das Ein
richten von Versorgungslagern, die Lieferung von Er
satzteilen und di.e Unterhaltung eine,s leistungsfähigen 
Kundendienstes und die Ausbildung des erforderlichen 
einheimischen technischen Personals; 
Werden die ii;lternatio�ale Zusammenarbeit im Bereich 
der Handelsförderung, ei.nschließlich der Absatzförde� 
rung sowie die in diesen Fragen im Ra.hmen internatio
naler Gremien, insbesondere der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa, unternommenen 
Arbeiten unterstützen. 
Industrielle •Kooperation und Projekte 
gemeinsamen Interesses 
Industrielle Kooperation 
Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erwägung, daß industrielle Kooperation, die 
durch wirtschaftliche Überlegungen bestimmt ist, 

dauerhafte Bindungen schaffen und dadurch die 
langfristige, um)lassende wirtschaftliche Zusammen
arbeit stärken kann, 
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zum wirtschaftlichen Wachstum sowie zur Auswei
tung und Diversifizierung des internationalen Han
dels und zu einer breiteren Anwendung moderner 
Technik beitr.agen kann, 
durch eine bessere Nutzung der Produktionsfakto
ren zu einer gegensefüg vorteilhaften Ausnutzung 
einander er.gänzender wirtschaftlicher Gegebenhei
heiten führen kann, und 
die industrielle Entwicklung aller, die sich ,an einer 
solchen Zusammenarbeit beteiligen, beschleunigen 
kann, 

Beabsichtigen, die Entwicklung der industriellen Koope
ration zwischen den kompetenten. Organisationen, Unter
nehmen und Gesellschaften in ihren Ländern zu för
dern; 
Sind der Auffassung, daß die industrielle Kooperation 
durch zwischenstaatliche und andere bilaterale und 
multilaterale Abkommen zwischen den Beteiligten 
erleichtert_ werden kann;
Stellen fest, daß sie bei -der Förderung der industriellen 
Kooperation die wirtschaftliche Struktur und das Ent
wicklungsniveau ihrer Länder berücksichtigen sollten; 
Stellen fest, daß die industrielle Kooperation durch 
Verträge verwirtklicht wird, .die zwischen kompetenten 
Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften auf 
der Grundlage wirtschaftlicher Gesichtspunkte abge- · 
schlossen w,erden; 

Verleihen i;tirem Willen Ausdruck, Maßnahmen zu för
dern, die vorteilhafte· Bedingungen für die industrielle 
Kooperation schaffen sollen; 
Erkennen an, daß die ·industrielle Kooperatton eine 
Reihe von Formen wirtschaftlicher Beziehungen um
faßt, die über den Rahmen der herkömmlichen Han
delsgeschäfte hinausgehen und daß. die Partner bei Ver
tr:agsver>handlungen über industrielle Kooperiation die 
geeigneten Formen und Bedingungen der Zusammen
arbeit unter Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Inte
ressen und ihres Potentials gemeinsam bestimmen; 
Erkennen ferner an, -daß, wenn es in ihrem gegen
seitigen Interesse liegt, konk:r:ete Formen wie die fol
genden für die Entwicklung der industriellen Koope
ration von Nutze.n sein können: gemeinsame Produk
tion und gemeinsamer Vertrieb, Spezialisierung in Pro
duktion und Vertrieb; Errichtung, Ausbau und Moderni
sierung von Industriebetrieben, Zusammenarbeit bei 
der Erstellung vollständiger Industriebetriebe mit dem 
Ziel, auf diese Weise einen Teil der daraus her.vor
gehenden Erzeugnisse zu beziehen, gemischte Gesell
schaften, Austausch von ;,know-how", · technisch-en In
formationen, Patenten und Lizenzen sowie gemeinsame 
industrielle Forischung im Rahmen von spezifischen 
Kooperationsprojekten; 
Erkennen an, daß neue Formen der industriellen Koope
ration angewandt werden können, um spezifischen Be
dürfnissen gerecht zu werden; 
Ertkennen die Bedeutung von Informationen über Wirt
schaft, Handel, Technik und Verwaltung, die für die 
Entwicklung der industrieUen Kooperation geeignet 
sind; 
Halten es für wünschenswert, 

die Qualität und Quantität der Informationen, die 
für die industrielle Kooperation vQn Bedeutung sind, 
zu verbessern, insbesondere. hinsichtlich der Gesetze 
und Vorschriften einschließlich der Bestimmungen 
über den Devisenverkehr, sowie hinsichtlich der all
gemeinen ,Ausrichtung staatlicher Wirtschaftspläne 

und -programme, der Planungsprioritäten und der 
wirtschaftlichen Marktbedingungen; und 
darüber veröffentlichtes Material so rasch wie mög
lich zu v-erbreiten; 

Werden alle Formen des Informations- und Erfah
rungsaustausches über industrielle Kooperation fördern, 
auch durch Kontakte zwischen potentiellen Partnern 
und, wo angebracht, durch gemischte Kommissionen für 
wirtschaftliche, industrielle, wissenschaftliche und tech
nische Zusammenarbeit, durch nationale und gemischte 
Handelskammern und andere geeignete Gremien; 
Halten es, um die industrielle Kooperation auszuwei
ten, für wünschenswert, die Püfung von Kooperations
möglichkeiten und die Durchführung von Kooperations
projekten zu fördern; sie wer,den zu diesem Zweck 
Maßnahmen ergreifen, indem sie unter anderem alle 
Formen von Geschäftskontakten zwischen kompetenten 
Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften sowie 
zwischen deren Fachpersonal erleichtern und erweitern; 
Stellen fest, daß die von der Konferenz angenömmenen 
Bestimmungen über Geschäftskontakte in Wirtschaft 

· und Handel auch auf ausländische Oganisationen, Un
ternehmen und Gesellschaften, die sich an industrieller 
Kooperation beteiligen, Anwendung finden, wobei die 
Besonderheiten dieser 'Kooperation zu berücksichtigen 
sind; sie werden insbesondere für angemessene Arbeits
bedingungen des mit der Durchführung der Koope
rationsprojekte befaßten Personals Sorge tragen;
Halten es für wünschenswert, daß Vorschläge über Pro
jekte der industrie1len Kooperation genügend Einzel
heiten und die notwendigen wirtschaftlichen und tech
nischen Daten enthalten, insbesondere erste Schätzun
gen der Projektkosten, An.gaben über die Form der be
absichtigten Zusammenarbeit, sowie über Absatzmög
lichkeiten, um es ,potentiellen Partnern zu ermöglichen,
erste Unte11suchtfugen einzuleiten und in möglichst kur
zer Zeit zu Entscheidungen zu gelangen; 

Werden die an der industriellen Kooperation beteilig
ten Parteien zu Maßnahmen ermutigen, die der Be
schleunigung der Verhandlungen über den Abschluß
von Kooperationsverträgen dienen; 
Empfehlen ferner die Prüfung der Frage fortzusetzen -
zum Beispiel im Rahmen der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa -, wie Interessen
ten besser über allgemeine Voraus,setzungen der indu
striellen Kooperation unterrichtet werden und Rat
schläge zur Ausarbeitung von Kooperationsverträgen
erhalten können;

Halten es für wünschenswert, die Bedingungen für die
Durchführung von Projekten der industriellen Koope
ration weiter zu verbessern, insbesondere in bezug auf:

den Schutz der· Inter.essen der Partner industrieller 
Kooperationsprojekte, einschließlich des Rechts
schutzes für Vermögenswerte jeder Art; 
die Berücksichtigung der Erfordernisse und Möglich
·keiten der industriellen Kooperation im Rahmen der 
Wirtschaftspolitik und besonders in staatlichen Wirt
schaftsplänen und -programmen, auf eine Weise, die 
mit ihren Wirtschaftssystemen vereinbar ist; 

Halten es für wünschenswert, daß die Partner beim 
Aoochluß von Verträgen über industrielle Kooperation 
Vereinbarungen über die notwendige gegenseitige 
Unterstützung und Information während der Vertrags
abwicklung gebührende Aufmerksamkeit schenken, vor 
allem damit die Kooperati,onserzeugnisse den erforoer-
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liehen technischen Stand und die erforderliche Qualität 
erreichen; 
Erkennen die Nützlichkeit einer stärkeren Beteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen in ind-ustriellen 
Kooperationsprojekten an. 

Projekte gemeinsamen Interesses 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erwägung, daß ihr Wirtschaftspotential und ihre 
natürlichen Ressourcen bei gemeinsamen Bemühungen 
eine langfristige Z,µsammenarbeit zur Verwirklichung 
von Großprojekten gemeinsamen Interesses a-uch regio
naler und subregionaler Ebene ermöglichen und daß 
solche Projekte daz-u be'itragen können, die wirtschaft
liche Entwicklung der diaran teilnehmenden Länder zu 
beschleunigen, 
In der Erwägung, daß es wünschenswert ist, daß die 
kompetenten Organisationen, Unternehmen uind Gesell
schaften in allen Ländern die Möglichkeit haben, iht 
Interese an einer Beteiligung an solchen Projekten zu 
bekunden und bei .Einv,ernehmen an deren Verwirklich
ung teilzunehmen, 
Mit der Festellung, daß die von der Konferenz ange
nommenen Bestitnmungen bezüglich der industriellen 
Kooperation auch auf Projekte gemeinsamen Interesses 
anwendbar süm, 
Halten es für m:itwendig, kompetente 'Wl,d interessierte 
Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften zu er
mutigen, in geeigneten Fällen Möglichkeiten zur Ver
wirklichung von Projekten gemeinsamen Interesses im 
Bereich der Energiequellen, der Nutzbarmachung von 
Rohstoffen sowie im Bereich des Verkehrs und der 
Kommunikation zu prüfen; 
Halten es für wünschenswert, daß Organisationen, 
Unternehmen und Gesellschaften, welche die Möglich
keiten einer Teilnaihme an Projekten gemeinsamen 
Interesses untensuchen, mit ihren potentiellen Partnern 
auf geeigneten Wegen die erforderlichen wirtschaft
lichen, rech,tl>ichen, finanziellen und und technischen 
Informationen über diese Projekte austauschen; 
Sind der Auffassung, daß die Bereiche der Energie
quellen, insbesondere Erdöl, Erdgas und Kohle, und die 
Nutzbarmachung von mineralischen Rohstoffen ins
besondetie von ELsenerz und Bauxit, dazu g�gnet 
sind, die langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zu verstärken -und den Handel, soweit er sich daraus 
ergibt, zu entwickeln; 
Sind der Auffassung, daß Möglich:keiten für Projekte 
gemeinsamen Interesses im Hinblick auf eine lang
fristige wirtiSchaftMche Zusammenarbeit auch in folgen
d�n Bereichen bestehen: 

beim Austausch von Elektroener�Je in Europa, um 
die KJap,azität der Elektrizitätswerke so rationell wie 
möglich zu nutzen; 
bei der Z,usammenarbeit in der Suche nach neuen 
EnergiequeU,en und insbesondere im Bereich der 
Kernenergie; 
bei der Entwicklung von Straßennetzen und der 
Zusammenarbeit im Hinblick au!f ein zusammen
hängendes Wasserstraßennetz in Europa; 
bei der Zusammenarbeit in der Erforschung und 
der Weiterentwicklung von Ausrüstungen für Mehr
zwecktransporte und für den Umschlag von Contai
nern; 

Empfehlen, daß die an Projekten gemeinsamen Inter
esses interessierten Staaten prüfen, unter welchen 

Bedingungen so1'che Projekte erstellt werden könnten, 
und daß sie, falls sie es wünschen, die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre Durchführung schaffen. 
Bestimmungen, die Handel und industrielle 

Kooperation betreffen 

Harmonisierung der . Normen 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erkenntni's, daß die Entwicklung sowohl der 
internationalen .Harmonisierung von Normen und tech
nischen Vors,chriften als auch die Entwicklung der 
internationalen Zusammenarb'eit im Bereich der Prüf
verfahren ein wichtiges Mittel ist; um technische Hin
derrvisse im internationalen Handel und der indu.striel-
1en Kooperation Z'll beseitgen und da,ß damit deren Ent
wicklung erleichtert und die Produktivität gesteigert 
wird, 
Bekräftigen ihr Interesse daran, die größtmögliche inter
nationale Harmonisierung von Normen und technischen 
Vorschriften zu erreichen; 
Geben ihrer Bereitschaft Ausdruck, internationale Ab
kommen und andere geeignete übereinkommen über 
die AnerkennUJng von Bescheinigungen und Prüfdoku
menten über die Konformität mit Normen und techni
schen Vonschriften zu fördiern; 
E11achten es für wünschenswert, die intei"ll�tionale Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Nol'Il!ung zu ver
stärlken, insbesondere durch die Unterstützung der 
Tätigkeit zwischenstaatlicher und anderer geeigneter 
Organisationen in diesem Bereich. 

Schiedsverfahren 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erwägung, daß die schnel1e und ger.echtf> 
Schlichtung von Streitfällen, die aus Geschäften des 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs und Verträg.en 
über industrielle iKooperatdon entstehen können, zu:r Er
weiterung und Erleichterung des Handels ,und der Zu
ZUJSarnmenarbeit beitragen würde. 
ful der Erwägung, diaß die Schiedsverfahren zur Bele
gung solcher streitfälle zweckmäßig sind, 
Empfehlen,, wo angebracht, Organisationen, Unterneh
men und Gesellsohaften in ihren Ländern, Schiedsklau
seln in Verträge über Handelsgeschäfte und über indu
strielle Kooperation oder in Sonderabmachungen aufäu
nehmen; 
Empfehlen, daß in den Schiedsklauseln ein Schied1Sver
fahren gemäß einem gegenseitig .annehmbaren ·system 
von Schiedsregeln sowie die Möglichkeit eines Sch.ieds
verf.alhrens in einem dritten Lande vor-gesehen wer,den, 
wobei bestehende zw.ischenstaatliche und · andere Ab
kommen in diesem Bereich Berücksichtigung finden. 

Spezifische bi�atera.le Vereinbarungen 

Die Teilnehm�mtaaten, 
Im Bewußtsein der Notwendigkeit, den Handelsverkehr 
zu erlleichtern uind die Verwirklichung neuer Formen 
der industriellen Kooperation zu fördern, 
Werden erwägen, in geeignetem Fällen spezifische bila
terale Abkommen über vernchiedene Probleme von 
gegenseitigem Interesse in den Bereichen des Handels 
und der indlliltriellenKooperation abzuschUeßen, ins
besondere zur V:ermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Erleichterung des Transfers von Gewinnen und des 
Rücktransfers der investierten Vermögenswerte. 

Wissenschaft und Technik 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Überzeugung, daß die wissenschaftliche und 
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technische Zusammenarbeit einen wichtigen Beitag zur 
Festigung der Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen 
ihnen darstellt, da sie eine wirksame Lösung der Pro
bleme von gemeinsamen Interesse und die Verbesse
rung der menschlichen Lebensbedingungen erleichtert, 
In der Erwägung, dJaß es bei der Entwicklung einer 
solchen Zusammenarbeit wichtig ist, den Austausch von 
Informationen ,und Erfahrungen zu fördern, wodurch 
Studium und Weitergabe der in Wissenschaft und Tech
nik -erzielt-en Ergebni<sse sowie der Zugang zu solchen 
E•rgebn:issen auf ·einer gegenseitig vorteilhaften Grund
lage und in Bereichen der Zusammenarbeit, die zwi
schen interessioerten P.arteien vereinbart sind, erleichtert 
wird, 
In der Erwägung, daß es Sache der potentiellen Part
ner ,d. h. •der zuständigen Organisationen, Institutionen, 
Unternehmen, Wissenstjl,aftler und Techniker der Teil
nehmerstaaten ist, die Möglichkeiten einer gegenseitig 
vorteilhaften Zusammenarbeit zu bestimmen und ihre 
Einzelheiten ausZ'Uarbei ten, 
In Bekräftigung der Tatsach,e, daß ,eine solche Zusam
menarbeit bilateral und multilateral auf staatlicher 
und nichtstaatlicher Ebene entwickelt und verwirklicht 
werden kann, z.B. durch zwischenstaatliche und andere 
Abkommen, internationale Progr.amme, Kooperations
projekte und über kommerzielle Kanäl,e, auch unter 
Nutzung verschiedener Arten von Kontakten, ein
schließlich direkter und individueller Kontakte, 
Im Bewußtsein der Notwendigkeit, Maßnahmen zu 
treffen, um die wissenschaftliche und technische Zu
sammenarbeit zwischen ihnen weiter zu verbessern, 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit 

Stellen fe,st, daß Möglichkeiten für eine weitere Ver
Verbesserung der wissenschaftlichen und technischen 
Z'Usammenarbeit bestehen, und -bekunden daher ihre 
Absicht, Hindernisse, die einer solchen Zusammenarbeit
im Wege stehen, zu beseiti�en, insbesondere durch: 

Verbesserung von GelegeI).heiten für den Austausch 
und die Verbreitung von wissenschaftlichen und 
technischen Informationen zwisch,en den an wissen
schaftlich,er und technischer Fornchung und Zu
sammenarbeit interessierten Parteien, einschließlich 
von Informationen, die sich auf die Organisation 
und die Durchführung einer solchen Zusammen
arbeit beziehen; 

ra.sche Durchführung und organisatorische Ver
besserung internationaler Besuche von Wissenschaft
lern und Spezialisten, auch hinsichtlich der Pro
gramme, im Zusammenhang . mit Austausch, Kon
ferenzen und Zusammeniarbei t; 
stärkere Nutzung kommerzieller Kanäle und Tätig
keiten für die angewandte wissenschaftliche und 
technische Forachung und für die Weitergabe der in 
diesem Bereich erzielten Ergebnisse, wobei über 
geistige und gewerbliche Eigentumsrechte Auskunft 
erteilt und diese geschützt werden. 

Gebiete der Zusammenarbeit 

Sind der Auffassung, daß Möglichkeiten zur Erweite-
. rung der Zusammenarbeit in den nachstehend als Bei
.spiele angeführten Bereich-en bestehen, und stellen fest, 
daß es Sache der potentiellen Partner in den Teilneh
merländern .ist, Projekte unci Vereinbarungen von 
gegenseitigem Interesse und Nutzen Z'U erarbeiten und. 
zu entwickeln: 
Landwirtschaft, Erforschung neuer Methoden und neuer 

technischer Verfahren zur Erhöhung der Produktivität 
in Ackerbau und Viehzucht; Anwendung der Chemie 
in ,d,er :Landwirtschaft; Entwurf, Bau und Einsatz land
wiTtschaftlich-er Maschinen; Bewässerungsverfahren und 
andere landwirtschoaftlich,e Melioration.sarbeiten; 
Energie. Neue Technik und Verfahren der Erzeugung, 
Weiterleitung und Verteilung von Energie, mit dem 
Ziel, die Nutzung der vorhandenen Brennstoffe und 
hydJroenergeisch,er Quellen zu verbessern sowie For
schungen auf dem Gebiet neuer Energtequellen, e.in
,schHeßlich Kern-, Sonnen- und g1eothermischer En,ergie;-

Neue technische Verfahren, rationelle Nutzung 

der Ressourcen. Forschungen über neue technische Ver.:. 
fahren und A�rüstungen, die insbesondere dazu be
stimmt sind, den Energieverbrauch zu verringern und 
Verschwendung auf ein Mindestmaß zu beschränken 
oder auszuschließen; 
Technik und Verkehrswesen. Forschung über Verkehrs
mittel und die bei Entwicklung und Betrieb von inter
nationalen, nationalen und städtischen Verkehrsnetzen 
angewandte T-echnologie, ·e,inschließlich des Container
transports 1..md der Verkehrssicherhe·it; 
Physik. Untersuchung von Problemen der Hochenergie
physik und der Plasmaphysik, Forsch-ung auf dem Ge
bi,et de theoretischen und -experimenteHen Kernphysik; 
Chemie. Forschung über Probleme der Elektrochemie 
und der Chemie. der Polymere, der Natur:produkte, der 
Metalle und Legierungen sowie die Entwicklung ver
besserter technischer Verfahren in der Chemie, insbe
sonciere bei der Werkstoffverarbeitung; praktische An
wendung der neuesten Errungenschaften der Chemie in 
der Industrie, itn Bauwesen und in anderen Wirtschafts
zwei.gen; 
Meteorologie und Hydrologie. Meteorologi,sche und hyd
rologische For.sehung, einschließlich Methoden der Er
fassung, Auswertung und Weitergabe von Daten und 
ihre Verwendung zur Wettervorhersage und zur hydro
logischen Vorhersage; 

Ozeanographie. Ozeanographische Forschung einschließ
lich der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen 
Luft und Meer; 
Seismologische Forschung. Untersuchung und Vorher
s,aige von Erdbeben und v•on damit zusammenhängenden 
geologischen Veränderungen; Entwicklung und For
schung von technischen V,erfahreh für erdbebensichere 
Bauten; 
Forschung auf dem Gebiet der Gletscherkunde, der 

Dauerfrostböden und Probleme des Lebens in kaltem 

Klima. Forschung auf dem Gebiet der Gletscherkunde 
und der Da'U!erfrostböden; technische Verfahren im 
Transport- und Bauwesen; Anpassung des Menschen an 
extreme klimatische Bedingungen und Änderungen in 
den Lebensbedingungen der einheimi,schen Bevölke-. 
rung; 

Technische Verfahren in der elektronischen Daten

verarbeitung, im Kommunikations-. und Informations

wesen. Entwicklung' von elektronischen Datenverarbei
tungsanlagen sowie von Fernmeld-e- und Information�
.systemen; techni-sche Verfahren im Zuiammenhang mit 
der elektronischen Datenverarbeitung und dem Fern
meldewesen ,einschließlich ihrer Anwendung auf Füh
rumgssysteme, auf Produktionsabläufe, auf Automation, 
auf die Untersuchrung wirtschaftlicher Probleme, in der

wiss·enschiaftlichen For.schun.g und auf die Erfassung, 
V,erarbeitung und Verbreitung von Informationen; 
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Weltraumforschung. Erforschung des Weltraums und 
Untersuchung der natürlichen Ressourcen der fä,de und 
ihrer Biosphäre unter Nutzung von Fernbeobachtungen, 
insbesondere mit Hiilie von Satelliten und Ra,ketenson
den; 
Medizin und öffentliches Gesundheitswesen. Forschung 
über Herz- -1.md Gefäß-, Geschwulst- und Viruskrank
kei ten, Molekularbiologie, Neurophysiologie; Entwick
lung und experimentelle Prüfung neuer Medikamente; 
Untersuchung gegenwärtiger Probleme der Kinderheil
kunde, Gerontologi·e sowie organisatorischer und tech
nischer Fragen der medizinischen Betreuung; 
Umweltforschung. Forechung über spezifische wissen
schaftliche und technologische Probleme im Zusammen
hang mit der Umwelt des Menschen. 

Formen und Methoden der Zusammenarbeit 
Sind der Auf:fiassung, daß die wissenschaftliche und 
technische Zusammenarbeit ,sich insbesondere folgender 
Formen und Methoden bedienen sollte: 

Austausch und Verbreitung von Büchern, Zeitschrif
ten und anderen wissenschaftlichen und technischen 
Veröffentlichungen und Abhandlung,en zwischen 
interessierten Organis,ationen, wLss,enschaftlichen und 
technischen Institutionen, Unternehmen, Wissen
schaftlern und Technikern sowie Beteiligung an 
internationalen Programmen für d.ie E•rstellung von 
KuTzfassfl.lingen und Verz.eichni.ssen von Veröffent
lichungen; 
Austausch und Besuche sowie andere direkte Kon
ta!kte und Verbindungen zwi,schen Wissenschaftlern 
und technischen Experten, auf der Grundlage gegen
seitiger Vereinbarung und anderer AbsPTachen, für 
Zwecke wie Beralru!ngen, Vorträge und die Durch
führung von Fornchungsarbeiten einschHeßlich der 
damit zusammenhängenden Benutzung von Labora
torien, wissenschaftlichen Bibliotheken und anderen 
Dokumentationszentren; 
Veranstaltungen von Konferenz·en Symposien, Semi
naren, Lehrgängen und anderen Zusammenkünften 
wissenschaffücher und techni-sch•er Art auf inter
natio_naler und innerstaatlicher Ebene, welche die 
Teilnahme ausländischer Wissenschaftler und Tech
niker einschließen würden; 
gemeinsame Vorbereitung und Durchführung von 
Programmen und Projekten g,egen,s,eitigen Interesse,s 
.auf der Grundlage der Beratung und Übereinkunft 
zwischen allen betroffenen Parteien einschließlich, 
soweit möglich und angebracht, des Austausches 
von Erfahrungen und Forschungsergebnissen sowie 
der Abstimmung von Forschungsprogrammen zwi
schen wissenschaftlichen und te.chnischen Forschungs
institutionen und -organisationen; 
Verwendung kommerzieller Kanäle und Methoden 
zur Identifizierung und Weitergabe technischer .und 
wissenschaftlicher Entwicklungen, einschließlich des 
Abschlusses von gegenseitig vorteilhaften Verein
barungen über Zusammenarbeit zwischen Firmen 
und Unternehmen in den von ihnen ve·reinbarten 
Bereichen und, wo angebracht, zur Du!I'chführung 
,gemeisamer Forschungs- und Entwicklungspro
gramme und -projekte; 

Erachten -es für wünschenswert, daß regelmäßig ein

Meinungs- und Informationsaustausch über Wissen
schaftspolitik stattfindet, insbesondere über •allgemeine 
Probleme der Ausrichtung und Verwaltung der For
schung und die Frage einer besseren Nutzung wissen-

schaftlicher und experimenteller Großanlagen auf 
kooperativer Basis. 
Empfehlen, bei der Entwicklung der Zusammenarbeit 
im Bex,eich von Wtlssenschaft und '.Dechnik dlie bestehe
nende Praxis der bilateria1'en und multilateran. ein
schließlich der regionalen oder subregionalen Zusam
menarbeit in vollem Umfang zu nutzen, unter Ein
schluß der in diesem Dokument beschriebenen Formen 
und Methoden der Zusammenarbeit; 
Empfehlen ferner, -die Möglichkeiten und das Potential 
bestehender internationaler, mit Wissenschaft und '.Dech� 
nik befaßter zwisch,ensta,atlicher und nichtstaatlticher 
Orga:nis1ationen zur Verbesserung des Informations
und ErfahrungsaUJstausches sowde für die Entwicklung 
an,dierer Formen der Zus·ammenarbeit in Berelichen ge
meinsamen Interesses wirksamer zu nutzen, zum Bei
spiel: 

in der Wirtschaftskommission der Vereinten Natio
nen für Europa dlie Prüfung von Möglichkeiten für 
,eine Erweiterung der multilateralen .Zusammen
airbeit Ulilter Berücksichtigung von Modellen für Pro
jekte und Forschung, die in verschiedenen inter
nationalen Organisationen v,e:rwendet werden, und 
für die Veranstaltung von Konf,erenzen, Symposiien, 
Studien- U1I1,d Arbeitsgruppen, bei denen jüngere 
Wi-ssenschaftler und technische Experten mit hervor
ragenden Fachleuten in ihrem Bereich zusammen
kommen können; 
durch ihre Teilnahme an besonderen internationalen 
wtssenschaftlichen ·u1nd technischen Programmen der 
Zusammenarbeit einschließlich jener der UNESCO 
und aindere:r internationaler Organisationen, Bemü
hung um kcmtinui,erlichen Fortschritt auf die Ziele 
solcher ,Programme hin, insbesondere jener der 
UNISIST, unter besonderer Beachtung von Infor
mationspoldtik, techniisch.er Beratung, Informations
beiträgen und Datenverarbeitung. 

Umwelt 
Die Teilnehmeristaaten, 
Bekräftigend, daß der Schutz 'Uilld die Verbesserung der 
Umwelt sowie ,der Schutz der Natur und die rationelle 
Nutzung ihrer Ressourcen im Int,eresse gegenwärtiger 
und künftiger Generationen eine für das Wohlergehen 
cl,er Völlker und die wirtschaftliche Entwicklung aller 
Länder sehr bedeutende Aufgabe darstellt, und daß 
viele Umw,eltprobLeme, insbesondere in Europa, nur 
durch eine enge rnternationale Zuisammenarbeit wirk
sam gelöst wex,den können, 
In Anerkennung dessen, daß jeder Teilnehmerstaat in 
Übeveinstimmung mit den Grundsätzen des Völke•r
rechus im Geiste der Zusammenarbeit dafür Sorge tra
gen sollte, daß Tätigkeiten innerhalb seines Gebietes 
keine Umwelt:verschlechterung in •einem anderen St�at 
ode,r in Gebieten außerhalb der nationalen Hohelits
gewalt verursachen, 
In der Erwägung, daß der Erfolg jeder Umweltpolitik 
voraussetzt, daß alle Bevölkerungsgruppen und Kräfte 
der GeseHschaft im Bewußtsein ihrer Verantwortung 
dazu beitmgen, die Umwelt zu schützen und zu ver
bess�rn, was eine ständige, gründLiche Erziehung, be� 
sonders der Jugend, erfordert, 
Bekräftigend, daß, wie die Erfahrung gezeigt hat, wirt
schaftliche Entwicklung ll!nd technischer Fortschritt mit 
dem Umweltschutz und der Bewahrung historischer 
und kultur,el1er Werte in Einklang stehen müssen; daß 
Umweltschäden am besten durch vorbeugende Maß-
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nahmen verhütet werden und bei der Nutzbarmachung 
und Verwaltung der natürlichen Ressourcen <las öko
logilsche Gleichgewicht gewahrt blefäen muß, 
Ziele der Zusammenarbeit 
Stimmen insbesondere folgenden Zielen der Zusammen
arbeit zu: 

die Umweltprobleme, welche für.er Natur nach mul
tilaterales, :bilaterales, regionales oder subregionales 
A'U&I'laß haben, 'im Hinblick auf ihre Lösun.g zu 
unter,sU!ch•en sowie die EntwicklU'ng einer inter
clfüsziplinären Methodik der Behandlung von Um
weltprobI,emen zu fördern; 
die Wirksamkeit innerstaatlicher und internationa
ler Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu erhöhen 
durch den Vergleich und gegebenenfalls die Anglei
chung von Methoden für die Erfassung uind AUiS
wertung von 'Daten, durch die Vertiefung der Kennt
nis'se über die Erscheinungsformen der Verschmut
zung und dlie rationelle Nutzung der natürlichen 
Ressdurc;en durch den Informationsausta1.11Sch, dmch 
cllie AnleitUJng der Deflnfüonen und, soweit möglich, 
die Annahme einer gemeinsamen T,erminologe für 
den Umweltbereich; 
die erforderHchen Schritte zur Annäherung der Um
weltmaßnahmen zu tun ünd diiese Maßnahmen, so
weit angezeigt und möglich, aufeinander abzustim
men; 
wo möglich und angebracht, ':innerstaatliche und 
internationale 'Bemühungen ihrer interessierten 
Organiisationen, Un1lerIJ1ehmen rund Firmen zu er
mutigen, die auf ,die Entwicklung, Herstellung und 
Vervollkommnung der . zu Überwacliung, Schutz 
und V:erbesserung der Umwelt bestimmten A•us
rüstungen abzielen. 

Gebiete der Zusammenarbeit 
Um diesoe Ziele zu erreichen, werden die T,eilnehmer
staaten jede geeignete Gelegenheit zur Zusammenarbeit 
im Umweltbereich Wahrnehmen, i'IlS·besondez,e in den 
nachstehend, als Beispiele angeführten Bereichen:

Bekämpfung der Luftverschmutzung. 
Entschwefelung von fossilen Brennstoffen und von Ab
gasen; Bekämpfung der Verschmutzung durch Schwer
meta:le, Partikel, A,erosole, Stickstoffoxyde,- insbeson
dere solche, •di•e von Verkehrsmitteln sowie Kraft
werk,en •und so111Stigen Industrieanlagen aUJSgeschieden 
werden; Systeme ·UJnd Methoden der Beobachtung und 
Kontrolle der Luftverschmutzung und ihrer Auswirkun
gen, einschließlich der Verbreitung von l_uftverschmut
zungenden Stoffen über weite Entfernungen; 

Bekämpfung der Wasserverschmutzung; Süßwasser
nutzung. Verhütung und Bekämpfung der Wasserver
schmutzung, insbesondere von grenzüberschreitenden 
Flüssen und von internationalen Seen; technische Ver
fahren zur Verbeisiserung der Wasserqualität und Wei
terentwicklung der Mittel und Wege zuir -Reinigung 
industrieller und kommunaler Abwässer; Methoden zur 
Bewertung von Süßwasservorkommen und Verbesse
rung ihrer Nutzung,· insbesondere durch die Entwick- · 
lung von Prodlllktiorusmethoden, die weniger Verschmut
zung bewirken und zu ,einem geringen Süßwasserver
brauch führen; 

Schutz der Meeresumwelt. Schutz d:e.r Meeresumwelt 
der Teilnehmerstaaten, und insbesondere des Mittel
meers, vor Schmutmto:ffen, die von ·Quellen auf dem 
Festlande oder von Schiffen U!nd ainderen Seefahrzeugen 

herrühen, vor al:1-em vor . den Schadstoffen, die in den 
Anhängen I und H dier Londoner Konvention zur Ver
hütung der il\lJ:.eeresverschmutzung durch das Einbringen 
von Abfällen und anderen Stoffen .angeführt s-ihd; Pro
bleme der Erhaltung des ökologischen GJeichgewichts 
und dere Nahrl.llngsketten ,im Meer, insbesondere Pro
bleme, die durch d'ie Erfo.nschung und Nutzbarmachung 
biologischer und mineralischer Ressourcen der Meere 
und ,des Meeresbodens entstehen können; 

Böden und Bodennutzung. Probleme im Z'U\S.ammenhang 
mit ,einer wirksame.ren Bodennutzung, einschließlich clier 
Melioration und Rekultivierung von Böden sowie der 
Landgewinnung; Bekämpfung der Bodenverschmutzung, 
der Erosion durch Wasser und Wind sowie anderer 
Arten de_r Bodenverschlechterung; Erhaltung und Ver
besserung der Bodenproduktivität unter Berücksichti
gung der möglichen negati·ven Auswirkungen der Ver
wendung chemischer Düngemittel und Pestiziden; 
Naturschutz und Naturreserva'.te. 
Schutz der Natur und der Naturreserv,ate; Erhaltr:,g 
und Flflege der vorhandenen genetischen ReS1sourc�n, 
d,nsbesondere seltener Tier- und Pflanzenarten; Erhal
tung natürlicher ökologischer Systeme; Anlage von 
Natur-reservaten und anderere geschützter Landschaf
ten und Gebiete, einschließlich -ihrer Nutrung für For
sch·ung, Fremdenverkehr, Erholung und sonstige Zwecke; 

Verbesserung der Umweltbedingungen in menschlichen 
Siedlungsgebieten 
Umweltbedingungen im Zusammenhang mit Vez,kehrs
wesen, Wohnungsbau� Arbeitsstätten, Städtebau und 
-pla:mmg, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung;
Bewertung schädlicher Auswirkungen des Lärms und
Methoden der Lärmbekämpfung; Sammlung, Behand
l'U'ng urnd Verwertung von Abfällen, einschließlich der
Materialwiedergewinmurng und -verwend'Umg; Fornchung 
über SubstitutionsprodUJkte für biologisch nicht abbau- .
bare Substanzen; 

Grundlagenforschung, Beobachtung, Vorhersage und 
Bewertung von Umweltveränderungen. Unters·uchung 
von Veränderungen des Klimas, der· Landschaft und 
des ökologischen Gleichgewiclits unter dem Einfluß 
sowohl natünlicher Faktoren als auch menschliche,:
Tätiglrei t; Vorhersage möglicher genetischer Verände
rungen der Flora und Fauna in Folge der Umweltver
schmutzung; Angleichung statistischer Kriterien, von 
wissenschaftlichen Konzeptionen und Systemen von 
Beobachtungsnetzen sowie von genormten Methoden der 
Beobachtung, Messung und Bewertung von Veränderun
gen in der Biosphäre; Bewertung der Auswirkungen 
von Umweltverschmutzungen verschiedenen Grades und 
der Verschlechterung der Umwelt auf die menschliche 
Gesundheit; Untersuchung und Entwicklung von Krite
rien und Normen für verschiedene umweltverschmut
zende Stoffe sowie Regelung hinsichtlich der Erzeugung 
und Verwendung bestimmter Produkte; 
Rechtliche Maßnahmen einschließlich Verwaltungsmaß
nahmen. Rechtliche einschließlich Verwaltungsmaßnah
men z<um Schllitz der Umwelt unter Einschluß von Ver
fahren zur Bewertumg von Umwelteinflüssen. 

Formen und Methoden der Zusammenarbeit 
Die Teilnehmerstaaten erklären, daß Probleme des 
Schutzes und der Verbesserung der Umwelt sowohl auf 
bilateraler als auch auf multilateraler, einschließlich 
regionaler und subregionaler Grundlage gelöst werden, 
unter voller Nutzung bestehender Strukturen und For-
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men der Zusammenarbeit. Sie werden die Zusammen
arbeit im Umweltbereich entwickeln, indem sie insbe
sondere die Stockholmer Erklärung über die mensch
liche Umwelt, die. einschlägigen Resolutionen der Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen sowie das Pra
ger Symposium der Wirtschaftskommission der Verein
ten Nationen für Europa über Umweltprobleme berück
sichtigen. 
Die Tieilnehmerstaaten sind entschlossen, die Z1J1sam
me.narbeit im Umweltbereich i,nsbe,sondere foLgender
maßen zu verwirklichen: 

Austausch von w:i,ssenschaftlichen 1J1nd techruis,chen 
Informationen, ,Dokumentationen und Forschung3-
ergebni1ssep ,einschließlich Informationen über die 
Mittel zur Bestimmung möglich,er Ausw:ivkungen 
technischer und wirtschaftlicher Tätigkeiten auf die 
Umwelt; 
V1eranstaltu;ng von Konferenzen, Symposien und 
Expertentreffen; 
A'Ulstausch von Wi1ssenschaftlern, Fa:chleuten und 
Pm,ktikaruten ; 
GemeiIJJSame A1usarbeitung und Durchführung von 
Programmen und ·Projekten zur Untersuchung 1J1nd 
Lösung venschiedener Probleme des Umweltschutze�; 
kngleichung, wo ang;ebracht und ,erfovderlich, von 
technisch,en Vorschriften 1J1nd Normen für den Um
weltschutz, tlllsbesondere mit dem Ziel, mögliche 
Schw:i:er,igkeiten im Ha!Ilidel zu vermeiden, die sich 
aus den Bemühungen ergeben können, ökologiische 
•Probleme bei ProdUJktionsprozessen ZUJ lösen, und die 
mit der Erveichung bestimmter umweltfreundlicher
Eigenschaften von Gewerbe- und Industriieerzeug
niss,en zusammenhängen;
Konsultationen über verschiedene Aspekte des Um
weltschutzes, wie zwischen den betroffenen Ländern 
viereinbart, insbesondere in Verbindung mit den 
Problemen, die internationale Auswirkungen haben 
könnten; 

Dte Teilnehmer,staaten werden eine solche Zu:sammen
arbei t fortentwickeln: 

indem 1sie die fortschreitende Entwicklung, Kodifi
zierung und Anwendung des Völkerrechts als ein 
Mittel .21ur Erhaltung und Verbesserung .der mensch
lichen Umwelt fördern, einschließlich der Prinzipien 
und Praktiken, so wie von ihnen angenommen, 
hinsichtlich Umweltbelastungen 'Und anderer Um-
1we1tschäden, die durch Tätigkeiten im Bereich der 
Hoheits,gewaJt oder Kontrolle ihrer Staaten ver
ur,sacht werden U1nd auf andere Länder und Regio
nen ei'nwivken; 
indem si,e die Durchführung einschlägiger inter
nationaler Konv,entionen, deren Vertragspartei sie 
sind, 1unterstützen und fövdern, insbesondere der
jenigen, die dazu ,dienen, die Meeres- und Süß
wa1Sserverschmut21ung zu verhüten um,d zu bekämp
fen; 
indem sie den Staat,en die Ratifizierung bereits 
unterzeichneter Konventionen empfehlen und indem 
,&ie die Möglichkeit prüfen, Vertragspartei anderer 
geeigneter K,onventionen zu wevden, denen sie 
gegenwärtig n1cht angehören; 
j,ndem sie, wo angebracht und möglich, dafür ein
treten, die verschiedenen Bel'eiche der Zusammen
arbeit in die Arbeitsprogramme der Wirtschaftskom
mi:ssion für Europa der Vereinten Nationen aufzu-

nehmen, indem sie eine solche Zusammenarbeit im 
Ra1hmen der K01ITimis1Sion und des Umweltprogr,amms 
cller Vevernt,en Nationen unterstützen und indem sie 
di'e Arbeit anderer zuständiger internationaler Or
:gani,sationen, deren Mitglied sie sind, berücksichti
gen; 
indem .sie bei allen Arten der Zusammenarbeit von 
Informationen ,di,e aus irnnerstaatlichen und inter

nationalen Quellen bereits verfügbar sind, einschließ
lich international vereinbarter Kriterien, stärkeren 
Gebrauch machen sowie die Möglichkeiten und das 
Potential verschiedener zuständiger internationaler 
Organisationen nutzen. 

,Die 'T,ennehmerstaaten einigen sich auf fol/?iende Maß
nahmen,: 

durch international1e Zusammenarbeit ein au1sge
dehntes Progmmm für di,e Überwachung und Ein-
1schätzupg der Verbreitung von J,uftverschmuitzenden 
Stoffen über W1eite Elnt:llernungen, beginnend. mit 
Schwefeldioxyd, 'Unter möglicher Ausdehnung auf 
,andere Schmut2Jstoffe, zu entwickeln, und zu diesem 
Zweck GrUIIlldllagen eines K,oopemtionsprogramril·s zu 
berücksichtigein, welche die Fachleute bei einem 
Treffen im Dezember 19<74 in Oslo a:uf Einladung des 
Norwegisch1en Instituts für Luftforschurng erarbeitet 
haben; 
dafür einzutreten, im Rahmen der Wirtschaftskom
mission der V,ereinten Nationen für Europa eine 
Unternuchung durchzuführen über die Verfahren, und 
eirnschlägi.gen Erfahrungen im Zus<l!mmenhang mit 
der Tätigkeit der Regierungen, die Möglichkeiten 
.ihrier Länder zu entwickeln, die alJls Wirtschafts
tätigkeit UJnd techni<scher Entwicklung erwachsenden 
Folgen für die Umwelt in angemess1ener Weise vor
herzusagen. 

Zusammenarbeit in anderen Gebieten 

Entwicklung des Verkehrswesens 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Eriwägung, daß die Verbesserung der Verkehrs
bedingUJngen ,einen wesentlichen F·aktor für dJe Ent
wicklung der Z11J1sammenarbeit zwischen ihnen darstellt, 
In der Erwägung, daß die Entwicklung des Verkehrs
wesens und die Lösung der bestehenden Probleme 
durch Anwendung der geeigneten innerstaatlichen und 
internationalen Maßnahmen gefördert werden müssen, 
Unter Berück,sichtigung der Arbeiten, die zu dtlesen 
Fmgen von den bestehenden internationalen Organi
sationen, insbesondere vom Binnenverkehrsausschuß 
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa durchgeführt werden, 
Stellen fest, daß der rasche technische Fortschritt auf 
den v,erschiedenen Gebieten des Verkehrnwesens einen 
Ausbau ihter Zu18!mm,enarbeit und eine Verstärkung des 
Informationsaustausches zwischen ihnen wünschenswert 
macht; 
Befürworten eine Vervielfachung und Ausgleichung 
der VenwaltungsformaUtäten i,m Ber,eich des inter
nationalen Verkehrswesen, insbesondere an den Gren
zen; 
Halten es für zweckmäßig, unter Berücksichtigung ihrer 
staatlichen Gegebenheiten in diesem Bereich, die An
g1eichung der administra.tiven und technischen Bestim
mungen auf dem Gebiet der Sicherheit des Strnßen-,, 
Eisenbahn-, Binnenschiffahrts-, l.Juft- und Seeverkehrs 
zu föridern; 
V:erl!eihen ihrem W.il1en Ausdruck, die Entwicklung 
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des .intel'nationalen Personen- und Güterverkehrs zu 
Lande sowie der Möglichkeiten einer angemessenen 
'I1eilnahme an di,esem Verkehr auf -der Grundlage des 
gegeru5eitigen Vorteils 2:u fördern; 

Befürworten unter Achtung ihrer Rechte und ,ihrer 
internationalen Vierpflichtunigen die Beseitigung der 
Unterschiede ·:ziwischen den Rechtsvorschriften, cUe An
wendungen finden auf den Verkehr auf Binnenwasser
straßen, welche !internationalen Konventionen unter
Ji.egen, und ,insbesondere die .Beseitigung der u,nter
schiedlichen Anwendung dieser Rechtsvorschriften; s.i-e 
erauchein zu diesem Zweck die Mitgliedstaaten der 
Zentr.a,lkommission für die Rheinschiffahrt, der Donau
Kommission und anderer Gremien, die laufenden Arbei
ten und Untersuchungen weitetzuführen, insbesondere 
innerhalb der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa; 
Drücken ihr1e Bereitschaft aus, zur V,erbessierung des 
Internationalen Eis·enbahnverkehr.s u111d unter gebüh-
11ender Achtung ihrer Rechte und internationalen Ver
pflichtungen !l'uf die Beseitigung von Schwierigkeiten 
hinzuarbeiten, welche sich au1s den Unterschiieden der 
bestehenden internationalen Rechtsvo11Schriften über 
den wechselseitigen Eisenbahntransport von Personen 
tind Gütem zwischen ihren Gebieten ergeben; 

Äußeiln den Wunsch, daß die Arbeiten der bestehenden 
internationalen Orga:ni&ationen im Bereich' dies _Ver
kehrs, dnsbesondere die des Binnenverkehrsausschuss€'!' 
der WirtschaftskommiS1Si:on der V,ereinten Nationen für 
Europa, intensiviert werden, und verleihen ihrer Ab
sicht Au.sdruck, diurch ihrie Anstrengung-en dazu beizu
tragen; 

Sind der Auffassung, daß d1e Teilnehmerstaaten zur 
Verstärkung ihrer ;t:ooammenarbeit auf diesem Gebiet 
dadru:rch beitragen könnten, daß sie ,die MögLichkeit 
prüfen, den vierschiedenen KQnveintionen beizutreten 
oder Mitgl.i>edi in den auf dem Gebiet des Verkehrs
wesens tätigen int,ernationalen Organisationen zu wer
den, bzw. daß si,e ;sich bemühen, ,einmal ratifizierte 
Koniventionen an':l!Uwenden. 

Förderung des Tourismus 

Die Teilnehmerstaaten, 
Eingedenk des Beitrag-es des internationalen Touri;,
mus zur Entwicklung ,gegenseitigen VerständniS!ses zwi
schen d,en Völkern zur größeren Kenntnis der Leistun
gen, sowie zu wirtschmtlichem, 15ozialem und kulturel
lem Fortschritt; 

In der Erkenntnis <ller Wechselbeziehu,ng zwischen der 
Entwicklung des Tourismus und Maßnahmen, die• in 
anderen Bereichen der Wirtschaft getroffen we:riden, 
Geben i-hrer Abisicht A1UJsdruck, v,erstärkten Tourismw, 
SQIW'Ohl für Einrel- als aucll für Gruppenreisendoe zu 
fördern ,indem sie ,insbesondere: 

die Verbesserung der touristischen Infrastrukttu 
,sowie die Zusammenarbeit auf diesem Gebd,et· för0 

dem; 
die Dwrchführung von gemeinoo:men Vorhaben im 
Bereich des Tourismus, ,einschließlich der technischen 
Z·usammenarbeit fördern, insbesondere bei Nachbar
schaft und über-einstimmenden touristischen Intere'.l
sen; 
den InformationsaustaUJSch, auch über einschlägige 
Gesetze 'Und Bestimmungen,· Daten u:nd Unterla,gen 
über den TourLsmus fördern, sowie die Statistiken 
mit dem Ziel verbessern, ihre Vergleichbarkeit zu 
erleichtern; 

'in positivem Geist die Fragen behandeln, die mit 
,der Zu1Jeil1UJng der finanziellen Mittel für touristische 
Reis,en ins Ausland verbunden sind, wobei sie ihre 
wirtsch-aftlichen N_!:ö·g1ich:keiten berücksichtigen sowie 
d,i.e Fr.agen, die mit den für diese Reisen ,erforder
lichen Fo11ma1itäten verbunden sind, unter Berück
,sichtigung der anderen Be,gtimmung.en über Touris
mus, di,e von der Konferenz angenommen worden 
sind; 
die Arbeit ausländis·cher Reisebüros und Pel'Sonren
beförderuI11gsbet1r-i-ebe zur Förderung des internatio
DJa.len TourismUJS .erleichtern; 

den TourilSmUJS außerhal:b der Hochsaison fördern; 

diie Möglichkeiten. prüfen, Spezial!isten und Studie
r,ende auf dem Gebiet des Tourismus aus2:U1tauschen 
mit dlem Ziel, ihre Qualifikation zu verbessern; 

Konferenzen und Symposien über Planung und 
Entwicklung des Tourisrmus fördier•n; 

Erachten es alis iwünschenswert, im geeigneten inter
nationalen Rahmen und unter Mitwirkung der ein
schlägigen innenstaiatlichen Stellen e-i.ngehende Studien 
über den Tourismus vorzunehmen, insbesondere: 

eine vergLeichoende Studie über Status und Tätig
keiten der Reisebüros sowie über Mittel und Wege 
einer besseren ZIUJS•a:mmenarbeit zwischen ihnen; 

cine Studie über Probleme, die sich aus der Konzen
tr.ation der Urlaubs- und Ferienz;eit auf bestimmte 
Jahreszeiten ergeben, mit dem Endziel, den Touris
mus außerhalb der Hauptreisezeiten zu fördern; 
Studien über ,diie Probleme, die in Gebieten a1Uf
tr,eten, ·in denen der Tour.ismus Umweltschäden ver
ursacht hat; 

Ziehen ferner in Erwägung,. ,daß interessierte Parteien 
möglicherweise folgende Fragen _ zu prüfen wünschen: 

. 

Ver,einheitlichung der Hotelklassifl2li,erun.g und 

- dd-e Fremdenverkehrsrouten, die durch zwei oder
mehrere ,Ländler führen;

Werden sich bemühen, wo mö.glich, zu gewährleisten, 
daß die Entwicklung -des Torur,Lsmus die Umwelt und 
das künstlerische, geschichtliche . und kulturelle Erbe 
ihr,er Läinder nicht iJll Mitleidenschaft zieht; 

w,er-den ihre Z·usammenarbeit im Berei,ch des Touris
mus auf bilaterailer und _multila:teraLer Ebene fort
führen, um die oben genannten Ziele zu erreich·en. 

Wirtschaftliche und soziale Aspekte der Wanderarbeit 

Die Teilnehmerstaaten, 

In der Erwägung, daß die Wanderbewegungen von 
Arbeitskräften in Europa ei11.en bedeutenden Umfang 
angenommen haben und daß sie einen ,wichtigen wirt
schaftlichen, sozialen und menschlichen Faktor sowohl 
in den Aufnahme- als auch in den Herkunftsländern 
darstellen, 
In der Erkenntnis, daß füe Wanderarbeit auch eine 
Reihe von wirtschaftlichen, sozialen, menschlichen und 
anderen Problemen sowohl in den Aufnahme- als auch 
i,n den Henkunftsländern hervorgerufen hat, 

Unter gebührender Berüdisichti.gung der Tätigkciten 
der ZUJStändi'gen internationalen Organisationen in 
diesem Bereich, imbesonde_re der lnternatdonalen 
Arbeitsorg.an1:sation, 
Sind der AUJffassung, daß.die Probleme, die auf bilate
raler Ebene durch dlie Wanderarbeit sowohl in Europa 
als auch •zwischen d,en Teilnehmerstaaten entstanden 
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sind, von dien unmittelbar betroffenen Parteien behan
delt weden sollen, um sie in ihrem .gegenseitigen Inter
esse zu lösen, unter Beachtung der Sorg,e jedes betrof
fenen Staates um gebührende Berücksichti-gu,ng der Er
fordernisse, die sich aus seiner sozio-ökonomischen Lage 
ergeben; dabei berücksichtigt jeder Staat seine, Ve�
pflichtung, den bilateralen und multil11,teralen Abkom
men, di-e •er ei-ng'e!/langen :i'st, zu ,entsprechen, und hat 
folgende Zie�e im Auge: 
D.i,e Bemühwngen der Herkunftsländer zu fördern, die
darauf zielen, ihren Bürgern im eigenen Land erwei
terte Beschäftigiui!l§Smöglichkeiten zu schaffen, insbeson
dere durch dien AUJ.Sba.1.11 ei-ner diesem Zlweck dlienlichen
UJIJJd für ,di,e A!ufnahme- und Herkunftsländer geed.gne
ten wirtschaft1ich1en ZlliSammenarbeit;
Die iBedin,gwngen für einen geol'dnetein Ablauf der Wan
derbewegung der Arbeitskräfte durch die Zusammen
arbeit zwi:&chen <liem Aufnahme- und dem Herkunfts
liand zu g,ewährlei'sten, wobei ,gleichreitig deren persön
liches und ooziales Wohl ,gewahrt wird, und, gegebenen
fall.s, die Anwerbung sowie eine elementare sprachliche
und berufhlche VorbereitUIIlg der Wanderarbeiter 2iu 
organisieren;
Die Gleichberechti,gung zwtschen Wanderarbeitern und
Bür,g,ern der Gastländer hinsichtlich dier Beschäftigungs
und Arbeitsbeclii.ngun.gen sowie der sozialen Sicherheit
zu gewähTleisten und darauf zu achten, daß Wan<le,
arbeitem zrufriedens1Je1lende Lebensbedinign.mgen und
insbesondlere Wohnverhältni!Srse zuteil werden;
Soweit al:s mögHch darauf zu achten, daß die W:ander
arbeiter die gleichen Möglichkeiten wie die Bürger der 
Ga.stländer haben, im Falle der Arbeitslosigkeit ander
weitilg pas,sende Besch'äftigung zu finden; 
Zu befürworten, daß den Wanderarbeiten eine beruf
liche B:ildU!Ilg und, soweit möglich, kostenloser Unter
richt In dler 'Sprache des Gastlandes im Rahmen ihrer 
Beschäftigung xutei1 wirid; 
Das Recht der Wanderarbeiter zu bestäti<gen, im Rah
men des Möglichen regelmäßige Informationen in ihrer 
eigenen Spriache sowohl über ihr Herkiunftsla:nd als 
auch über ,dJas Au:ßnahineland zu erhalten; 
Sicherzustellen, daß d1·e dm Aufnahme.land l,ebenden 
Kinder von W:and!el'.axbeitern unter den gleichen Be
dingungen wi•e die Kinder dieses La.nde•s Zu1ga111g zum 
dort übllichen Unterricht haben und zu .gestatten, daß 
s�e darüber hinaus in ihi:;er eigenen Sprache, Kultur, 
Geschichte und Geographie unterrichtet werden; 
Sich dessen bewußt zu sein, ,daß Wanderarbeiter, ins
booond!ere solche, die berufliche Qualifikationen erwor
ben haben, ditirch die Rückkehr in ihre Heimatländer 
nach einer gewi,s;sen Zeit dazu beitragen können, dem 
Mangel an quaHfizierten Arbeitskräften abzuhelfen; 
Soweit Wie mögich die Vereinigung der Wanderarbeiter 
mit ihren F'amilien zu föl"dern; 
'Die von den iHerkunftsländern unternommenen Be
mühu'Il!gen zu befürworten, idie Ersparndsse der Wan
derarbeiter •ins ·Land zurückzufühl'en, um so das Ange
bot angemessener Beschäfti.gt11ngsmöglichkeiten im Rah
men ihl'er wirtsch.affüchen Entwicklung zu erweitem 
und da.dlUrch die Wiedereingliederung der zurückkehren
den Arbeiter zu erleich•tern. 

Ausbildung von Fachkräften 

Die TeU.nehmenstaaten, 
Im Bewußtsein der Bedeutung, dLe der Alus·- und Fort
bildung von Fachkrä.ften und Techruikern für die wirt
schaftliche Entwickh.11ng eines jeden Landes zukommt, 

Er'klär,ein sich bereit, die Zusammenarbeit in diesem 
Bel"eich m 'UIIl•ter,stütren, vor allem durch die Fördemrng 
des Austaiu;sches von Informationen über Einrichtungen 
Programme un!d Methoden für di-e Aus- und Fortbil
dlung ,di·e Fachkräften, Und Teclmikern in den ver
schiedenen Bereichen der Wirtschaft zur Verfügung 
stehen, insbesondere in der Betriebsführt11ng, der öffent
lichen P�anun1g, ,der Landwirtschaft sowie der Handels
-und Banktechinik; 
Erachten ,es als wünschenswert, unter gegenseitig an
nehmbaren Bedingun:gen den Austausch von Fachkräf
ten und T�chnikern zu •entwickeln, insbesondere durch 
Praktika. Es bleibt dann den zuständigen und inter
essierten Stellen ·in den T,eilnehmersta,aten überla;ssen, 
Eliinzelheiten - Daiuer, Finanzierung, -Grad der Vorbil
dung und Befähiigu,n,g in Fl'.age kommender Teilnehmer 
- m erörtern;

Befürworten, auf geeigneten Wegen die Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit bei der Organisation und Durch
führung der Berufsausbildung am Arbeitsplatz zu prü
fen, im besonderen bei Berufen,, welche die Anwendung 
moderner Techniken erfordern. 

Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittel

meerraum 

DIE TEILNEHMERSTAATEN, 
IM BEWUSST:SEJLN der geographischen, historischen, 
kulturellen, wirflsch,aftlichen 'l.lind politischen &spekte 
4hrer �ieht11n,gen zu den nichtteilnehmenden Mittel
meerstaaten, 
IN DER ÜBERZEJUGUNG, daß die Sicherheit in Europa 
im weiteren Z:usammenhan,g der Sicherheit der Welt 
zu betrachten ilst und daß sie mit dier Sicherheit im

Mittelmeermu,m in ,seiner Gesamtheit eng verbunden 
ilst, und daß dementsprechend der Prozeß der Verbes
serung der Sicherheit nicht a.uf Europa beschränkt s,ein, 
sondern sich auch auf andere Teile der We1t erstrecken 
soll, inisbesondeve auf den Mittelmeerraum, 
IN DEM GLAUBEN, daß die Festigung d!=!r Sicherheit 
und die Verstärkung ,der ZilliSaffimenarbeit in Europa 
positive En1lw!icklungen im Mittelmeerraum fördern 
wü11den, 'l.llild cliie Ab.sieht aU!Sdrückend1 zum Frieden, 
zur Sicherheit und zur Gerechtigkeit in ,c,liesem Gebiet 
be!izutragen, an denen die Teilnehmerstaaten ,und diE 
nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten ein gemeinsames 
Interesse haben, 
IN DER ERKENNTNIS der Bedeutung ihrer wirtschaft
lichen Beziehungen zu den nichtteooehmenden M:ittel
meerstae.ten, und im Bewußtsein ihr.es gemeinsamen 
Interesses a/Il der weiteren Entwicklung der Zusam
menarbeit, 
UNTER WORDIGUNG des Interesses, da:s die ni,cht
teilnehmenden Mittelmeerstaates an ,der Konferenz seit 
ihrem Beginn bekundet haben, und nach gebühr,ender 
Berücksichtigu'Il!g ihrer .Beiträge, 
ERKlLÄREN IHRE ABS,ICiHT: 
die En11wicklung gutnachbarlicher Beziehungen mit den 
nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten in Überein
stimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen, die ihren Beziehungen zu
grundeLiegen utti.d ·mit der Deklaration der Vereinten 
Nationen über Grundsätze des Völikervechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen ,u:nd Z.US.ammenarbeit 
zwi:schen den Sta:aten :vu fördern, und dementsprechend 
in diesem Zusammenhang bei der Gestaltung ihrer Be
ziehungen zu den nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten 
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vom Geiste der !Prinzipien auszugehen, d1e in. der Er
Jdärung über .die Prinzipien, die die Beziehungen der 
Teilnehmerstaaten leiten, festgelegt sind; 
sich zu bemühen, durch weitere Verbesserung ihrer Be
ziiehulllgen zu ,den nichtteilnehmenden Mittelmeenstaiaten 
das gegenseitige Vertrauen zu stärken, um somit Sicher
heit und Stabilität im gesamten Mittelmeerraum zn 
fördern; 
mit den nichittei1nehmend!en Mitte1meerstaaten die Ent
w1ck'Lung einer beidenseitig nutzbrin1genden Zusammen
arbeit in dien verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, 
besond:er,s ,dJurch die Ausweitung des Hal!lldels, zu för
dern, und dadurch ihren wirtschaffüchen Fortschritt 
und ihr Wohlergehen z•u entwickeln; dabei gehen sie 
gemeinsiam davon aius, daß Stabilität und Fornschritt in 
den Handelisbeziehungen notwendig sind und gemein
same wirtsdJJaftliche Interessen. und Untersch-iede ihrer 
Wirtschaftlichen Entwickliung ·best.eben; 
zu ciner divers:iflz-ierten Entwickl'Ung der Volkswirt
schaften· der n,ichtteiinehmenden Mittelmeerstaaten 
unter 1gebührendler Berücksichti,gung ihrer nationalen 
Entwicklungs,z'iele be1zutr,agen, :sowie V'OX all,em in 
Inid!uistrie, Wt&seillsch·aft umd T,echnik bei ihren Be
mühungen um eine bessere Nutzung ihrer Ressourcen · 
mitzuwirken und •dladur,ch eine harmonischere EntWick
ln.mg dier Wirnschaftsbeziehungen zu fördern; 
bila'fleral: ,u,n,d multillateral ihre Bemühungen ,und ihre 
2lusam:rneniarbeit mit · •den nichttei1nehmenden Mittel
meerstaaten im Hinblick auf eine V�rbesserung der Um
weltbedingungen im M.itte1meerraum zu verstärken, vor 
allem bei der Erhaltung ,d!er biologischen: Res'Sourcen , 
,.md ,d,es öko1og-i,schen Gleichgewichts des Meeres, durch 
geeignete Maßnahmen, ei111Schließlich solcher zur Ver
hütung 'Ulnld mtT Belkä1mpfung dier Meeres'Verschmutzung; 
zu diesem Zweck, •auch im Hinblick auf die gegenwär
ti•ge !Lage, in oden kompetenten internafüonalen Organi
sationen zus1am:menzuarbeiten, i-nsbesondiere im Rahmen 
des Umweltprogz,amms der Vereinten Nationen (UNEP;) 
weitere Kontakte und Zusammenarbeit mit den nicht
teilnehmenden Mittelm-ehrstaaten in anderen ein
schlägilgen Bereichen zu fördern; 
Um die oben festgelegten Ziele zu fördern, erklären die 
Teilnehmenstaaten aiuch ihre Absicht, die Kontakte 
umd den Dia1og arud'recht7luerhalten und zu verstärken, 
wie 1sie diuxch die KSZE mit ,den nichtteilnehmenden 
Mittelmeenstaaten begonnen wurden, unter Einschluß 
a1ler Staaten des Mittelmeerra'l.l!:tns, mit der Absicht, 
zum Frieden, zur Vermindenung von Streitkräften in 
der Region, 7!ur Festigung der Sicherheit, zur Verrinige
,ruI1Jg der SpaI11nU1J11gen in der Reg;ion •und zur AUI.Swei
tung des Umfanges

· 
der ·zusammenarbeit beizutragen, 

woran alle ein ·gemeinsames Interesse haben, sowie 
auch mit der Absicht, weitere gemeinsame Ziele zu 
definieren. 
Die Teilnehmerstaaten wüvdien sich bemühen, im Rah
men ihrer multilateralen Anstrengungen, Fortschritt 
.und .geeignete Initiativen zu, fördern und zu einem 
Meinu•ngsaUJstausch über die Erreich'Ung der oben ge
nannten Ziele 7lU schreiten. 

Zusammenarbeit in humanitären und anderen 
Bereichen 

Die Teilnehmerstaaten, 

Von dem Wunsche geleitet, zur Stärkung des Friedens 
.und der Verstän,digium,g zwisch,en ,den Vöfäern und 21ur 
geistigen Bereicherung der men,sch,lichen Persönlichkeit 
ohne Unterschiied von Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion beiz•utr.agen, 

Im Bewußtsein, ,diaß •eine Steigerung des Austausches 
aruif diem Gebiet der Kultur ·und Bildung, eine größere 
Verbreitung von Informationen, Kontakte zwischen 
den M,ensch-en 1.11nci diie Lösung bu'manitärer Probleme 
zur Erreichung dieser Ziele beitragen werden, 
Daher entschlossen, unabhängig von ihren politischen, 
w.irtschaftUchen 11.1nd sozialen Syistemen untereinander
:tusaanmenZUJa,rbeiten, rum. in •dien oben genannten Berei
chen bessere BedJi,ngungen 21u schaffen, bestehende For
men der Zu:saimmenarbeit zu entWick•eln und zu stärken
sowie neue, dliesen Zielen gemäße Mittel und Wege
auszuarbeiten,
In 'Oberzeugung, daß diese Zusammenarbeit •unter vol
ler Achbung ,der ,die BeziehuI11gen zwisch,en den Teilneh
_merataten leitenden Pri;nziipi-en cliurch•gjeführt wer,den
sollte, Wie sie in dem etnschfägigen Dokument aU!fge
führt sind,

Haben folgendes angenommen:

1. Menschliche •Kontakte

Di-e Toi1nehmerstaiaten, 
In der Erwägung,. ,daß die EntWicklung von Kontakten 
ein wichtiges Element bei der Stärkung freundschaft
licher Beziehungen zwischen den Völkern .i,st, 
In Bekräftigung der Bedeutung, die sie bei ihren 
gegenwärtigen Bemühungen, die BedinguiI11gen in die
sem Bereich zu verbesisern, humanitären Erwägungen 
beim-essen, 
In dem W•unsch, in di·esem Geist weitere Bemühungen 
im Zuge der Entspa'll,Il!u;ng zu entwickeln, um weiter
gehenden Fortschvitt aiuf dies�m Gebi-et zu erzielen, 
Und im IBewlußtsein, daß die die,sbezüglichen Fraigen 
von den betreffenden Staaten unter gegenseitig an
nehmbaren Bedingungen geregelt werden müssen, 
Set2len sich zum �i�l, freiere Bewegung und Kontakte 
auf LnidJividueller und koHektiver, sei es auf prii.vater 
oder offizieller Grundlage zwischen Personen, Institutio
nen · der Tei1nehmerstaaten zu erleichtern und 2lur 
LösU1ng der humanitären Pr-0blieme beizutragen, die s'ich 
li.n diesem Zusaimmenhang ergeben, 
Erklären ihre Bere1uscllaft, zu diesem Zweck Maßnah
men zu eiigreifen, die sie für geeignet hailten, und fafls 
notwendig, 11.1.Iltereinander Abkommen zu •schl-i.eßen oder 
Ver-ein barungen 21u treffe.p., und 
iDrück�n ih11e Absicht .aus, .nunmehr zur 'Duxchführung 
des folgenden zu schreiten: 

a) Kontakte und regelmäßige Begegnungen auf der
Grundlage familärer Bedingungen

Um die weitere EntWick1ung von K•ontakten auf der 
Grundlage -familärer Bindungen zu förderi:i, werden die 
Tei:lmeh!mersta:aten Gesuch-e auf Rei.isen wohlwol'l.end 
prüfen mit dem Ziel, Personen zu erlauben, in ihr 
Territorium zeitweiHg und, wenn gewünscht, regel
mäßig -einzuveisen oder aus ihm ,auszureisen, um Mit
glieder ihrer Familien zu besuchen. 
�uche a;uf zeitwlei.li.ge Besuchsre1sen z:um Zweck von 
Begegnungen mit Mitgldedern ihver Familien werden 
ohne Untemchied hinsichtlich des Herkunfts- oder Be
stimmun;gs:landes· behandelt werden; bestehende Be
stim1m1t.1ongen hinsichtlich Reisedokumente und Visa 
wevden ,in diesem Geiste amgewendet weroen. Die Aus
,steUung und Ausgabe solcher Dokumente und Visa 
wer-dien innerhalb vernünfti,ger Fristen e-rfolgen; Dring
.lichke'itsfäHe - wie erniste Evkrank.ung oder Todesfall -
werden mit Vorrang behandelt werden. Sie werden die 
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Schritte unternehmen, welche notwendig sein können, 
um zu ·gewährleisten, da°ß die Gebühren für amtliche 
Reisedokumente und Visa annehmbar sind. 
Sie bestät�g,en, daß ,dJie Einrichtmnig eines Ges:uchs be
treffend Kontakte aiuf �er Grundu.age fumiliärer Bin
d'u,ngen zu keiner VeränderUJng der Rechte uind Fflichten 
des Gesu.ch-stelleris oder seiner Familienmitglieder füh
ren wird. 

b) Familienzusammenführung 
Die Teilnehmemtaaten werden in positivem und huma
nitärem Ge�st Gewebe von Personen behandeln, die 
mit Ail!giehörigen ihrer Familie zusammengeführt wer
dien möchten, unter besonderer Beachtung von Gesu
chen dringenden Chaookters - w4e solchen, ,die von 
kranken oder alten Pei:s01:1:en eingerei-cht werden. 
Sie wer<lieri Gesuche in ,diesem Bereich so zügig wie 
mögLi,ch behandeln. 
Sie werdren, wo notwendig, die im ZU!Slannmenhang mit 
diesen Gesuchen erhobenen Gebühren verringern, um 
sicherzustellen, daß sie gemäßigt sind. 
Gesuche beti,effernd FamilienzUJs,ammenführung, denen 
nicht stattg,ageben wi11d, können auf entsprechender 
Ebene ernierut eingerdchtet we11den, von den Behöden des 
All.1Jfenthalts1a:ndes in angemessen kurzen Zeitabständen 
von neituen geprüft; unter diesen Umständen werden 
Gebühren nur im F,alle der Genehmigung des Gesuchs 
erhoben. 
Personen, deren Gesuchen betreffend Familienzusam
menführung stattgegeben wurde. könnten ihr Haus
haltsgut und ihre persönliche Habe mitführen oder ver
senden; ru diesem Zwecke weroen die Teillnehmer
staatlen alle in den bestehenden Vorschrift'en enthalte
nen Möglichk,eiten nutzen. 
So'lange A·nigehör:ig,e derselben Familien nicht zusam
mengeführt sind, können Begegnungen und Kontakte 
zwiischen ihnen ,entsprechend den ModaMtäten für Kon
taikte a� der Grund:Lage familiärer Bindungen statt
finden. 
Die Teilneh'merstaiaten werden dd,e Bemüh:ungen der 
ßesellischaften -des R1oten Kreu:zies und des Roten Halb
mondes unterstützen; dde sich mit den Problemen der 
F,ammenzulSammenführung. befaS1Sen. 
Sd.e bestätigen, daß die Einreichung eines Gesuches be
treföenid Familienziusa:mmenführung zu keiner Verände
ru'n!g -dier Rechte und Pflichten des Gesu.chstellers oder 
seiner Familienmitglieder führen wi1icl.. 
Der .aufnehmende Teilnehmerstaat wiro angemessene 
Sovge tra®en hinsichtlich der Arbeitsbeschaffung für 
Personen aUJs anderen Tei'lnehmerstaaten, die in die
sem Stiaat im Rahmen der F,amilienzUJSammenführ.ung 
mit dessen Bürgern stäindi.gen Wohnsitz nehmen, untj 
darauf achten, daß ihnen die g-leichen Möglichkeiten 
der lBildlU,ng, medlizinischen Betreurung !Und sozialen 
Sicherheit wie ,dem ,ei1genen Bürgern g,ewährt werden. 

c) Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener 
Staaten

Die TelLlnehmeristaaten wel1den wohlwofl'end und auf 
der G:r:u111d1age hurrnanitärer Erwägungen Gesuche auf 
Bewilligung der Aus- oder Einrei51e von Personen 
prüf.en, die besch1ossen haben, einen Bürg,e,r a,us einem 
anderen Telilnehmerstaat zu. heiraten. 
Die BearbeitUJng ru,nid Ausgabe der Doku!mente, die zu 
den oben genannten �ecken und für die Eheschlie
ßung erforderlich !Sind, wil1d in Übereim;timmunig mit 
dien Besti.mmungen erfolgen, die für die Familienzu
führung ,an.genommen wurden. 

Beli der Beha.nd1unig VOOl Gesuchen bereits verheirateter 
Ehegatten aus verschiedenen Teilinehmersta:aten,. es 
ihnen und dien mind'erjährigen Kindern,,aius ihrer Ehe 
zu e11möglichen, .ihren Wohnsitz in einen Staat zu v,er
legen, in dem einer von ihnen normalerweise ansässig 
ist, werden die Teilnehmerstaaten ebenfalls die Bestim
mungen anwenden, die für die Familienzusammenfüh
rung angenommen wurden. 

d) Reisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen 
Die TeHnehmenstaaten beabsichtigen, Möglichkeiten für 
um:fials.send.eres Reisen illrer Bürger aw persönlichen 
oder beruf.liehen Gründen 2lU entwickeln; zu diesem 
Zweck beabsichtiigen säe insbesondere: 

· - schrittweise die V.erf.ahren für die Aus- und Einreise 
zu vereinfochen -un,d flexibel zu behandeln, 
- die Vorschriften für Ortsveränderungen von Bürgern 
aus den anderen Teilnehmerstaaten auf ihrem Territori
um flexibler zu gestalten, unter gebührender Berück
sichtigung von Sicherheitserfordernissen. 
Sie weroe.n sich hemü'hen, die Gebühr-en für Visa und 
.amtLiche Reisedokumente, wo notwendii.g, .s-chrittwei·se 
zu senken. 
Sie beabsichti.lgen, gegebenenfal'ls Mittel - einschJ.ieß
lich, ,sobald angebra.cht, ,des Abschl!t.JS·ses von multilate
r.alen oder biliater.au.en Konsuu.arkonventionen oder 
anderer einschlägi;ger Abkommen oder Abspr.achen - ZiU 
erwägen .zur Verbesi.erung von Ver-einbarungen über 
die Gewährung konSl.lllarischer Dienste, eins-chHeßlich 
•des rechtlichen nmd konsul,al1i.schen Bei:standts. 

* * * 
Sie bestätigen, daß religiöse Bekenntnisse, Institutionen 
und Organisationen, die im verfassungsmäßigen Rah•· 
men dler Teilnehmerstaaten wirken, sowie ihr:e Ver
treter in den Bereichen ihrer Tätigkeit unterein:ander 
Kontakte und Treffen haben sowie Infomnationen all.lS
tauschen können. 

e) Verbesserung der Bedingungen für den Tourismus
auf individueller oder kollektiver Grundlage

'Die T,ei}nehmenstaaten sind der AuffaS1SUng, daß der 
'l'ourisml.liS zu einer vollständigeren Kenntnis des Le
bens, der Kultur U!Ild der Geschi.chte anderer Länder, zu 
wachsendem Verständnis zwischen den Völkern, zur 
V,erbe:s1serun.g der Kontakte u,nd zur .umfas·s·enderen 
Freizeitgestaltung betträgt. Sie beabsichtigen, die Ent
wickllllilg d� Tourismus am individueller oder koliek
tiver Grund1a:ge zu föroern; insbesonde11e beabsichtig•en 
sie: 
Rei"Sen in :ihre Länder z.u föndern, indem sie z,u geeig
neten Erlieichte·rung;en, zur VereinfachUIIlg u:nd Be
schleun1gung der für solche Reisen erforderlicllen For
malitäten enmuti-gen; 
-a11.if der Grnjndla,g;e geeigneter, gegebenenf,alli; erforder
licher Abk!ommen oder Vereinba:rungen: dlie Zusammen
arbeit bei der Entw.ickJrung des Toür,ismus zu verstär
ken, indem sie insbesondere bilatera•l Möglichk!eiten 
zurr Erweiterung der Informa1liün über Rei'sen in a11Jdiere 
!Länder, über die Aufnahme von -und den Service für· 
Touristen sowiie andere diesbezü,gl.iche Fragen gegen
seitigen Interesses prüfen. 

l) Begegnungen der Jugend 
Die Te.ilnehlmers1Jaaten beabsichtig1en, die Entwickl.rung 
von Kontakten und des Austausches unter der Jugend 
zu fördern, indem sie ermutigen 
- zur Vermehru1ng des Aus-taUJs-ches und der Kontakte 
auf kmrz- oder langfri-sti:ger Grundla1ge unte,r der Ju-
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gend, die in der Arbeit, in der Ausbildung oder im 
Studiiuan steht, dlurch bilaterale oder multilaterale Ab
kommen -oder vegellmäßi-ge Programme, in allen Färlen, 
in denen es mög,lich er,s•cheint; 
- zur Prüfung <durch ihre Jug,endorga.ni:sationen der
Fragen mögl:i.ch,er Abkommen über Rahmen mu.lfilate-

. raler J1u,gend2JU1Sammenarbeö.t; 
- zu Abkoonmen oder l'egelmäßigen Programmen, die
sich -auf die Orga-rlli·sieriung von Studentenaustausch,
int,ernationa:len Jµg,ends,eirninaren, Berufsausbdklungs
und Frem<lispr.achenkursen beziehen:
- �ur weiteren Entwticklru,ng des Ju,gendtourismus und 
der Gewährung ,geeigneter Erleichterungen zu diesem 
Zweck; 
- ZUJr Entwicklung, wo möglich, von AlliSta'lllSch, Kon
takt_en und Zusammenarbeit auf bilateraler oder multi
laterailer Grwn.d,J,aige 2JWIBch,en ihren Organisationen, die 
weite Kreise -der Jiugei:J.d vertreten, die in der Arbeit,
in der .AJusbildung oder ini Stud!ilum steht;
- das Bew.ußtseiin u,nter der J•ugend der Bedeutung 
einer Entwickliung des gegenseitigen Verständni-sses so
wie der Stärkung freundsch,aft1icher Beziehungen und
des Vertra,ue11JS u,nter den Völkern.
g) Spm-t

Um bestehende Verbindungen und Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Sports zu erweitern, werden die Teil
nehmerstaaten entsprechende Kontakte und entspre
chenden Austausch fördern, einschließlich Sporttreffen 
und Wettkämpfen aller Art, auf der Grundlage der 
geltenden internationalen Regeln, Bestimmungen und 
Praxis. 
h) Erweiterung der Kontakte

Im Zuge ider weiteren Entwick�ung von Kontakten 
zwischen •staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen 
OrganiJSationen bzw. Vereinigungen, einschließlich 
F11a:ueno11garusationen, we11den die Teilnehmerstaaten 
die Einberu<fuing von Zusammenkünften sowie Reisen 
von Deleg,ationen, Gruppen und Einzelpersonen er
leichtern. 
2. Information

Die TeilnehmerSlllaaten, 
im Bew:ußtsein !der iNotwendligkeit einer immer um
fassenderen Kenntnis und eines .immer besseren Ver
s,ehens der verschiedenen Aspekte des Lebens in ande
ren Teilnehmerstaaten, 
in Anerkennung -des Beitrages di-eses Prozesses zum 
Anwachsen des Ver,tmau.ens zwd-schen den Völkern, 
in dem WU!ruSch, mit der Entwicklung des g,ege11JSeitigen 
Verständnisses zwi:schen den Tei,ln€'hmerstaaten und 
mit dier weiteren V,erbesserung ihrer Beziehungen, mit 
weiteren Anstrengungen fortzufahren, um Fortschritte 
in diesem Bereich zu erzielen, 
in Anerkennung der Bedeutung der Verbreitung von 
Informationen aui ,den anderer Teilnehmerstaaten und 
einer bes,ser-en Kenntnis solcher Inforimationen, 
daher betonend die wesentliche und einflußreiche Rolle 
von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Kino und der Nach
richtenagenturen sowie der auf diesen Gebieten tätigen 
Journalisten, 
setzen sich zum Ziel, die freiere und umfassendere Ver
breitung von Informationen aller Art zu erleichtern, die 
die Zusammenarbeit im Bereich der Information und 
den Informationsaustausch mit anderen Ländern zu för
dern sowie die Bedingungen zu verbessern, unter denen 
Journalisten aus einem Teilnehmerstaat ihren Beruf in 
einem anderen Teilnehmerstaat ausüben, und 
drücken ihre Absicht aus, insbesondere: 

a) Verbesserung der Verbreihmg von, des Zugangs zu

und des Austausches von Information

i) Mündliche Information

- Di,e Verbreitung mündlich,er Information durch För
de:runig von Vorträgen .und Vortra,gJSrei.sen von Persön
lichkeiten unid Fachleute aus den anderen Teilnehmer
staaten sowie von Meinu.ng&austausch bei Gesprächen 
am Runden Tisch, Seminaren, Symposien,, Sommer
klur.sen, Kongressen undi anderen bilateralen ·und multi
late11alen Trieffen zu erleicht,ern. 

ii) Gedruckte Information

- Auf ihrem Territ.ori,um die Verbesserung der Ver
breitung von periodisch und nicht periodisch erschei
nenden Zeitungen 'UIIld gedruckten Veröffentlichungen 
aus den andeven TeUnehmex;staaten Z!U erleichtern. 
Z.u diesem .Ziweck:
werden sie ihre kompetenten F,irmen und Organi
saitionen ermuti,gen, Abkommen und Verträge zu schlie-

. ßen, die auf eine scllrittweise Erhöhu:ng dier Menge so
wie der Anzahl der T,itel V'on Zeitungen ,und Veröffent-
1ichU1ngen geziichtet sind, die aus den anderen T,ei1neh
merstaaten eingeführt werden. Diese Abkommen u'llld 
Verträge sollen insbesondere die Bedingiungen. für
schnellste Lieferung sowie die Benutzung der in jedem
Lanide für den Vertrieb seiner ei,genen Veröffentlichun
gen und Zeitung,en bestehenden üblichen Verbreitungs
wege erwähnen, Sow.ie zwischen den Parteien verein
barte Zahlung,sfoz,men und -rrnttel ,die es ermöglichen,
die Zi•elsetzungen dieser Abkommen und Verträge zu 
verwi!'klichen;
wo notwendig, werden sie die geeigneten Maßnahmen
t11effen, dami:t -die oben ang,eführten Ziele erreicht und 
die in den Abkommen und Verträgen enthaltenen Be
stimmungen durchgeführt werden. 
- Zu VerbesserUirig des Zugiangs der Öffentlichkeit Z'U 
gedruckten, periodlisch u,nd nicht periodisch ersch•einen
den V,eröffentlichruingen beizutragen, die a-Ui:f den oben
genannten Grundlagen eingeführt wel.'den.
Insbesondeve werden :sie: 
eine EJ:1höhung der An:ziahl der Stellen für den Verkauf 
dieser Veröffentlichungen föroern;
das Angebot dieser periodisch erscheinenden Veröffent
lichungen bei Kongressen, Konferenren, offiziellen Be
suchen und anderen internationalen Veranstaltungen
sowie an Touristen während der Saison erleichtern; 
die Möglichkeit für Abonnements gemäß den jedem 
Land eig,enen Modali.itäten zu entwickeln; 
die Möglichkeiten verbessern, diese Veröffentlichungen 
in den großen öffentlichen Bibliotheken und ihren Lese
sälen- sowie in den Universitätsbibliotheken zu lesen 
und auszuleihen. 
Sie beabsichtigen, die Möglichkeiten für die Kenntnis
nahme offizieller Informationsbulletins zu verbessern, 
die von diplomatischen Vertretungen herausgegeben und 
von ihnen auf• der Grundlage von Absprachen, die für 
die interessierten Stellen annehmbar sind, verbreitet 
werden. 

iii) Gefilmte und gesendete Information

- Die Verbesser,wn;g der Verbreitun-g gefilmter und ge
sende,ter Information zu fördern.
Zu diesem Zweck:
werden sie die u'mlialssendere Vorführung und Sendung
einer größeren Vielfalt aufgezeichneter und gefilmter
Infomnation aws den anderen Teilnehmerstaaten för
dern, diie die verschiedenen Aspekte des Lebens in
1h11en Ländern veranschaulicht und auf der Grundlage
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solcher Abkommen oder Absprachen erhalten wird\ die 
zwi'schen -den ,u,nmittelbar betroffenen Org,ami:sationen 
und Firmen notwendig sein könnien: 
sie werden die Einfuhr von bespieltem audio-visue'llem 
Material a'UlS den anderen Teilnehmersta:aten durch die 
k()lffip.etenten Organisationen und Firmen •er1eichtern, 
Die Teilnehmerstaaten stellen die Ausdehnung bei dei· 
Verbreitung von Information durch Rundfl.l!lllmendun
gen f.est und drücken die Hoffnu;n,g auf Fortsetzung 
diese,s Prozesses aus, so daß das dem Lnteresse an ge
genseiti.ger Vemtändigung zwischen den Völke·rn und 
den von der Konferenz festgelegten Zie1en entspricht. 

b) Zusammenarbeit im Bereich der Informati001

- Di,e Zusammen:arbeit im Bereich der Information au!
der Grundl,a,ge 'kurz- oder Iangfristtger Abkommen
oder Vereinbarungen zu fördern. Si,e werden insbeson
dere
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Organisatio
nen der lVIassenmedien, einschließlich Presseagenturen,
sowie zwischen Verlagen und Verlagsorganisationen
fördern;
die Zusammenarbeit zwischen ihren öffentlichen oder
privaten oder internationalen Rundfunk- 'lllld Fern
sehorganfaationen fördern, insbesondere durch den Au.;
tausch von Ru•ndfun:k- und Ferns,ehp,rogrammen, sowohl
Live-Sendungen a1s .a11.1ch Aufzeichnungen, und durch
gemeinsame Produiktion sowie durcli AUISIStrahlun,g und
Vertrieb ,solcher Programe;
Treffen und Kontakte sowohl zwischen Journalilsten
verbändren alis a:uch zwisch,en Journalisten aus den Tei1-
nehmerstaaten fördern;
di,e Möglichkeiten von Absprachen zwirsch,en periodisch
erscheinenden Veröffentlichungen sowie zwirsch,en Zei
tungen aus den Teilnehmerstaaten zum Zwecke des
AU1Stausches und der V,eröff,entlichung von Artikeln mit
Woh'lwo,11en betrachten
den Aus·tausch von technischen Informationen sowie die
Organisierung gemeinsamer Forschung und von Treffen,
drie dem Erfa.hr:urn�- und Meinungsaustaiusch zwischen
Presse-, RU!ndfUJnk- und Fernsehexperten dienen, för
dern.

c) Verbesserung der Arbeitsbedingungen für

Journalisten

Die Teilnehmerstaaten, von dem Wurn.sch geleitet, die 
Bedin.�ngen zu verbesSern, unter denen Journalisten 
aus einem Teilnehmerntaat ihren Beruf in einem ande
ren T,eilnehmer.staiat a:u.süben, beabs.ichtLg,en in:sbeson
dere: 
- in W'ohlwollendein Geist uind innerhalb sachgerechter
und vernünftiger Fristen Anträge von Journalisten auf
Visaerteiilung zu prü:fon;
- den ständrig akkreditierten Journali:sten a'US den
Teilnehmerstaaten auf der. Grundlage von Vereinba
rungen Visa für mehrftache Ein- und Ausreise für be
stimmte Zeiträume zu erteilen;
- •die Ausgabe von ,Aufenthaltsbewilligungen für akkre
ditierte Journalisten aus den Teilnehmerstaaten für das
Land ihI'es zeitweiligen Wohnsitz•e,s und, wenn rund so
bald diese notwendi,g sind, anderer ,amtlicher Doku
mente zu erleichtern, die für sie gegebenenfaLls erfor
derlich rsin<l;
- auf der Grurnd1age der Gegenseitigkeit di1e V,erfahren
für die A:U1SführulJ'1g von Reisen durch Journalisten aus 
den Teilnehmerstaaten in rdem Land, in dem sie ihren 
Beruf ausüben, leichter zu gestalten, und schrittweise 
größere Gelegenheiten für ,solch,e R-ei-sen zu bieten, 

unter Beachtumrg der Bestimmungen hinsichtlich des 
Bestehens V'on Gebieten, die aus Sicherheitsgründen ge
sperrt sind; 
- sicherzustellen, daß Anträ�e solcher JoUTn!alirsten für
diese Re1sen, s·oweit als möglich, zügig beantwortet 
werden, U!Ilter Berückskhtigung - des Zeip'lan,s des An
trags; 
- für JoU!rna1isten aJUIS den 'I1eHnehmerstaaten di.e Mög
lichkeiten = vermehren, persönlich mit ihren Infor
maüonsque'1len, einschließl:ich Organi,sationen und offi
ziellen Instituibionen in Vel'lbind'ung zu treten;
- Jownalisten aius den Teilnehmerstaaten das Recht
zu gewähren, die technische (Photo-, Kino-, Tonband-,
Rundfunk- und F·ernseh-) A1usrüstUJng einzuführen, die
für die AUJSiibulJ'1g ihres Berufes e·:riforderlich irst, unter
der alleinigen Bedingung, daß sie wieder ausgeführt
wird;*)
- den Jouirna�isten aus den anderen TeilnehmeT1Staaten,
ob zeitwei1i,g oder ständig akkreditiert, er:mögliclien, die
Ergebnisse ihrer bemflich,en Tätigkeit, einschließlich
Bandaufnahmen und unentwickelte Filme, vollständig,
auf normale Weise und schnell, auf den von den Teil
nehmerstaiaten anerkannten Wegen den von ihnen ver�
tretenen Informationsorganen zum Zweck der Ver
, öffenfli.chung oder der Sendung im Rundfunk und Fern-
sehen zu übermitteln.
Die T,e:ilnehmersta,aten bekräftigen, daß die legitime 
AUJSübung der beru!flichen Tätigkeit weder zur AUJSwei
sung von J,ourn,a;l-i:sten noc

h 

anderweitig zu Strafmaß
nahmen gegen sie führen wird. Wenn ein ak!kredritier
ter Jou,rnali!st ausgewi,esen wiro, wird er über die 
Gründe für diese Maßnahme unterrichtet werden und 
klann einen Antr,ag ·auf Übe·rprüfung seines Falles 
stellen. 

3. Zusammenarbeit und Austausch im Bereiclt

der Kultur

Die T,eilnehmerstaaten, 
In der Erwägung, daß Austausch un(l ZU!Samrmenarbeit 
im Bereich ,der K:u:ltuir zu einem besseren Vern.tändnis 
zwischern den Menschen ·und den Völkern ibe!itragen lJlnd 
so eine dauer.hafte Verständigung zwi,schen den Staaten 
fördern, 

In Bestätigung der auf diesem Gebiet bereits multi
lateral erarbeiteten Folgerungen, insbesondere bei der 
von d!er UNESCO im Juni 1'9712 in Hel:sinki veranstal
teten zwischenstaatlichen Konferenz über Kulturpolitik. 
in Europa, bei der das Interesse an einer aktiven Be
teiligung breitester sozialer Schichten an einem immer 
vielfältigeren kulturellen Leben zu Tage getreten ist, 
In dem Wunsch, mit der Entwicklung des ,gegenseiti
gen V,ert'r,auen,s und der weiteren Verbesserl.l!llg der 
Beziehungen _zwischen den Teilnehmerstaaten, ihre Be
mühungen um Fortrschritt 1n ,diesem Bereich fortzUIScl
zen U111Jd zu ver:stärken, 
In der Bereitschaft, in diesem Geist ihren KuJ.tura1us
ta;U1Sch wesentich zu erweitern, sowohl im Hinbldck auf 
Personen a1s auch aiuf Werke und in all€n Bereichen 
der Kiultur, a'lllf bi'lateraler und auf muiltiliateraler 
Gr.undlaige eine aktiw Z-wammenarbeit untereinander 
zu entW'ickeln, 

') Bei AneTkennung der Tatsache, daß in vielem. Fällen geeig
netes örtliches Personal von ausländischen Journalisten beschäf
tigt wird, halten die Teilnehmerstaaten fest, daß die oben an
geführten Bestimmungen unter Beachtung der entsprechenden 
Regeln auf Personen aus den an.deren Teilnehmerstaaten ange
wendet würden, die regelmäßig und berufsmäßig als Techniker, 
Photographen oder Kameraleute der PrE".SSe, des Rundfunks, 
Fernsehens oder Kinos beschäftigt sind. 
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In der Oberzeugung, daß eine solche Festigung ihrer 
gegenseitigen :Be21iehun,geri zur Bereicherwng einer jeden 
Kiulitu,r beitmaimn wird; unter Achtung der Ei;genart 
einer jeden, sowie zur V.erstärkl.llng des Bewußtseins 
gemeinsamer Werte unter ihnen, wobei sie weiterhin 
die �UiltuveUe Zusaanmenarbei.t mit ,dien anderen 'Län
dern der Welt enltW'ickeln, 
EI'klä'ren sicll gemei>Illsam folgendes zum Ziel ru setzen: 
a) die gegenseitige Information im Hinb�ick auf eine

bessere Kenntnis der jeweiligen kulturellen Leistun
gen zu entJwickie1n, 

b) die materiellen Möglichkeiten für A'Ustausch und
Verbrei:11u!ng lrultuimlller G:üter zu v,erbessern,

c) den Zug;ang aller ·ru den jeweillj,gen ku:ltwrel:1'en Lei
istun,gen z,u .fördern,

d) Kontakte und z,µsa,mmenarbeit zwischen Pe!'lsonen
w entwickeln, die eine kulturelle Tätigkeit atßüben,

e) neue Bereiche IUln.d Formen der lrultureHen Zusam-
men:arbeit zu ,s.uchen,,

Bekunden damit ihren gemeinsamen W,iHen zu ei-nem 
schrittweisen, folgerichtigen und langfristigen Vorgehen,· 
um die Ziel,e der vorliegenden Erklärung zu erreichen; 
und' 
Drücken ihre Absi,ch,t aus, nunmehr z'U.r Dl.llrchführung 
dies foligenden 2fil schre'iten: 

Erweiterung der Beziehungen 

Die Zusammena.11bei-t und 1c:fu'! Be:zliehungen im Bereich 
der K'Ullturr auf den verschiedenen Ebenen zu erwei
tern wrd ZUI verbessern, insbesondere durch: 
- den Abschtu:ß, wo angebracht, von Abkommen auf
bilallerailer oder mulltilateraler Grunidwage, die eine Er
weiteI'll.JJll:g der Beziehungen zwischen zuständ�gen staat
lichen Institutionen und nichtstaat1'ichen Organisationen
im Bereich der Kultur sowie zwischen auf J.rulturellem
Gebiet täti.'gen Pemonen vorsehen, unter Berücksichti
gU!ng dessen, dlaß sowohl Flexibilität a1s auch die um
fasseilldJste Nutzung �'behender Abkommen notwendig
sind, wobei isi-e ,beachten, daß Ablmmmen ebenso wie
auch andere Vereinbarungen wichtige Mittel ZUT Ent
WickJJ.tuing von Zlu:sammenarbeit und AU1Stausch im Be
reich der K:uJ.tur sind,;
- ihl1en Beitrag zur Entwicklung von unmittelbarer
Verbrndl\lng und ZUISlammenarbeit zwiischen den in Be
tracht kommenden s1laatlichen Insfiltutionen und nicht
staatlichen Organisationen, einschließlich, wo notwendig,
solcher VerbindUln,g und Zusammenarbeit, die a'llif Grund 
besonderer Abkommen und Ver-einbm:urn,gen erfolgen; 

Föroerun,g :wnmittelbarer Kontaklle u.nd Verrbin
duing,en zwischen Per.sonen, dte au,f dem ·Gebiet der 
K.l.lll!tw- tätig ISi:Illd, eirnschließlich, wo notwendig, solcher 
Kontaklle und Verbindungen, die aiuf Grund besonderer 
Abkommen UJndi Vereinbarungen erfolgien. 

Gegenseitige Kenntnis 

Im 1Raihmen :ihrer Zwtändigkeit auf bilatera:le·r und 
mulltilateraler Ebene geeignete Maßnahmen z:u. ergrei
fen, um ihren VöJikern eine ·UJmfassendere und vollstän
digere gegenseitige Kenntnis ihrer Leistungen auf den 
verschiedenen Gebieten der Kultur zu vermitteln, 
danmter: 
- gemeioo,am, fa1hs erfor<fie,rlich unter Mitwirkrung ge
ei<gneter internationaler Organi·sationen, die Möglichkeit
der Sch,affu!llg einer Bank für kultureHe Daten in Eu
ropa und deren Strtuktlur zu prüfen, die lnfurmationen
aus den Teilnehmerländern sammeln und sie auf Ver
langen ihrer Korrespondenten v,erfügbar machen wüz,de,

,u,nd zu ,diesem Zweck eine T,agung von Sachverständi
gen aw interessierten Staaten einzuberufen; 
- Wege zur Zusammenstellung in Europa eines Katalogs
von DommentaTflllimen lrultureller oder Wissenschaft
licher N.a:tlllr a:Uls den Teilnehmerstaaten zu prüfen, fa:H,;, 
erforicler,1'ich zooamni.m mit geeigneten internationalen 
Or.ganimtion:en; 
- häru,figere Bucll'llll.llSstellungen zu föroern und die
MögJlichkei.t 21u prüfen, in Europa regelmäßig eine Aus
steUung gr,oßen Maßsitabs von Büchern aus den Teil
nehmerstaaten :zru: veran,sta;J,ten; 
- �ischen den entsprechenden Einrichttmg,en und
Vedagen ,den •systematiJSchen Austausch von Katalogen
vel'fülgbarer Büclter sow'.ie vron Vorainkün,d,i,gun,gsmaterial
ru föroer:n,, welches möglichst alle bevOTsteheniden Pub-
1:ikiationen ,u;m.:flaßt; ebenso den AUIStausch von Mate
rialien zwischen Verlagen enzyklopädischer Werke an
zuregen, um d1e Darste1'1ung eines jeden Landes zu 
verbessern; 
- Fragen der Erweiterung und Verbesserung des In
f,ormationsaUJSta!Usches auf den verschiedenen Gebdeten
der Kultur, wie zum Beispiel Theater, Musik, Biblfo
thekswesen ,und ErhaltUJn,g u,n,d R�taurier.t1ng von Kul
turgütern, ,g,emei'Ill/iam zu prüfen.

Austausch und Verbreitung 

Zur Verbessenung' der Möglichkeiten für den Au:staJUsch 
un,d die Verbl"attmg mn Ku.lturgütern d'lLrch geeignete 
Mittel beizutmgen, insbesondere: 
- die Mög1'ichkeiten z,u 1untersuchen, die Belastungen
beini interneltionaien Handetl\Sau.sta'USch von Büchern
und anderen kultwrelllen Materialien zu harmonisieren
UIIlld zu verri'n,gern, sowie neue Mi.ttel zu prüfen, um
KU!l'l:stwerke 811.llf A,us,stiell;ungen im Au.sJ.and 2'iU ver
sichern. und um die Ri>siken von Beschä,di.gung oder
Verll'lllSt, denen tdie.re Werke durch ihren Ortswechsel
,a111sgesetZ't S'ind, herab2'iusetzen;
- die ,Z0Ha1bferti.gn.m,gsfor:mali.täten für diejeni,gen
Kiun,stJwel'lke und Requisiten, die auf dem zwischen den
Or�niisaporen künistlerisclter Veranstaltungen abge
stimmten I:rwentar aufgeführt ,sind·, so zu erleichtern,
da.ß sie 1m Einkll:ang mit' dem Zeitplan dieser Veran
.staltung;en stehen;
- Fördier-Uillg von Z.us,ammenkünften zwischen Ver
tretern zusfänd-iger Stellen ,und einschläigi.ger Firmen
Zllll" .Prüfung von Miaßnahmen in ihrem Wirkungsbereich
wie solche, die die Vereli.nd:acbu,ng von Bestellverfahren,
die 'Lieferfl'isten U1I1d die Zahlru:ngsmod'alitäten betreffen
könnten und geeignet wären, den internationalen Han
<fielisaULStausch Vl()n Büchern zu erleichtern;·
- Förderung des Verleihs und Austausches von Filmen
zwischen ihren F,illmforschwngsa,n,stalten und K:ine
math�en;
- den AuJStaiulsch von Informationen zw1schen den
interessierten Stellen über Veranstaltungien �Ld'tureller
Art, diie in den TeiJ.n,ehmerstaaten vovgesehen sind, zu
fördern, und 7!Wlall' .in den Bereichen, die sich 'am besten
dafür eLgnen, wie Mium,k, Theater unld bi1dende Künste,
mdt dem ZleI·, zur Zus,a,mmensteHu,ng und Herau:s�abe
eines '.Derminkalenders solcher Veranstalltungen beizu
tragen, nöti•gen,fahl•s mit Unterstützung d1Urch dde ent
sp'l'echendenden internationalen Organisationen;
- eine Untersuchung des Einflusses zu fördern, wel
chen dde vorausisehbare Entwickhmg U!l'ld eine mög
liche Harmonisierung der für die Verbreitung von Kul
turwerten angew,andren techni.scheri Mittel zwischen
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inteores.sierten Parteien 8Jlltf die Entwicklung der ka.iiltu
rellen Zusammenarbeit und des kulturellen Austausches 
haben könnte, wobei sie die Erhaltung der Verschieden
heit und Eigenart ihrer Kulturen berü�sich1ligen; 
- im Rahmen ihrer Klu:ltuvpolitik, aruf die Weise, die
�ite für geei,gnet halten, cMe Weiterenllw'ick1u-ng des
lintereS'9eS für da.<l Kulturgut der anderen Teilnehmer
staaten z,u fö:oclern, ei•ngedenk der Vorzüg!e u;n,d; des 
Wertes j•eder Kultru:r;
- Sorge 2lU tragen für die volle und wirksame Durch
fühnung der .inter.nationalen Aibkommen und' Konven
tionen über Ur.heberrechte UIIld über die Verbreitung
der Kullturgüt-er, dienen •sie beigetreten sind oder in
Z'I.Lklumft beizutllreten beschließen.

Zugang 

Einen umfassenderen gegeillse'itigen ZU/gang aJilier zu den 
Leis1rung,en - d'en WeI1ken, den Erfahrungen und der 
danstell1ende·n Kunst - auf den verschiedenen Gebieten 
der Ku0.1lUJr ihrer Länder ru fö:ocliern ,u,n,d zu diesem 
Zweck ,d,ie bestmöglichren AnstreI11gungen in Überein
stimmu,rug m1t ihrer Zuständigkeit zu unterneblmJn, 
iil!S besoI1Jdiere 
- die l.limfaisisende:re Venbreitung von Büchern und
küns1Jlerirs,chren Wenken zu fö:oclern, in:dem sie urnter
aiI1Jderem:
unter voller Berückisichtigun,g der inter�tionalen Ur
hebe:rrrechts,konv.entionen, denen sie angeh5ren, die
internati-ona'len Kontakte und Verbirid11.LI1gen mrischen
Alutoren und Ver1agen. sowie anderen k!u:lturelllen Sin
richtun,gen begünstigen im Hinblick .a:uf ei:nien vollJ.stän-·
digeren. gegenseitigen Zugang zu den kulturellen Lei
stung1en; 
empfehlen, daß die Verlage bei der Festsetzung der 
Auflagenhöhen aiu,ch die Nachfrage a'U's :den andieren 
Teilnehimenstaiaten berücksichtigen, u1nd daß die Ver
triehlsrechte i·n den an,deren Teiu!nehmerstaaten, im Ein
vernehmen zwi.ischen den interessierten Partnem, an 
mehrere Vertriebso:r:garusationen der Importländer ver
geben werden, wo dies mög1ich i-st; 
dlie zu:;;tä!nd'i,gen Organi1s•ationen und die einschlägige,:. 
Firmen zrum Absch!lru.ß von Abkommen ;wn,d Kontrakten 

d1,e Förfdienung der 'beru'.l!lichen Tätigkeit '11111d Zusam
menarbett dm Übersetzer zwischen ihren Ländern; 
die 'Durchrführung einer gemeinsamen Untersuchung 
über dii.re Mittel zur Förderung der Übersetwng und 
ihrer Verbreitung; 
den Austa!1.lisch von Büchem, Bibliographien ,und Kata
Jogkarten zwischen Bibliotheken verbessern und erwei
tern; 
- a:nder,e geeiignete Maßnahmen zu erwägen, die es
ermöglichen Würden, ooweit erforderlich, in gegenseiti
gem Einv-eirnehimen z.wiscllen den interesslierten, Seiten,
d€1Il ·2iugan,g zu: ihren jewe&l.Lgen kiullturelilen Leistun,gen
zu erleichtern, �IllSbesonidere auf dem Gebiet des Buches;
- durch geeigneite M:ittel 2lU einer umfa&Senderen Nut
zung d& Massenmedien beiz1utra,gen, um ihr kJu.ituire!l:les
Laben untere,inander besser bekanntzumachen;
- sich um die EntwicklU1Dg der notwendiigen Bedinrgun
gen für Wanderarbeiter und ihre Familien Zll.l bemühen,
d!aimit ,di,eise di:e · Bi:ndu1J1Jgen an ihre -nationa!le K1Jlltiur
bewiaihren und sich aiuch iihrer neuen kuil.ture14en Um
gebung .anpaisren können;
- die zu:stä:nidigen Stellen und einschllägigen Unter
nehmen zu einer ulmfässender•en Aiusw,ahl und einem
breiteren V:erlrei'h V10n Spiel- und Dolrumentarfilmen
der aiideren '.DeiJ:neih:merstaaten zu ermutigen, sowie
häufigere nicht-kommerzielle Vorführungen wie Pre
mieren, Filmwochen upd Festivals zu fördern, unter ge
bührender Beachtung von Filmen aus Ländern mit 
weniger bekanntem Filmschaffen; 
- <durch ,geeignete Mittel dLe Erweitenun,g der Möglich
keiten für Fachileute au:s den anderen Teilnehmerstaa
ten z,u fö:oclern, mit Miateriialien kullturellen Charakters
der Film- 1und audiovisiue:Uen Archive im Rahmen der
für -die A·rbeit mit solchen Archivmaterialien bestehen
den Regeln zu arbei,ten;
- die intel'essierten SteHen zru einer gemeinsamen
UntersuchnID,g, gegebenenfalils unter Mitwirkung ein
schlägiger int'ernatiOI11a:ler Organisationen, anzuregen,
über die Zweclmnäß�eit und die Bedingungen der
Schaffung eine!S Repertoires ihrer Fernsehprogramm
aurfzeichm..mgen kul1nllre11en Cha11akte:rs sowie der Mittel,

er.m'U!Ugen, und dadurch ZJU: •einer schrittweisen Erhö- · die es er.möglichen, sie schnell zu sichten, um ihre 
hung der Anzahl und Vielfalt der Werke von Alutoren .Alusw.ahl wnd ihren ev,entuel:len Erwerb zu erleichtern. 
aus den anderen TeHnehmerntaaten beitrag,en, die im 
Ori.g,inal und in Übersetzung :in ihren Biibliotheken und 
ihren BU!Chihan,d1!un,gen verfügbar sind; 
eine Erhöhllllng, wo ,d'i-es a;ls zweckmäßLg erkannt wird, 
der Amzahf.l< der Stellen fördern, wo Bücher von A1Uto
ren aus den anderen Teilnehmerstaaten im Original, 
importiert auf Grund von Abkommen und Kontrakten, 
und in Übersetzung ve:rikauft wericien; 
in breiterem AUISmaß die Übersetzung literarischer un:i 
andeiier kl\.lll.1Jureller Werke, die in dien Sprachen de,r an
deren Teilnehmerstaaten, illlBbesondere in den am we
nilgsten verbreiteten Sprachen, geschaffen Wltl.rden, so
wie die Heira:usgabe unld Verbreitung der übersetzten 
Werke durch Maßnahmen fördern, wie zum Beilsp:iel: 
die Förderung von regelmäßigeren Kontakten zwischen 
interessierten Verlagen; 
d�e Verntärkit.mg ihrer Bemühunger:i lllITI die Aus- und 
We'iterbi-ldung von Übersetzern; 
rne Anregung, mit geeigneten Mitteln, ,an die Ver<J.a,ge 
ihrer Länder, Ü<bersietzun�en henaL11Szu,geben; 
die Fönderun,g des Austausches von I.Jisten mit Hinwei
sen aiurf Bücher, die für Übersetzungen in Betracht 
lmmmen, zwischen HeraillSgebe,rn und interessierten 
Stellen; 

Kontakte und Zusammenarbeit 

Durch ,geeignete Mittel zur Entwicldun,g .der Kontakte 
und der Zusammenarbeit in den verschiedeneu Berei
chen der Kultur beizutragen, insbesondere zw!�chen 
Künstlern und Kulturschaffenden, indem sie sich ;:,.e
sonders bemühen; 
- •R'ei.isen undi Begegnungen von kuiltureU tätigen Per
:sonen zu fördern, einsc}llließlich solcher Reisen und
Begegnun&'e'n, ,die, wo notw!encli<g, auf Griund von Ab
kommen, Verträgen oder anderem besonderen Verein
ba'l1Unrgen ·stattfinden und s.i.ch aus ihrer kulture!len
ZU6ammena:rbeit ergeben;
- awf diese Wei-se die Kontakte 2/Wischen sch.affeillden
Künstlern, auisübeniden Künstlern und Künstlerenser�,
bles z,u föndern im 'Hi,nb1ick darawf, daß sie gemeinsam
arbeiten, .ihre Werke in anderen Teilnehmerstaiaten be
kanntmachen oder ihre Ansichten über Fragen, die 
sich auf i'hire gemeinsame Tätigkeit 'beziehen, austau
schen; 
- erfor-der.lichenfa1ls durch entsprechende Vereinba
:r:un,gen den Awtaiooch von Praktikanten und Fachleu
ten und. die Gew:älh:mng von Stipendien für die Aus
rund Fortbilldung in vierschiedenen Bereichen der Kul-
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tur, wu,e z. B. den Künst,en :und -der Architektur, den 
M,u,seen und Bibliotheken, den literarischen Studien 
und Überset:zmngen, anzuregen und zur Schaffung von 
günstigen Aufnahmebedingungen in ihren jeweHigen 
Institutionen beizutnagen; 
- den Erfahrungsaiu,stausch bei der AusbHdung von
Organisatoren kull1m,reiller Veranstaltungen sowie von
LehPkräften und Spezkfüsten in Bereichen wie Theater,
Oper, Bal/.lJett, MU>sLk und •schöne Künste zu fördern;
- die Veranstaltung von internationaJen Zusammen
künften zwischen Künstlern, insbesondere jungen
�ünstlem, über aktuelle Fragen des künstlerischen und
literarischen Schaffens, die für eine gemeinsame Prü-·
Eung v,on I>nteresse ·sind, weiterhin zu föJ1dern;
- andere Mögüichikeiten zur Entwick;Lu,ng des Austau
sches und der Zusammenarbeit zwischen Personen, die
eine kullturehle Täti,gikeit ausüben, zu prüfen, mit dem
Ziiel einer besseren gegenseitigen Kenntnis des kultu
rellen Lebens der Teilnehmerstaaten.

Bereiche und Formen der Zusammenarbeit. 
Die Suche nach neuen Bereichen U1nd Formen der kul
turellen ZU1samrnenarbeit zu fördern und dazu, wo not
wendig, Zllltil Abschluß von geeigneten Abkommen und 
VereinbaJ1ungen zwischen inter-ess,ierten Parteien beizu
tragen und in dies,em ZUJsarnmenhang zu fördern; 
- ,gemeinsame Unt•ers:uchunrgen zur KulturpO'litik, ins
besondere über deren sozial,e Aspekte, sowie über ihre
Beziehungen zu:r P1anuings-, Stadtp1anungs-, Bi-ldung�
und Umweltpolitik und zu -den kulturellen Aspekt�n
des Tourismus;

- den Austausch von Kenntnissen über die kulturelle
Mannigfaltigkeit, um dazu beizutragen, ·daß die inter
essierten Seiten zu einem besseren Verständnis einer
solchen Mannigfaltigkeit, wq es sie gibt, gelangen;
- den lnfoPmationsaustausch und, wo dies ang•ezeigt
ist, Expertentr-effen die A:usarbeitung und Durchfüh
rung von Forschungsprogrammen und -projekten sowie
ih:re gemeinsame B€1wertung und VerbreitUJnrg de:r Er
gebnisse in den oben genannten Fragen;
- Formen der kU1lturellen Zusammenarbeit -und die
Entwick1-ung solcher gemein&amer Vorhaben wie:

internationale VeranstaltJungen auf dem Gebiet der 
bildenden Kunst, des Films, des Theatens, des Ballett,, 
der Musik, der Volkskunst, usw.; Buchmessen und 
-a.ussteillungen, gemeinsame Aufführungen von Opern
und dramati-schen Werken sowie Darbietungen von
Solisten, lnstrumentalen�embles, Orchestern, Chören so
wie anderen GJ1uppen von Künstlern einschHeßlich
Laiengruppen, unter gebührender Berücksichtigung der
Organi•sierung von internationalen Kulturveransta:ltun
gen der J,ug.end und des Austausches von ju,ngen Künst
lern;'
die Aufnahime von WeJ1ken von Schriftstelile.m und 
Komponisten aus den •anderen Teilnehmerstaaten in 
<l/aJs Repertoire vori Solisten und Künsterensembles; 
die Verbreitung, Übersetzung und Veröf-Jlentlichung von 
Artikeln, Studien und Monographien SO'Wie von Bü
chern zu niedri,gen Prei-sen und Sammelbänden aus 
Kunst und Literatur, die geeignet sind, die jeweiligen 
kulture,Hen Leistungen besser bekannt zu machen, wo
bei zu diesem Zweck Begegnungen zw.Lschen Experten 
und Vertretern von Verlagen in Aussicht genommen 
werden; 
d:ie Koproduktion und den Austausch von Filmen sowie 
Rundfunk- und Fernsehprogrammen, wobei inrsbeson-

dere Zus,ammenkünfte von Produzenten, Technikern 
und Vertretern zuständiger Stellen gefördert werden, 
•U!m günstige Bedingungen für die Durchführung kon
kreter gemeinsaimer Vorhaben zu schaffen und dabei im
Bereich der Koproduktion d.ie Bildung internationaler
Gruppen für die Hersteilhl!Ilg von Filmen zu fördern;
die Ausschreibung von Wettbewerben in Architekt,u.c
und S!Jadtplanung ·uinter Berücksichtigung der Möglich
keit, die besten Entwürfe auszuführen und, wo mög
Jich, internationaLe Gruppen zu bilden;

di-e Durchfühl'ung gemeins.a,mer Vorhaben z,ur Erhal
tung, Restaurierung und Erschließung von Kunstwer
ken, historischen und archäologischen Denkmälern so
wie Stätten von kultureHem Inter'esse, unter Mitwir�
hmng - in geei,gneten Fä1len - von internationalen Or
ganisationen staatlichen oder nichtstaatlichen Charak�
ters sowie privaten Institutionen, die in diesem Bereich
kompetent und tätig sind, wobei zu diesem Zweck in
Aussicht genommen werden;
periodische Zusammenkünfte von Experten de1· inter
e'ss.ierten Seiten ziur Ausarbeitung der erforderlichen
Vornchläge, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
di·ese Fragen in einem breiteren wirtschaftlichen und
Boziail.en Zusammenhang z,u, erörtern;
die Veröffent1ichurng von Beiträgen in geeigneten Perio
di'kia mit dem Ziel, die bedeutendsten Leisturngen und
neuen ElntwicklUJng,en z,wischen den Teilnehmerstaaten
bekanntzumachen und zu vergl-eichen;
cl!ie gemeinsame Untersuchung der in ihren Ländern
:nur Zusammeni.steil'1ung von Listen und Katalogen der
hi.storilSchen Denkmäler und Stätten v,on kulturellem
Interesse angewandten verschiedenen Systeme, mit dem
Ziel, diese zu verbessern und gegebenenf.aUs z,u harmo
n:Lsieren;
die Untersuchung der Möglichke'it-en zur Veranstaltung
intemationa.Fer Lehrgänge für die Ausbüdung von Fach
'leuten aUJf versclüedenen Gebieten der Restaurierung.

Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen. Die
Teilnehmersbaaten, in Anerkennung des Beitrags, den
die nationa1en Minderheiten oder die regiona-1-en Kul
turen zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in ver
schiedenen Bereichen der Kultur leisten können, beab
sichtigen, wenn auf ihrem Territorium solche Minder
heiten oder Kulturen existier-en, diesen BeitPag unter
Berück.sichtigung der legitimen Interessen ihrer Mit
,gllieder, zu erleichtern.

4. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der
Bildung

Die T,eilnehmenstaaten, 
Im Bewußtsein, daß die Entwicklung von Beziehungen 
internation,alen Charakters a,uf den Gebieten Bildung 
und Wissenschaft z,u einem besseren gegenseitigen Ver
ständnis beiträgt und allen Völkern zum Vorteil sowie 
künfti,gen Generationen zum Nutzen gereicht, 
Bereit, die weitere Entwicklung des Austausches von 
Kenntnissen und Erfahrungen sowie von Kontakten, 
auf der Grund1'age besonderer Verei,nbar,ungen, wo 
diese notwend,ig sind, zwischen Organisationen, lnsti
tu:tionen und Personen, die auf den Ge-bii.et,en Bildung 
und Wissenschaft tätig sind, :z;u fördern, 
In dem Wunsche, die Beziehungen zwi-schen Bil-dungs
und wissenschaft[ichen Einrichtungen z,u verstärken so
wie ,deren Zusammenarbeit auf Gebieten gemeinsamen 
Interesses zu fördern, besonders dort, wo der Stand 
des Wissens und der Re,ssourcen international abge
stimmte Bemühungen erfordern, sowie 
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In der Über:z;eugung, daß Fortschritt in di-esen Berei
chen vion vertieften Fremdsprachen!kenntnissen begleitet 
und unterstützt werden soll1Je, 
Belmnden zm diesem Zwecke ihre Absicht, insbeson
dere: 

a) Ausbau der Beziehungen

Die Zusammenarbeit und die Beziehungen alUlf den Ge
bieten Bi1dung und Wissenschiaft auf den verschiedenen 
Ebenen auszrubauen .und zu v-erbessern, inisbes.ondere 
durch: 
- den Abschluß, wo angebrncht, bi:lateraler oder multi
la1Jeraler Abkommen über Zusammenarbeit und A,us
ta:UJSch zwischen staatlichen Institutionen und nicht
staiatlichen Einrichtungen sowie Personen, die auf den
Gebieten Bi1cl!ung unid Wi,ssenschaft tätig sdnd, unter
Berücksichtigung dessen, daß sowohl Flexibilität als
auch eine u.rnfä,ssendere Anwendung ·bestehender Ab
kommen und Vereinbarungen notwendig sind;
- Förderung des Absch}usses unmittelbarer Verein
barungen :z;wischen Universitäten und anderen Hoch
schul- und F-orschung,seinrichtungen, wo angebracht im
Rahmen von Ablmmmen zwischen den Regierungen;
- Förderung von ,unmittelbaren Kontakten ll!I1d Ver
bindungen zwischen Personen, ,die auf den Gebieten
Bildung und Wis•senschaft tätig sind, einschließlich sol
cher Kontakte und Verbindungen, die auf besonderen
Abkommen oder Vereinbarungen beruhen, wo diese
•angebracht sind.

b) Zugang und Austausch

Den Zugang für Studenten, Lehrer und Wissenschaftler 
der Tei:1nehmeJ:1staaten zu Bildungs-, kulture'11en und 
wiSrSenschaftlichen Institutionen eines jeden anderen 
T-eilnehmerstaates unter gegenseitig annehmbaren Be
dingiungen zu ver/bessern und den Austausch zw,ischen
diesen Institutionen in ahlen Bereichen gemeinsamen
Interesses zu verstärken,. indem sie insbesondere:
- den Aust•ausch v•on Informatione,n über Studien
möglichkeiten UJnd über Kmrse; die a•usländischen T•eil
nehme·rn offen stehen, sowie über die .Zulassungs- und
Aud:nahmebedingungen erweitern;
- zur Erleichterung von Reisen von Wissenschaftlern,
Lehr,ern und Studenten zwischen den Teilnehmerstaaten
:z;u StUJdien-, Lehr- und Forschungszwecken sowie zur
Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis ihrer. Lei
stungen in Bildung, Kultur und Wissenschaft beitragen;
- die Ver�abe von Stipendien für Stt11dium, Lehre und
Forschung in ihren Ländern an Wissenschaftler, Lehrer
und Studenten anderer Teilnehmerstaaten fördern;
-, Programme ausarbeiten, entwickeln und fördern, 
die einen umfassenderen Austausch ,von Wissenschaft

lern, Lehrern und Studenten einschließlich der Organi
sation vion Symposien, Seminaren sowie von Vorhaben 
wissenschaftlicher Zusammenarbeit und ,den Austausch 
von Lehr- und Studieninformationen wie z. B. Ver
öffentlichungen v,on Hochschulen und Bibliotheki
matevia'l vorsehen; 
- die Wlirksa.me Durchführung solcher Verein'barungen
und Programme fördern, indem Wissenschaftler, Leh
rer und Studenten rechtzeitig genauere Irnfor:mationen
über ihre Unterbringung an Universitäten und Institu
ten und die für sie vorgesehenen Programme erhalten;
indem ihnen die Gelegenheit geboren wird, einschlägige
Lehr-, Studien- und offene Archivmaterialien zu nut
zen; und dndem ihre Reisen innerhalb des Gastlandes

21u S1rudien- und Fo:rischungs:z;wecken und Ferienrei3en 
a'Ulf der Grundlage der üblichen Verfahren erleichtert 
werden; 
- •eine ,genauere Beurteilung der ProbJeme des Ver
gleichs und der GJeichwertigkeit akiademischer Grade
und Dipl01me fördern, durch Unterstützung des Aus
tausches von Informatio.nen über A!u1'baiu, Dauer und
Inhalt der Studien, des Vergleichs von Methoden zur
Beurteillllng des Niveaus der Kenntnisse sowie der aka
demischen Qualifikationen und, wo möglich, die Er
reichung der gegenseitigen; Anerkennung akademischer
Gnac1e und Diplome, entweder, wo erforderlich, auf
dem Wege staiatlicher Abkommen oder Uil!ffiittelbarer
Vereinbarungen zwischen Univ,ers'itäten und anderen
Hochschul- und Forschillngseinrich tun,gen;
-- darüber hin.aus den entsprechenden internat1ionalen 
Organisationen empfehlen, ihre Bemühungen zu ver
stärken, ·uan eine a:llgemein anneh:rnbare Lösung del" 
Probleme des Ver!1Jl,eichs und der Gleichwertigkeit aka
demischer Gra,de und Diplome zu erzielen. 

c) Wissenschaft

Die Zusammenarbeit und den AJusta:u.sch im Bereich 
der Wissensch,aft irm Rahmen ihrer Zuständigkeit Z'U er
weitern und zu verbessern, insbesondere: 
Den Anlstausch und die Verbreitung von wii.ssenschaft
Ncher Information und Dokumentation auf b:ilateraler 
oder multHatera'Ler Grundlage zu •erweitern, z. B. indem 
sie: 
- diese Informationen Wissenschaftlern und Forschern
der anderen Teilnehmerstaaten in größerem Umfange
zugänglich machen, z. B. durch die Beteiligung an
internationalen Prog:ria:mmen zum Austausch solcher
Information oder durch andere geeignete Vereinbarun
gen;
- den Austausch von Mustern und anderen wiSrSen
schaftlichen Materi'aiien, dtie insbesondere für die Grund
�agenforschiung ±n den N.atu.r-w!issenschaften und der
Medizin Verwendung finden,, erweitern und erleichtern;
- wissenschaftliche Einrichtungen und Universitäten
da:z;u anregen, sich gegenseitig vollständiger und regel
mäßiger über ihre laufenden und geplanten Forschungs
arbeiten in den Bereichen gemeinsamen Interesses zu
unterrichten.
Die Erweiterung von Verbindungen und unmittelbaren
Kiontakten zwisch,en Univ,ersitäten, wissenschaftlichen
Einrichtungen und Vereinigungen sowie zwischen Wis-
1Senschaftlern und Forschern, einschließlich solcher, die,
wo e:r,forderlich, .auf besonderen Abkommen oder Ver
einbarungen beruhen, zu fördern, z.B. durch:
- weitere Entwick1ung des Austausches von W:issen
schaftlern u,nd F•orschern sowie Fö11derung der Einbe
rufung von._ vortbereitenden Zusammenkünften oder
Arbeitsgruppen über Forschungsthemen von gemein
samem Interesse;
- Föiuerung der Bildung gemeinsamer Gruppen von
Wissenschaftlern Z'Ur Durchführun•g von Forschungs
vorhaben auf Grund von Vereinlbarungen zwischen
den wissenschaftlichen Einrichtung·en mehrerer Länder;
- Beitrag zur Verensta'ltung und zum erfo1greichen
Verlauf ,internationaler Konfere,nzen und Seminare und
Teilnahme fürer Wissenschaftler und Forscher daran;
- übel'dies in naher Zukunft ein „Wissenschaftliches
Forum" in Aussicht zu nehmen- in der Form einer Ta
gung führender Per-sörulichkeiten der Wissenschaft aus 
den Teilnehmerstaaten zur Erörterung :z;usatl'Ilmenhän-
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gen;der Probleme von g,emeinsamem Interesse auf dem 
Gebiet gegenwärfüger und zuk<liinftig·er EntWlicklungen 
-der Wissenschaften und zur FöI'deI'ung des Ausba'Uls von 
Ejontakten, Verbin,durugen und des Infovmationsaustau
sches 21wischen w:issensch1aft1ichen Einrichtungen un'd 
zwischen Wi-ssen,schaftlern; 

- zu einem nahem Zeitpunkt.eine Tagung von Exper
ten zu ·erwägen,, die die Teilnehmerstaaten und ihre 
nationalen wissenschaftlichen Einrichtungen vertreten, 
zur Vorbereitung eines solchen „Wissenschaftlichen 
Forums" in Kontakt mit einschlägigen internationalen 
Organisationen, wie etwa der UNESCO und der ECE; 
- zu gegebener Zeit prüfen, welche weiteren Sch·ritte 
im Hin!bfück auf das ,,!WisseruschaftLiche Forlllffi" unter
nommen werden könnten. 

Entwicklung der Koordination, auf bilateraler oder 
multilateraler Grundlage, von Programmen in den Teil
nehmerstaaten :iJm Bereich der wissenschaftlichen For
schung U!nd der Organisation ·gemeinsamer Progriaimme, 
insbesondeI'e auf den nachstehend genannten Gebieten, 
die gemeinsame Bemühungen der Wi-ssenschaft'ler und 
frn bestimmten Fallen die Nutzung teurer oder ein
maliger Ausrüstm11gen ,erforderlich machen können. Die 
auf diesen Ge!bi-eten angeführten Dis1z'i.plinen sind Bei
spiele; lmnkrete Pvojelkte wäI'en ,in der Folge von den 
potentielrlen Partnern in den Tepnehmerstaaten zu be
stimmen, unter Beriücksichtigung des Beitrages, den 
,geeignete internationale Organisationen urnd wissen
schaftliche Einrichtungen lei1sten könnten; 

Naturwissenschaften, insbesonldere Grundlagenforschung 
in BeI'eichen 'Wlie Mathematik, Physik, theoretische Phy
sik, Geophy,s-ik, Chemie, Biologie, Ökdlogie und Astro
nomi,e; 

Medizin, ·insbesondere GI'undllag,enforschungr über Krebs 
sow.i•e Herz- und Gefäßkrankheiten, Untensuchrungen 
über endemische Kriankheit•en in den Entwicklungs-
1,ändern, ferner soziaLmedizin,i,sch-e Forschung, unter be
sondever Beachtung der Berufäkranlkheiten, der Rehabi
litation von Behinderten und der Betreuung von Müt
tern, Kindern unld älteren Mrenschen; 

Geistes- und Sozialwissenschaften, wie Gesch1ichte, Geo
graphie, Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Linguistik, 
Soziologie, Rechts-,, Staats- und Wirtschaftswissenschaf
ten; vergleichende Untersuchungen über gesellschaft
liche, sozio-ökonomische und kulturelle Erscheinungs
formen, die für die Teilnehmerstaaten von gemein
samem Interesse sind, insbesondere über Fragen der 
Umwelt des Menschen und der städtebaulichen Entwick-

1 

lung; wiss,en:schaftLiche Untersuchungen üiber Methoden 
zur Erhaltung unid Restaurierung von Denkmälern und 
KUJnstwerken. 

d) Fremde Sprachen und Zivilisationen

Das Studh11m fremder Sprachen und Zivilisation als 
w.ichti1ges Mittel 21ur Erweiterung der Kommunikation 
zwi,sch,en den Vö1kern für deren hes-s,eres Kennen
Lernen der Kultur eines jeden Landes .sowie zur Stär
k!ung der internationalen Zusammenarbeit zu fördern; 
ru dliesem Zweck im Rahmen ihrer Zuständi,gkeit die 
weiter,e Entw:icklung unrd Verbesserung des Fremd
spriachenunt,errichtes u:nd die Diversifizierung der Aus
wahl der auf v,er,schiedenen Stufen unterrichteten Spra
chen anzuregen, wobei sie den weniger verbreiteten 
oder gelernten Spmchen gebührende Beachtung schen
ken, .unrd insbeson,dere: 

- die Zusa:mmenarbeit zu vevstä11ken, die darauf ab
tzielt, den Fremdspriachenunterricht 21u verbessern, und 
zwar durch InfoI'mations- und Erfahrungsaustausch 
·über die Entw:icklun1g und Anwendung Wlirksamer, den 
Bediürfn'issen verschiedener Kategorien von ,Lerneooen 
arngel)aßter moderner LehI'methoden untd technischer 
Hilfsmittel - einschließlich von Methoden des Inten
siv,unterrichts - und dlie Möglichkeit zu erwägen, auf 
,bilateraler oder multil!ateraler Grundlage Studien über 
neue Lehrimethoden i1m Fremdsprachenunterricht durch
zufühven; 

- die Zusammenarbeit zwdschen .betroffenen Institutio
nen ,aUJf bilatera:Ler oder multilateraler Grundlage mit 
dem Ziele 2Ju föridern, die Mittel der mord.,e!'nen Lehr
technik im Friemdsprachenunterricht vollständiger zu 
nutzen, z. B. mitteJls vergleichender Studien durch ihre 
Fach,leute und, wo vereinbart, durch A'ustausch oder 
W•e1ter�a:be audiovisuelilen Materia'l-s, sowie auch von 
Material, welches für die Ausarbeitung von Lehr
büchern benutzt wird, sowie Informationen über nE�ue 
Arten technischer Ausrüstung für den Sprachunterricht; 

- den Informationsaustausch über die in der Ausbil
dung von Sprachlehrern gewonnenen Erfahrungen zu 
fördern und auf bilateraler Grundlage den Austausch 
von Sprachlehrern und Sprachstudenten zu verstärken, 
sowie deren Teilnahme an Sommerkursen für Sprachen 
und Zivilisationen, wo immer solche veranstaltet wer
den, zu erleichtern; 
- die ZUJs•ammenarbeit von Ex;perten auf dem Gebiet 
der Lexikographie zu fördern, mit ,dem Ziel, notwen
dige terminologis,che Äquiv,alente - ins!beson,dere in den 
wissenschaftlichen und technischen Fächern - zu ver
eintbaren, um Beziehungen von wissenschaftlichen ln
stituti-onen und F'achleuten untereinander zu erleich
tern; 
--:- ,di,e weitere Velfureitung des Fremtdsprachenstud'ium� 

in d€'11 veI'schiedenen Typen der mittleren Bildungsein
richtungen und bessere Möglichkeiten der Wahl unter 
einer größeren Anzahl europäischer Sprachen zu för
devn, sowie in diesem Zusammenhang, wo angebracht, 
die Möglich!kieiten für die EntWlick'lung der Einstellung 
und Ausbilidung von Lehrern sowie die Aufstellung 
der erf.orderlichen Sit:rudiengruppen in Betracht zu, zie
hen; 
- dm Hoch,schuibereich für eine breitere Auswahl der 
den Sprachstudenten gebotenen Sprachen sowie für 
größere Mögl'ichkeiten anderer Studenten zum Studium 
verschiedener Fremdsprachen einzutI'eten ;ebenso, wo 
rwrüruschensrwert, die Einrichtung von Kursen für das 
Stuldium der Sprachen und Zivilisatio111en auf der 
GriundJlaige von speziellen Vereinbarungen - falls er
forderlich - zu erleichtern, wobei derartige Kurse von 
ausländi:schen Lektoren, besonders aus eu!'opäischen 
Ländern mit wel1iiger verbreiteten oder erlernten Spra
chen, abzuha'lten wären; 

- im Rahmen der Erw.achsenenibiLdung die Weiterent
wicklung von ,spezialisierten Programmen, die den ver
schiedenen Bedürfnissen und Interessen entsprechen, 
für den Unterricht der eigenen Bevölkerung in Fremd
sprachen sowie von daran interesierten Erwachsenen 
aus ander,en Ländern in den Sprachen des Gastlandes 
zu föI'dern; in diesem Zusammenhang interessierte In
stitutionen zmr Zu:samlffienarbeit anzuregen, z. B. bei 
der Ausaflbeitung von Programmen für den Unterricht 
durch Rundlfunlk und Fernsehen so'Wiie durch Schnell
lmrse, und eben-so - wo wünschenswert - bei der De-
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fin'ition von Studienzielen für solche Pvogramme, um 
ein jeweil,s vergleichbares Niveau von Sprachkenntnis
sen zu err.eichen; 

- wo angebracht, die Ve11bindung des Sprachunter
richts mit dem S1mdium der entsprechenden Z'ivilisatio
nen zu fövdevn, und sich auch weiter zu bemühen, das
Interesse am Erlernen von Fremdsprachen zu stimulie
ren, eiinschüeßlich entsprechender Aktivitäten außer
halb des Unterrichts.

e) Unterrichtsmethoden

Den Erfahrungsaustaus.ch auf bfl,ateraler oder multi1a
temler G:mndLage über· Unterrichtsmethoden auf allen 
Stufen der Bi'ldung, einschließlich von Methoden, die 
in der Weiterbildung und in der Erwachsenenbildung 
zur Anwendung kommen, sowie den Austausch von 
Lehrmaterial zu föridern, insbesonde!'e durch: 
- die weitere Entwicklung vel'Schi.edenartiger Fovmen
von Kontakten und Zusammenavbeit auf den verschie
denen Gebieten der pädagogischen Wi.ssenschaft, z. B.
durch verg1'eichende oder gemeins·ame Studien, die von
interes.sierten Institutionen durchgeführt weriden odet'
durch Inf.ormationsa'Ulstausch über die Ergelbnisse von
pädagogischen Experimenten;
- die Intensivierung des Informationsaustausches über
Lehrmethoden, di,e in den verschiedenen Bildurngssy,ste
men zur Anwendung kommen, sow,ie über die Ergeb
nisse der Erforschung der Prozesse, durch die Schüler
und Studenten sich Wissen aneignen, unter Berücksich
tigung entsprechender Erfahrungen in verschiedenen
Typen spezialisierter Bi'ldungseinrichtung.en;
- Erleichterun,g des Austausches von Kenntnissen über
Organisation u'n.,d Arbeitsweise der Erwachsenenbildung
und der periodischen Fortbildung, über die Beziehun
gen zwischen dies,en un,d anderen Bildungsformen und
-ebenen wi,e auch uber die Mittel zur Anpassung des
Bi1dungswesens, einschließlich der beruflichen und tech
nischen A:usbiidung, an die Bedürfnisse der w,irtschaft
lichen und sozialen Entwicklung in ihren Ländern; 
- 1die Fövderung des Austausches von Erfahrungen bei
der Erziehung der Jugend und der E1,wachsenen zur 
internationalen Verständigung unter besonderer Be
rücksichtigung jener wichtigen Probleme der Mensch
heit, der-en Lösung ein gemeinsames Herangehen und 
eine umfassendere internationale Zusammenarbeit ver
langen; 
- Förderung des Austausches von Lehrmaterial - ein
schließNch von Schu1büchern unter Beachtung der Mög
lichkeit, zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Dar-

.. stellung eines jeden Landes in diesen Büchern beizu
tragen - sowie des Austausches von Informationen
über die technischen Neuerungen auf dem Gebiet der
Bildung.

Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen. Die 
Teilnehmerstaaten, in Anerkennung des Beitrages, den 
die nationalen Min'derheiten oder die regionalen Kul
turen zur Zusa:mmenarbeit zwischen ihnen in vel'Schie
denen Bereichen der Bi]dung leisten können, beahsich
ti,gen, wenn auf ihrem Territorium solch-e Minderheiten 
oder Kulturen existieren, diesen Beitrag unter Berück
•sichtigung der legitimen Interessen ihrer Mitglieder, zu 
erleichterin. 

Folgen der Konferenz 

Die Teilnehmerstaaten, 
nach Erwägung und Beurteilung der bei der Konferenz 
ülber Sicherheit und Zusammen'a:nbeit in Europa erziel
ten Fortschritte; 

des weiteren in der Erwägung, daß, im größeren welt
weiten Zusammenhang, die Kon1f,er,enz einen wichtigen 
Teil des Prozesses ,der Verbesserung der Sicherheit und 
Entwickilung der Zusammenarbeit in Europa darstellt 
und daß ihre Ergebnisse i,n bedeutsamer We.ise zu die
sem Prozeß bei tragen weriden ; 

in der Absicht, die Bestimmungen der Schlußakte der 
Konf.er,enz durchzuführen, um deren Ergebnissen volle 
Wivksamkeit zu verleihen und so den Priozeß der Ver
besserung der Sicherheit u,nd der Entwicklung der Zu
,s.ammenarbeit in Europa zu föridern; 

in der Überzeugung, daß sie, um die von der Konfe
I'errz vserfo'lgten Ziele zu erreichen, neue unilaterale 
bHateraLe und multilate11ale Anstrengungen machen und 
den durch die Konferenz eingeleiteten multilateralen 
Prozeß in den nachstehend aufgeführten geeigneten 
Formen fortsetzen müssen, 

1. Erkläven ihre Entschlossenheit ,in der Folgezeit der
Koniferenz die Bestimmungen der Schl'ußakte der Kon
ferenz gebührend zu berücksichtigen und sie ammwen
den:

a) uni'laternl in allen Fällen, die sich für ein solches
V:org.ehen eignen;

b) 1bi'lateral durch Verhandlungen mit anderen Teil
nehmerstaaten;

c) multi-lateral durch Treffen von Experten der Teil
nehmerstaaten sowie im Rahmen der bestehenden
internationalen Organisationen, wie der Wirtscha'fts
kommission der Vereinten Nationen für Europa und
der UNESCO in bezu,g auf die Zusammenarbeit in
den Bereichen der Bil!dung, der Wis.sens,chaft un::l
der Kultur;

2. Erklären ,ferner ihre Entschlossenheit, den durch
di-e Konferenz einge'leiteten multiliateralen Prozeß fort
zusetzen:
a) indem sie einen v,ertieften M,einungsaustausch vor

nehmen, sowohl über die Durchführung der Bestim
mungen der Schlußakte und die Ausführung der von
der Konferenz definierten Aufgaben als auch, im Zu
sammenhang mit den von ihr behandelten Fmgen,
über die Vertiefung ihrer gegenseitigen Beziehungen,
,die Verbesserung der Sicherheit und die Ent,wicklung
der Zusammenarbeit in Europa und die Entwicklung
des Entspannungsprozesses in der Zukunft;

b) indem sie diesem Zweck Zusammenkünfte zwischen
ihren V:ertretern organisierien, wobei mit einem Tref
fen auf der Ebene der von den Außenministern be
nannten Vertretern begonnen wird. Di-eses TI'effen
wiI1d die geeigneten Modalitäten für die Abhaltung
weiterer Zusammenkünfte festlegen, die neue Tref
fen ähnlicher Art llil!d die Möglichkeit einer neuen
Konferenz umfassen können;

3. Die erste der oben e:nwähnten Zusamenkünfte wird
1977 in Belgrad stattfinden. Ein Vorbeveitungstreffen,
das mit der Organisierung dieses ersten Treffens be
auftragt ist, Wird am 15. JUJni 1977 in Belgrad statt
finden. Dieses Vorbereitungstreffen wird Datum,
Dauer, Tagesordnung und die sonstigen Modalitäten
des Treffens der von den A:ußenministern benannten
V,ertreter festlegen;

4. Die Verfahrens- und die Arfüeitsregeln sowie der
Verteilernchlüss,el für die Kosten der Kornferenz werden
,sinngemäß. auf die in den oben stehenden Ziffern lc),
2 un,d 3 in Aussicht genommenen Tr,effen angewendet:
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AU.e oben erwähnten. Treffen werden abwechselnd in 
den Tetlnehimerstaaten staatflnden. Das technische 
Sekretariat wirtd vom G.astgeberlanid gestellt .werden. 
Das Origina'l der vorliegenden Schlußakte, die in 
·Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, RIHlisch und
Spanisch abgefaßt :iist, wird der �giemng der Repu
bHk Finnland 2JUr Aufuewahrung i,n ihren Archiven 
ü/bergelben. Jeder der Teilnehmerstaaten erhält von der
Repu!bl,ik Finnland eine •gleich'laurtendie Abschrift d.er
VOI"liegenden Sch'lußa!kte.
Der Text der vorliegenden Schlußakte wird in jedem 
TeiJniehmerstaat veröffentlicht; der ihn so umfassenld 
wie mögl'i·ch ver-breitet und bekanntmacht. 
Di'e R·egieriung ,der Repwblik Finrl'Land 'Wird gebeten, 
dem Genena:lsekretär der Ver.einten Nationen den Text 
der vorliegenden Schlußakte.. die nicht registrierbar 
nach Artikel 102 der Charta der Vereinten N1;1tionen 
ist, zur .Weiterleitung an alle Mitglieder der Organi
sation als offiiziel<les Dokument der Ver,einten Nationen 
zu übermitteln. 
Die Regierung der Republilk Finnlanld wird gleichfalls 
gebeten, den Text der vorliegenden Schlußakte an den 
Generalsekretär der UNESCO und den Exemutivsekre
tär der Wirtscha:ftlskommission der Vereinigten Natio
nen für Ewopa zu übermitteln. 
Zu Ur.kund dessen, hiaiben die unterzeichneten Hohen 
Vertreter der Teilnehmerstaaiten, im Bewußtsein der 
hohen politischen Bedeutung, d,i,e di,ese iden Ergebni�
sen der Konfer.en.lz beim�n, und mit der Evklärung 
ihrer Entsch'lossenheit, in , Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen . iin den oben aufgeführten Texten zu 
handeln, ihre Unterschrift unter die vorliegende Schluß
akte gesetzt. 

Geferttgt zu He'lsinki, den 1. AugU!St 1975 

Namens 
Unterschriften 

C. Personalnachrichten

Ordiniert 
wurden am 7. März 1976 in der Kirche zu TützPatz durch 
Bischof Gienke der Kandidat Wolf Beckmann, Alten
hagen, Kirchenkreis Altentreptow und am 14. März 1976 
in der. Kirche zu Luckow durch Bischof Gienke der 
Kandidat Wulf Gaster, Luckow, Kirchenkreis ücker
münd.e. 

Berufen: 
Pastor Hans-Martin Zander, Jatznick,. zum Pfarrer der 
Pfarrstelle Jatznick, Kirchenkreis Pasewalk, mit Wir
kung vom 1. November 1975; eingeführt am 22. Februar 
rna 

' 
\ 

Pfarrer Johannes Haerter aw: Spantekow, Kirchenkreis 
Anklam, zum Pfarrer der Pfarrstelle Strasburg I, Kir
chenkreis Pasewalk, mit Wirkung vom 1. Januar 1976, 
eingeführt am 28. März 1976. 

In den Ruhestand versetzt: 
Superintendent Gerhard Heyn in Pasewalk, Kirchen
kreis Pasewalk, zum 1. Februar 1976. 

Ausgeschieden 
wegen Übernahme eines Dienstes in einer anderen 
Landeskirche .Pastorin Gisela Hanschmann, bisher 
Greifswald . St. Marien, Kirchenkreis Greifswald-Stadt. 

D. Freie Stellen

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Nr�5) Konsultation der Konferenz Europäischer Kirchen
in Buckow, Oktober 1975 

· ,,Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa und die Kirchen" war das Thema einer 
Konsultation der Konferenz Europäischer Kirchen, die 
auf Einladung des Bundes der Evangelischen Kirchen in 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 27. bis 31. 
Oktober 1975 in Buckow bei Berlin stattfand.

Nachdem am 1. August 1975 die Schlußakte der KSZE
durch die Repräsentanten von 33 europäischen Staaten 
sowie der USA und Kanadas unterzeichnet worden war, 
standen die Vertreter aus den europäischen Kirchen vor 
der Aufgabe, erste Folgerungen aus der Schlußakte von 
Helsinki für die Kirchen zu ziehen. 

,,Bereits im Jahre 1967 hatte die KEK auf ihrer V. Voll
versammlung den Vorschlag gemacht, eine Konferenz 
mit Vertretern aller europäischer Staaten einzuberufen,
um die br�nnende Frage des Friedens und der inter
n.ationalen Verständigung in Europa zu diskutieren. Sie 
war auch jetzt die erste internationale kirchliche Orga
nisation, die den Inhalt der Schlußakte von Helsinki
zum Thema einer Konferenz machte."

,,Die Teilnehmer der Konsultation in Buckow begrüß
ten einmütig die Ergebnisse der KSZE, wie sie in der
Schlußakte von Helsinki zusammengefaßt und nieder
gelegt sind. Sie erklärten sich mit allen einig, die für
die Verwirklichung der Schlußakte eintreten. Sie be
schlossen, im Rahmen ihres Auftrages ihre praktische
Anwendung zu fördern. Sie baten die Kirchen, dafür zu 
sorgen, daß die Schlußakte der KSZE in den G·emein
den und auf allen Ebenen kirchlichen Lebens verbreitet
und ausgewertet wird."

„Die in der Schlußakte von Helsinki den Einzelnen und
den Kirchen zugewiesene Verantwortung erfordert, daß
die Kirchen durch Information und Bewußtseinsbildung
in den Gemeinden ihre Glieder zu dieser Verantwortung 
fähig machen. Frieden als Prozeß verlangt Lernen durch 
Erfahrung und Einsicht. Hieraus ergeben sich eine um
fassende Verantwortung der Kirche für. die Erziehung 
zum Frieden, die als ein integraler Bestandteil des
kirchlichen Unterrichts, der Jugend-, Erwachsenen- und
Elternarbeit und der Zurüstung zum kirchlichen Dienst
zu verstehen ist." (Zitate aus dem :K.ommunique über 
die Konsultation.) 

Bei der Auswertung dieser Konsultation Europäischer 
Kirchen für die Arbeit der evangelischen Kirchen in der
DDR wird die Information und Bewußtseinsbildung in 
den· Gemeinden Vorrang haben. Die Beschäftigung mit 
der Schlußakte von Helsinki wird Gelegenheit bieten, 
die zehn Prinzipien in ihrer unauflöslichen Zusammen;, 

gehörigkeit und ihrem spezifischen Eigengewicht zu 
würdigen. Ziel ist, daß die Christen in der DDR sich 
auch in Zukunft für eine intensive Fortführung des 
Entspannungsprozesses in E�ropa auf allen Ebenen ein
setzen und dazu beitragen, die Abrüstung schrittweise 
weltweit zu realisieren. Mit der Aufgabe, die Erziehung 
zum Frieden noch stärker in die gesamte Gemeinde-
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arbeit zu integrieren, sind interessante Aspekte für die 
Zeugnis- und Dienstgemeinschaft im Bund der Evange
lischen Kirchen in der DDR markiert. Die Verantwor
tung für die Gestaltung des Friedens .an jedem Ort und 
in jedem· Bereich bleibt auch in Zukunft ein wichtiges 
Thema für die evangelischen Christen und Kirchen in 
der DDR. 

Das Gewicht dieser Fragen ist auf der V. Vollversamm
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Dezember 
1975 in Nairobi erneut unterstrichen worden. Die Voll
versammlung hat ein· Dokument zum Helsinki-Abkom
men und ein anderes Dokument zur Weltrüstungs
situation verabschiedet. 

Zur Information und zur Weiterarbeit in Pfarrkonven-
ten, Arbeitsgemeinschaften und Gemeindekreisen wer- . 
den in diesem Amtsblatt abgedruckt: 

1. Die Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, Helsinki, August 1975
(Seite 22)

·2. Die Berichte der 4 Sektionen auf der Konsultation
der Konferenz Europäischer Kirchen in Buckow, 
Oktober 1975 

3. Die. beiden Dokumente der V. Vollversammlung des
. Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi zum
Helsinki-Abkommen und zur Weltrüstungssituation,

. Dezember 1975.

Greifswald, den 31. März 1976 

G i e n k e , Bischof 

Nr.6) Konferenz europäischer Kirchen - Konsultation 
„Die KSZE-und die Kirchen" Buckow/DDR, 27, bis 
31. Oktober 1975 - Bericht der Sektion I

Moralische und geistige Komponente einer neuen
europäischen Ordnung uncl die Rolle cler Kirchen
und Christen (die Grundprinzipien .des KSZE
Dokuments)

1. Wir begrüßen die Ergebnisse der KSZE wie sie in der
Schlußakte von Helsinki zusammengefaßt und nieder
gelegt worden sind. Wir wissen uns mit allen einig, die
für die praktische Verwirklichung der Formulierungen
der Schlußakte eintreten.

Nach einer EpQche voller Spannungen ist die Schluß
akte selbst Ausdruck und Ergebnis eines beginnenden 
Prozesses der Entspannung, der erweitert und vertieft 
werden muß. Der formulierte Konsensus eröffnet prak
tische Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen 
allen Staaten Europas ungeachtet ihrer sozialen Ord
nung . und für das Zusammenleben der Menschen. In 
diesem Zusammenhang betonen wir die NotwE;!ndigkeit 
beiderseitiger und kontrollierter Abrüstung, um dadurch 
eine Vertiefung des Entspannungsprozesses zu fördern. 
Wir unterstreichen die Aussage des Dokumentes, daß 
die Interessen Europas nicht auf Kosten der Interessen 

· der Entwicklungsländer durchgesetzt werden dürfen
(Prinzip IX). Das bedeutete auch eine Kontrolle des
eigenen Wirtschaftswachstums zugunsten dieser Länder.

Wir hoffen,, daß damit eine Atmosphäre des Vertrauens
geschaffen wird, die darauf beruht, daß sich die Staaten
durch ihre Repräsentanten dazu bereit erklärt haben,
die Sache des Friedens und der Zusammenarbeit trotz

unterschiedlicher Auffassungen gemeinsam zu verant
worten. 

Die Autorität der Schlußakte ist eine moralische. Weil 
sie kein völkerrechtlicher Vertrag ist, bedarf es zu ihrer 
Verwirklichung um so mehr der öffentlichen Unter� 
stützung. Aus diesem Grund sind auch die Kirchen 
dafür verantwortlich, daß· das Dokument zur Kenntnis 
gebracht und auf allen Ebenen der Gemeinden und 
Kirchen diskutiert wird. 

Als Vertreter der Kirchen Europas halten wir die Aus
sagen des Dokuments über die „Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Überzeugungsfreiheit" sowie über die 
Kirchen für besonders bedeutsam. 

Beim Studium der Dokumente ist zu berücksichtigen, 
daß der Konsensus auf Grund eines Kompromisses er
reicht wurde. Das ermöglichte, die gleichberechtigte 
Teilnahme aller europäischen Staaten, auch der kleinen 
und kleinsten Staaten. 

Angesichts der unterschiedlichen Interpretationen ist 
der Zusammenhang aller Aussagen zu beachten. Die 
Spannuhgen zwischen den möglichen Auslegungen müs
sen im Interesse . des erreichten Kompromisses ausge
halten werden. 

2. Auf Grund der Formulierungen der Schlußakte sehen
wir für die theologisch-ethische Reflexion folgende
Schwerpunkte:

2.1. Der ganzheitliche Charakter der menschlichen Exi
stenz macht es notwendig, auf der Unteilbarkeit der 
Prinzipien des Dokuments von Helsinki zu bestehen. So 
darf etwa die Spannung zwischen dem Eintreten für 
Menschenrechte sowie Grundfreiheiten (Prinzip VII) und 
dem Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegen
heiten anderer Staaten (Prinzip VI) nicht dazu führen, 
daß das Prinzip der Nichteinmischung zur Abwehr des 
Einsatzes für die Menschenrechte benutzt wird. Anderer
seits darf auch das Eintreten für die Menschenrechte 
nicht zum Vorwand für politische Einmischung dienen. 

2.2. Die Aufforderung der Schlußakte zum Eintreten für 
die Menschenrechte fordert von den Kirchen, daß sie 
die Frage der Menschlichkeit von der Mitte ihres Auf
trages her bedenken: In ihrem.Plädoyer für die Rechte 
des Menschen haben sie bei der Sicherheit und dem 
Wohl des menschlichen Lebens einzusetzen und ihn 
nicht übergeordneten Interessen auszuliefern (,,Nicht 
um die Sicherheit der· Regierungen an sich geht es den 
Christen, sondern um die Sicherheit des menschlichen 
Lebens", s. KEK-Konsultation 1973, ,,Frieden in Europa 
- die Rolle der Kirchen", S. 89).

Für die theologische Reflexion bleibt zu beachten, daß 
die Menschenr�chte im Zusammenhang der gesellschaft
lichen Beziehungen des Menschen gesehen werden müs-' 

sen. 

2.3. Die Ergebnisse von Helsinki erinnern die Kirchen 
daran, daß sie in ihrem . jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext zu dem Zeugnis berufen sind, das konstruktiv 
und kritisch im Interesse der Menschen formuliert und 
praktiziert werden muß. 

2.4. Ein Christlicher Beitrag zur Entspannung in Europa 
kann ohne die Nüchternheit des biblischen Menschen
bildes nicht auskommen. Dieses erinnert uns nämlich 
daran: ,,ohne ein Stück Einsicht in menschliche und 
gesellschaftliche Verstrickungen ... , ohne Einsicht in 
eigene Schuld und Fehlentwicklungen, ohne Bereitschaft, 
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von der eigenen Position wenigstens ein wenig abzu
rücken, ohne Bereitschaft zu einer schrittweisen Auf
gabe eigener Interessen, gibt es theologischer-, aber 
auch realistischerweise keinen Frieden" (Hans Ruh, 
KEK-Konsultation 1975, Fkt. 13). 

2.5. Die Universialität der Kirche wird dadurch zum 
Problem, daß das prophetische Zeugnis der Kirche in 
verschiedenen gesellschaftlichen Situationen unterschied
lich artikuliert werden muß; sie ist aber auch eine 
Chance, indem sie es den Kirchen möglich macht, trotz 
unterschiedlicher Herausforderungen und unterschied
licher Sprache unter dem einen Herrn beieinanderzu
bleiben. Dabei sind die konkreten gesellschaftlichen 
Bedingungen und Abhängigkeiten., unter denen dieses 
Zeugnis ausgerichtet wird, selbstkritisch aufzuarbeiten. 

3. Empfehlungen 

3.1. Wir bitten die Kirchen, daß die Schlußakte der 
KSZE in d�n Gemeinden verbreitet und diskutiert wird 
und daß ihnen verschiedene Reaktionen der Kirchen 
zur Kenntnis gebracht werde. 

3.2. Wir ermuntern die Christe�, sich freimütig und mit 
nüchternem Blick für das jeweils mögliche dafür einzu
treten, daß alle Prinzipien der Schlußakte in der je
weiligen Situation verwirklicht werden. 

3.3. Wir ersuchen die Kirchen und ökumenischen Orga
nisationen, Studien in geeigneten Gremien anzuregen 
bzw. zu fördern mit dem Ziel, praktikable Regeln aus
zuarbeiten, die den Einsatz für, menschenwürdige Ver
hältnisse in allen Völkern ermöglichen, ohne die Gefahr 
militärischer Eskalation heraufzubeschwören. 

3.4. Wir legen den Kirchen nahe, die konkreten gesell
schaftlichen Bedingungen und Abhängigkeiten, unter 
denen das Zeugnis des Evangeliums ausgerichtet wirc;I, 
selbstkritisch aufzuarbeiten. 

3.5. Im Interesse der Förderung des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit unter den Völkern Europas ermutigen 
wir die Kirchen und Christen 

zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den 
Kirchen, 
zur wechselseitigen Hilfe bei der Wahrnehmung des 
Friedensauftrags und 
zur Solidarität und praktischen Hilfeleistung für 
Unterdrückte. 

Zu diesem Zweck sind Strategien zu entwickeln und 
bereits vorhandene Institutionen zu nutzen. 

Bericht der Sektion II 

Das Element des Friedensauftrags im Leben der Kirchen 
(Gottesdienst, Theologie, Verkündigung, Erziehung zum 
Frieden usw.) 

Im Leben der Kirchen spielt der Friedensauftrag eine 
zentrale Rolle. Im Blick auf die Schlußakte von Helsinki 
formuliert die Sektionsberichte II dieses Anliegen in 
dreifacher Richtung. 

1. Verkündigung und Theologie

Die theologische Reflexion ergibt sich aus der ständigen 
Aufgabe der Kirchen,, die Geschichte von Jesus Christus 
in ihrer Beziehung zu unserer gegenwärtigen Geschichte 
aufzuzeigen. Darin arbeitet die Theologie der christ
lichen Verkündigung zu. Die Kirchen reflektieren dabei 
ihren Friedensauftrag und begründen ihr Friedens
handeln in der Botschaft von Jesus Christus. 

Erste Empfehlung 
Die Konsultation der KEK empfiehlt den Kirchen in 
Europa das theologische Nachdenken über den Frie
den in Kirchen und Gemeinden konkret jenen Ele
menten der Schlußakte von Helsinki zuzuwenden, in 
denen eine neue Qualität der Beziehungen der Staa
ten, Völker und Menschen zueinander sichtbar wird, 
vor allem: Sicherheit, Vertrauen, Zusammenarbeit, 
Gewaltverzicht. 

Dabei ist es die Aufgabe, von der biblischen Hoffnung 
auf das Reich Gottes her diese Ansätze zu verstärken 
und ihre Bedeutung für den Auftrag der Kirchen be
wußt zu machen, gleichzeitig aber vor Fehlentwicklun
gen und unrealistischer Überschätzung zu warnen, die 
zur Aushöhlung oder Verschüttung dieser Ansätze füh
ren können. 

Sicherheit hat ihren Grund darin, daß Gott, der Schöp
fer, dem Menschen Lebensgrundlagen gesichert hat und 
Geborgenheit gewährt (Gen. 8, 22); deshalb geht es den 
Christen nicht um die Sicherheit der Staaten allein, 
sonderi: zugleich um die Sicherheit des menschlichen 
Lebens in einem umfassenden Sinn (vgl. KEK Konsul
tation Engelberg 1973, S. 89). 

Vertrauen zwischen Menschen und Völkern, wie es in 
Helsinki als Voraussetzung und Ziel des Zusammen
lebens erkannt worden ist, gründet in der Zuwendung 
Gottes zu seiner Welt; das Verhältnis von Glauben und 
Vertrauen ist neu zu durchdenken. 

Der Friede zwischen den Völkern ist ein Friede der 
Vernunft; dennoch gründet er in dem „Frieden, der 
höher ist als alle Vernunft" (Phil. 4, 7). 

Zusammenarbeit zwischen Menschen und Völkern ist 
nur möglich, wo ein gemeinsames Ziel und eine ge
meinsame Veraptwortung für die Welt erkannt werden; 
die Christen fragen hier nach der schöpfungsgemäßen 
Verantwortung und weisen darauf hin, daß nur da, wo 
Welt und Mensch in ihrem Füreinander gesehen wer
den, der Auftrag Gottes erfüllt wird. 

Verzicht auf Gewalt um des anderen Volkes willen ent
hält ein Element dessen, was das Neue Testament als 
Liebe bezeichnet. Wie müssen Liebe und Verzicht für 
die Völker Europas im Blick auf andere Teile der Welt 
als Weg und Kriterium Anwendung finden? 

Christliche Verkündigung und Theologie wird dabei die 
Beziehung zur Wirklichkeit betonen, weil sie die Exi
stenz des Bösen weder optimistisch zu leugnen noch 
pessimistisch zu dämonisieren braucht. Geschichtsblind
heit, machtpolitischer Egoismus, Vorurteile sind politi
sche Formen der Sünde. Zusammenarbeit wird auf die 
Dauer nur möglich sein, wenn sie überwunden werden,, 
d. h., wenn das Element der Versöhnung und Vergebung 
zum Tragen kommt. Hier liegt ein aktiver Beitrag der 
christlichen Verkündigung zur Sicherung des Friedens. 

2. Erziehung zum Frieden 

Die in der Schlußakte von Helsinki dem Einzelnen und 
den Kirchen zugewiesene Verantwortung erfordert, daß 
die Kirchen durch Information und Bewußtseinsbildung 
in den Gemeinden ihre Glieder zu dieser Verantwortung 
fähig machen. Frieden als Prozeß verlangt Lernen durch 
Erfahrung und Einsicht. 

zweite Empfehlung 
Die Konsultation der KEK empfiehlt den Kirchen in 
Europa für die Arbeit in den Gemeinden: 
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a) Die Schlußakte den Gemeinden nahe zu bringen
und dabei ihr politisches Verantwortungsbewußt
sein zu stärken;

b) Konflikte in Gemeinden und KJirchen im Geist der
Versöhnung zu lösen und damit für das künftige
Zusammenleben der Menschen und Völker neue
Verhaltensweisen zu erproben;

c) Schuldhafte Vergangenheit zu bewältigen, um frei
zu werden für künftige Zusammenarbeit;

d) Vorurteile abzubauen durch Aufklärung über ihre
Entstehung, ihre Funktion und ihre Überwindung
durch Kontalcte mit Gemeinden bei Auslandsreisen
und durch Kennenlernen der Kultur und Ge
schichte anderer Völker;

e) Die Resignation gegenüber den Bedrohungen des
menschlichen Zusammenlebens zu überwinden und
Mut zu vertrauensvoller Zusammenarbeit zu wek
ken;

f) Diese lind weitere Elemente der Erziehung zum
Frieden sind zu sehen und zu gestalten als inte
graler Bestandteil im kirchlichen Unterricht, in der
kirchlichen Jugend-, Eltern- und Erwach'senen
arbeit und in der Zurüstung zum kirchlichen
Dienst.

3. Gottesdienst
Indem die Kirche in ihrem Gottesdienst das Evangelium
verkündet und Eucharistie feiert, richtet sie vor der
Welt ein sichtbares Zeichen für Frieden auf. Alles
christliche Reden zum Frieden und alles Handeln der
Kirchen für den Frieden muß von dieser Mitte seinen
Ausgang nehmen und auf sie bezogen bleiben. In der
Liturgie, im Gebet, besonders in der Fürbitte, in alten
und neuen Formen der Verkündigung, kommen aktuelle
Anliegen des Friedens, der Verständigung unter den
Völkern im Lichte des Evangeliums zur Sprache.

Dritte Empfehlung 
Um die Wichtigkeit dieser Anliegen zu unterstreichen, 
bitten wir das Präsidium der KEK, in Verbindung 
mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen zu prüfen, 
welcher Termin für einen „Tag des Friedens und der 
Verständigung unter den Völkern" für unsere Kirchen 
in Europa geeignet erscheint (vgl. KEK-Konsultation 
Engelberg 1973, S. 91). 

Anhang 
Während der Diskussion über diesen Sektionsbericht in 
der Plenarsitzung wurden den Texten von zwei. vor
geschlagenen Zusätzen über Fragen zum „Gewaltver
zicht" und „Verweigerung ·des Wehrdienstes" besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Texte der zusätzlichen Empfehlungen werden voll 
aufgeführt in der Zusammenfassung der Plenardiskus
sion dieses Sektionsberichtes im KEK Studienheft, daß 
wir über diese Konsultation herausgeben werden. 

Bericht der Sektion. III 
Beitrag der Kirchen zur „detente" und :zur Zusammen-

. arbeit auf ökonomischem, wissenschaftlich-technischem 
und kulturellem Gebiet_ sowie in den menschlimen Be
ziehungen (2. und 3. Hauptteil des KSZE-Dokuments) 

Vorbemerkung 
Die Sektion III unterstreicht die bahnbrechende Bedeu
tung der Schlußakte von Helsinki für die Entspannung. 

In der Diskussion wurde der enge Zusammenhang zwi
schen Sicherheit und Zusammenarbeit hervorgehoben. 
Auch wurde die spezifische Verantwortung von Kirchen, 
Gemeinden und Christen für die Vertiefung des Ent
spannungsprozesses betont. Die bisherige Friedensarbeit 
der KEK, verschiedener christlicher und anderer Gre
mien (z.B. OeRK-KKIA, CFK, Forum der Eur. Offent
lichkeit - Brüssel, Weltkongreß der Friedenskräfte -
Moskau usw.) wird hoch geschätzt. Nach Helsinki dür
fen Kirchen und Christen in ihrem Einsatz für Entspan
nung und Frieden nicht nachlassen. An sie sind unsere 
Vorschläge gerichtet. 
1. Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft
a) Die Kirchen und Christen sollten sich einsetzen für

die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische
Zusammenarbeit in Europa auf der Grundlage der
Gleichberechtigung, des Abbaus von Diskriminierung
und der Entwicklung industrieller Kooperation.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit von Staaten auf Grund 
einer gerechten, sozialen ökonomisch und technisch be
gründeten Arbeitsteilung ist friedensfördernd, doch wäre 
es gut, genauer nachzuprüfen,, welche ergänzenden Be
dingungen der Zusammenarbeit noch berücksichtigt 
werden sollten. 
b) Die Sektion III geht davon aus, daß _die Zusammen

arbeit europäischer Staaten nicht gegen irgendein
außereuropäisches Land gerichtet ist, sondern im
Gegenteil von großer Bedeutung für Entwicklungs
länder sein kann. Daher befürwortet sie die Schaf
fung gerechter Beziehungen auf Grund der auf der
VI. und VII. Sondersitzung der UNO besprochenen
neuen internationalen Wirtschaftsordnung.

2. Sicherheit und Abrüstung
Die Sektion III spricht ihre Sorge über die fortschrei
tende Rüstung aus. Sie sieht darin nicht nur eine Ver
geudung der abnehmenden Naturvorkommen, sondern
auch eine stets drohende Gefahr für die ganze Mensch
heit. Abrüstung muß eine wichtige Konsequenz der
Schlußakte von Helsinki sein. Anstelle des Sicherheits
konzepts durch Gleichgewicht der Rüstung muß ein auf
vielseitige Zusammenarbeit gestütztes Sicherheitssystem
im Sinne der Schlußakte von Helsinki geschaffen wer
den. Kirchen sollten in diesem Sinne für Abrüstung als
notwendige Konsequenz der Schlußdokumente von Hel
sinki eintreten.

3. Zusammenarbeit a_uf dem Gebiet der Wissenschaft,
Technik und Umwelt

Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik, Schutz 
und Verbesserung der Umwelt sowie Schutz der Natur 
und die verantwortliche Nutzung ihrer Ressourcen sind 
Voraussetzun� für das Wohlergehen der Völker und die 
wirtschaftliche, Entwicklung �ller Länder. Die Lösung 
der dabei anstehenden Probleme ist nicht durch Tech
nologie schlechthin möglich, sondern erfordert ein im
mer neues Nachdenken über Ziele und Zweck von Ent
wicklung und den Maßstab für Fortschritt.' Die Kirchen 
müssen der Gefahr der Enthumanisierung der Techno
logie entgegentreten. Diese Frage wird immer dringen
der durch die Wissenschaftler gestellt. Kirche und Theo
logie bleiben hier meistens eine sachgerechte Antwort 
schuldig. Deshalb schlagen wir vor: 
1. Aufbereitung der vorhandenen Materialien (z. B. der

OeRK-Konferenz von Kirche und Gesellschaft, Buka-
rest 1974) und Bereitstellung zur Verwendung in den
Kirchengemeinden.



52 A m t s b l a t t  Heft 2-3 / 1976 

2. Arbeit von nationalen und internationalen Experten
gruppen z. B. aus Naturwissenschaftlern, Sozial
ethikern, Ökonomen, Philosophen und Theologen 
über die Frage nach einem modernen biblischen
Naturverständnis.

3. Der KEK wird empfohlen, die Initiative zu einer 
Konsultation zu ergre,ifen, die sich mit der Ziel
setzung einer wissenschaftlich und technisch-orien
tierten Gesellschaft in Bezug auf die Bedürfnisse der
Menschen befaßt.

4. Wanderarbeiter
Die Teilnehmer halten es für richtig, daß die Frage der 
ausländischen Arbeitnehmer in der Schlußakte erwähnt 
worden ist. Sie sind der Meinung, daß die Kirchen in 
ihren eigenen Aktionen die in Helsinki angestrebte Ziel
setzung berücksichtigen sollten. Sie müssen sich für die 
„Gleichberechtigung zwischen Wanderarbeitern und 
Bürgern der Gastländer" einsetzen und „die Bemühun
gen der Herkunftsländer fördern, die darauf zielen, 
ihren Bürgern im eigenen Land erweiterte Beschäfti
gungsmöglichkeiten zu beschaffen". 

5, Zusammenarbeit in humanitären und anderen 
Bereichen 

Die Teilnehmer der Sektion III sind sich des hohen 
Wertes des angeführten Katalogs (Kontakte und regel
mäßige Begegnungen auf der Grundlage familiärer Bin
dungen, Familienzusammenführung, Eheschließung zwi
schen Bürgern verschiedener /Staaten usw.) bewußt. Sie 
siri.d von der Notwendigkeit überzeugt, daß die Kirchen 
diesen Katalog durch eigene Aktivitäten praktisch um
setzen müssen. 

Während der Diskussion wurden folgende Punkte be
handelt: 

a) Die Schlußakte hat mit den zehn Prinzipien ein 
wichtiges Novum auf dem Gebiet der Menschen
rechtsdiskussion eingeführt, indem sie das Prinzip
der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 
neben das Prinzip der Menschenrechte stellt. Die 
Gruppe war der Meinung, daß die Reflexion weiter
geführt werden muß und daß dies nur so geschehen 
darf, daß sie die Entspannung zwischen Staaten und
Völkern fördert. Hier könnte die bereits durch die 
Kommission der Kirchen für Internationale Ange
legenheiten geleistete .Arbeit über Menschenrechte
nützlich sein (St_. Pölten Konsultation, 1, 4).

b) In der Gruppe wurde auch die Frage gestellt, ob
Kirchen und Christen sich dafür einsetzen sollten, 
daß ein internationales Gremium zustandekommt, 
das unterstützt und anerkannt wird durch die Staa
ten Europas und das sich mit· den menschlichen 
Fragen befassen sollte, die. mit der Auswanderungs
absicht von Bürgern europäischer Staaten in andere 
europäische Staaten zusammenhängen.

c) In der Gruppe wurde die Meinung vertreten, ob
nicht kirchliche Vertreter als Experten in religiösen 
Fragen zur Vorbl;!reitung von Belgrad 1977 durch die
Regierungen herangezogen werden können.

Vorschlag 
Wir schlagen vor, daß die KEK die Mitgliedskirchen 
dazu ermutigt, untereinander und •mit anderen nicht
kirchlichen Organisationen bei der Vorbereitung von 
Belgrad 1977 in Fortführung der Beschlüsse von Helsinki 
1975 mitzuarbeiten. 

6. Information
Als eine wichtige Aufgabe der Kirchen wurde erkannt, 
sich um sachlich zutreffende, authentische Information 
zu bemühen, selbst solche Informationen gegenseitig 
auszutauschen und andererseits der Verbreitung tenden
ziöser Informationen entgegenzutreten. 
Da die genaue Kenntnis der Schlußakte von Helsinki 
unentbehrlich für eine Bewußtseinsbildung in den Ge
meinden ist, schlagen wir vor: 
Die Mitgliedskirchen der KEK sollen dafür sorgen, daß 
der Text der Schlußakte mit positiven Empfehlungen 
in den Gemeinden verbreitet wird. 
Diesem Text sollte die allgemeine Erklärung der Men
schenrechte und die Konvention „für wirtschaftliche,, 
soziale und kulturelle Rechte und für zivile und politi
sche Rechte" 1966 hinzugefügt werden. 

Kultur und Bildung 
Zum Fragenkomplex des Austausches von Kultur und 
Bildung wurde betont, daß der gegenseitige Austausch 
auf diesen Gebieten auch von den Kirchen gefördert 
werden sollte. 

Dieser Problemkreis bedarf einer weiteren Erörterung. 

Bericht der Sektion IV 
Der gemeinsame Beitrag der europäischen Kirchen zum 
Frieden und die Konsequenzen dieses Beitrags auf ihr 
Verhältnis zueinander sowie auf ihre internationalen 
Organisationen (KEK, OeRK usw.) 
I. Die Sektion IV ist von der Aktualität und der Be
deutung des ihr zugeteilten Themas überzeugt. Sie emp
fiehlt generell die Frage nach _,,dem gemeinsamen Bei
trag der europäischen Kirchen zum Frieden und den 
Konsequenzen dieses Beitrags auf ihr Verhältnis zuein
ander sm/l,7ie äti:f ihre internationalen Organisationen 
gerade in der Zeit nach dem Abschluß der KSZE für 
eine eingehende Behandlung sowohl in den einzelnen 
Mitgliedskirchen als auch im Rahmen der KEK. Die 
Sektion war selbstverständlich nicht in der Lage, das
Thema umfassend zu bearbeiten. Sie hat sich darauf 
beschränkt, einige Vorschläge auszuarbeiten, und sie auf 
ihre Realisierbarkeit hin zu prüfen sowie der Frage
nach dem notwendigen Instrumentarium nachzugehen.
2. Als Arbeitsergebnisse legt die Sektion folgende spe
ziellen Empfehlungen vor:
2.1. Die KEK t.nd ihre Mitgliedskirchen werden einge
laden, der Schlußakte der KSZE volle Aufmerksamkeit 
zu schenken,, deren Inhalt in den Gemeinden möglichst 
breit bekannt zu machen, sie auf jede geeignete Weise 
auszuwerten und im Rahmen ihres Auftrages die prak
tische Anwendung zu fördern. Die Kirchenleitungen 
mögen auf die Bedeutung und die Tragweite der Er
klärung von Helsinki hinweisen und sie näher dar
legen. Der Generalsekretär der K:EK wird gebeten, über 
die. Rezeption der Schlußakte von Helsinki durch die 
einzelnen Mitgliedskirchen Bericht zu erstatten. 
2.2. Mit dem Abschluß der KSZE ist eine gute Voraus
setzung gegeben die zur weiteren „Festigung des Frie
dens und der Sicherheit in der ganzen Welt" führen 
soll. In dieser Absicht wird der KEK empfohlen, in 
Verbindung mit den einzelnen Kirchen und anderen 
kirchlichen und ökumenischen Organisationen für die 
allseitige und kontrollierte Abrüstung einzutreten und 
alle Anstrengungen zu unterstützen, die auf die wirk
liche Reduzierung des Militärbudgets hinzielen, 
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Zugleich sollten die Kirchen darauf hinwirken, daß 
durch Abrüstung freiwerdende Mittel im Rahmen inter
nationaler Vereinbarungen der Entwicklung von Län
dern in der Dritten Welt zugutekommen. 

2.3. Verschiedene Konferenzen und Arbeitsgruppen ha
ben die Erweiterung und die Neukodifizierung der Rot
kreuzkonventionen im Sinne eines humanitären Völker
rechts vorbereitet. Die Sektion empfiehlt der KEK und 
ihren Mitgliedskirchen, das Material zu studieren und 
sich in der Folge für die Ratifizierung und die Durch
setzung der Konventionen einzusetzen. Auf internatio
naler Ebene ist durch das Präsidium und den General
sekreträr in dieser Sache mit der Liga der Rotkreuz
gesellschaften Fühlung zu nehmen. Der zeitlichen Rei
henfolge nach werden folgende Schritte empfohlen: 

(1) Beschaffung von Informationsmaterial für die Mit
gliedskirchen durch das Generalsekretariat. (2) Fühlung
nahme mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften. (3) Eine
Mitteilung über die Gesprächsergebnisse an die Mit
gliedskirchen.

Auf der Ebene der einzelnen Länder soll jede Kirche 
mit den anderen Kirchen ihres Gebietes zusammen 
Kontakt zu ihrer Rotkreuzgesellschaft aufnehmen und 
bei ihrer Regierung vorstellig werden. 

2.4. In den Berichten der KEK Konsultation (Engelberg, 
28. Mai bis 1. Juni 1973) sowie der Sektion 2 der VII.
Vollversammlung der KEK sind in den Abschnitten 4.3.
bis 4.6. *) Empfehlungen zur Förderung des Prozesses
der Entspannung enthalten, die die Kirchen Europas
in ihren gegenseitigen Beziehungen beachten sollten.

Die Sektion IV empfiehlt, die KEK möge ihre Mitglieds
kirchen erneut auf diese Empfehlungen aufmerksam 
machen und alle Initiativen und Bestrebungen fördern, 
die - auf der Grundlage des 7. Prinzips der KSZE
Schlußakte und der unter der Überschrift „Zusammen
arbeit in humanitären und anderen Bereichen" ausge
sprochenen Absichtserklärungen - zur Intensivierung 
und Erweiterung der kirchlichen Zusammenarbeit bei
tragen können. 

2.5. Die KEK möge mit den zuständigen Stellen, die die 
Weiterführung der Arbeit der KSZE organisieren, Ver
bindung aufnehmen,, um in den Vorbereitungen sowie 
bei der Durchführung von Belgrad 1977 - wegen der 
Wichtigkeit der Meinungsbildung in den Völkern - den 
Status einer Nichtgouvernementalen Organisation oder 
eines Beraters in den die Kirchen betreffenden Fragen 
zu erreichen. (Siehe Bericht der 2. Sektion der VII. Voll
versammlung der KEK in Engelberg; 4.9.). 

2.6. Im Zusammenwirken der Kirchen in Europa wird 
ein Instrumentarium für nötig gehalten, das von der 
Schlußakte von Helsinki ausgehend der Planung und 
Gestaltung eines gemeinsamen Handelns der Kirchen 
für den Frieden dient. Die Sektion IV empfiehlt der 
KEK als ersten Schritt· die Initiative zu ergreifen, daß 
bereits bestehende Einrichtungen kirchlicher Friedens
arbeit in den verschiedenen Kirchen auf der Grundlage 
einer gemeinsamen längerfristigen Konzeption in Form 
einer Arbeitsteilung zusammen wirken. 

3. Sektion IV empfiehlt, jede Kirche möge sich an ihrem
Ort mit den anderen Kirchen ihres Ortes verbinden, um
in gegenseitiger Absprache gemeinsam zu sprechen und
zu handeln.

") siehe Anhang 

Anhang 

Auszug aus: Kreuzwege der europäischen Kirchen 
(Bericht der VII. Vollversammlung) 

Bericht der Sektion 2, Seite 78 uncl 79 

„4.3. In der heutigen Lage ist es notwendig, daß die 
Kirchen und Christen ihre Anstrengungen in der Frie
densarbeit, und zwar auf internationaler, nationaler und 
lokaler Ebene, fortsetzen und vermehren. Sie können 
den Prozeß der Entspannung dadurch fördern, daß sie 
das Klima des Vertrauen� verstärken und die Verträge 
im vollen Umfang wirksam werden lassen. 

4.4. Das Engagement der Gemeinden ist eine notwen
dige Voraussetzung einer wirksamen Tätigkeit der Kir
chen für den Frieden. Als Aufgaben auf diesem Gebiet 
sehen wir: Verbreitung der auf ökumenischen Veran
staltungen gewonnenen Erkenntnisse über Frieden und 
Gerechtigkeit; Information über kirchliche und s�'ikulare 
Bemühungen um den Frieden; Einleitung und Förde
rung eines Denk- und Lernprozesses mit dem Ziel einer 
Bewußtseinsbildung (Erziehung zum Frieden), Entwick
lung von Methoden für die Gestaltung dieses Prozesses. 

4.5.1. Voraussetzung von ökumenischer Friedensarbeit 
ist die Begegnung von Christen und Kirchen. Die Ge
legenheiten dazu sind im Prozeß der Entspannung im 
Wachsen begriffen. Es ist Aufgabe der Kirchen,, ihre 
Mitglieder für sinnvolle Wahrnehmung und Gestaltung 
dieser Möglichkeiten vorzubereiten„ damit der Aus
tausch der Einheit der Christen und dem Wohl aller 
Menschen dient. 

'1.5.2. Touristik und Reisen können dem besseren Ver
ständnis füreinander und dem größeren Vertrauen zu
einander dienen. Sie sind jedoch nicht automatisch 
Instrumente der Friedensarbeit. Es werden gerade auf 
diesem Gebiet gute und sachgerechte Vorbereitungen 
nötig. 

4.5.3. Verschiedene Formen ökumenischer Kontakte wer
den bereits zwischen den Kirchen praktiziert und müs
sen weiter ausgebaut werden (offizielle bi- und multi
laterale Begegnungen, Studenten- und Professorenaus
tausch, Austausch von Pfarrern usw.). 

4.5.4. Die Wanderung von Arbeitnehmern in die europä
ischen Industriezentren ermöglicht internationale Be
gegnungen und neue Erfahrungen mit der Ökumene am 
Ort. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
ausländischen Arbeitnehmern und das Eintreten für 
gleiche Rechte mit einheimischen Arbeitnehmern kön
nen die Kirchen einen Dienst für den sozialen Frieden 
und für die Verständigung zwischen Menschen leisten. 

4.5.5. Bei allen ökumenischen Begegnungen geht es auch 
nicht nur darum, Gedanken auszutauschen, sondern die 
geistliche Gemeinschaft (Gottesdienst, Gebet, Singen 
usw.) als Grundlage für gemeinsamen Dienst am Frie
den zu praktizieren. Auch hier können neue Formen 
entwickelt werden (Gebetswoche für den Frieden usw.). 

4.6. Es ist eine entscheidende Friedensaufgabe europä
ischer Kirchen, neben gegenseitiger Hilfe gemeinsam 
ihre Solidarität mit Entrechteten und Unterdrückten in 
Europa, wie auch in anderen Teilen der Welt zu prak
tizieren (z. B. Unterstützung des Antirassismus-Pro
gramms und der Hilfsaktionen des ÖRK iür das chile
nische Volk)." 
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Nr. 7) Abrüstung - Das Helsinki-Abkommen -

Religionsfreiheit 

(Bericht der Sektion III der V. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi) 

1. Ökumenische Organisationen (ÖRK, Konferenz ·Euro
päischer Kirchen, Lutherischer Weltbund) und einige 
europäische Kirchen haben aktiv an den Bemühungen 
teilgenommen, die zur Unterzeichnung des Abkommens 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975 in 
Helsinki geführt. haben. Sie betrachten dieses Abkom
men als ein Zeichen der Hoffnung in einer Welt, die 
durch einander widersprechende Ideologien zerrissen 
und durch Interessenkonflikte gespalten ist. 

2. Die Fünfte Vollversammlung des ÖRK ruft die
Unterzeichner auf, das Abkommen von Helsinki unver
züglich und vollständig zu verwirklichen. Ein Klima 
gegenseitigen Vertrauens wird durch die Einhaltung der 
zehn Grundsätze geschaffen werden, die die Beziehun
gen zwischen den Nationen regeln. 

3. Diese Grundsätze lauten: 

. 1. Souveräne Gleichheit und Achtung der Souveränitäts
rechte 

2. Unterlassung von Gewaltandrohung oder Gewalt
anwendung 

3. Unverletzlichkeit der Grenzen 
4. Territoriale Integrität der Grenzen 

. 

. 

&,, Friedliche Beilegung von 'Auseinandersetzungen 
6. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 
7. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions
oder Glaubensfreiheit 

8. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
9. Zusammenarbeit zwischen Staaten 
10. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach 

Treu und Glauben. 

4. Wir verweisen nachdrücklich auf die Klausel, in der 
von den Grundrechten· des Menschen die Rede ist, wie 
sie In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen verkündet wurden. Es gehört 
zu der Verantwortung der Kirchen, dabei mitzuwirken, 
wenn immer deutlich gemacht werden muß, daß Sicher
heit und die Entwicklung echter grenzüberschreitender
zwischenmenschlicher Beziehungen zusammengehören. 
Die Kirchen sollten sich insbesondere um die Erarbei
tung von Verhaltensregeln bemühen, die die Gefahr von 
Gewaltmaßnahmen bei der Schaffung neuer Bec:Üngun
gen für die Achtung .der Würde von Männern und 
Frauen in Europa abwenden. Weiterhin müssen gewalt
freie Strukturen geschaffen werden, die die Beilegung 
von Auseinandersetzungen zwischen Nationen ermög
lichen (hierzu gehört z.B. der „Vertragsentwurf über
ein europäisches System für die friedliche Beilegung 
von Auseinandersetzungen"). 

5. Die Kirchen appellieren an alle Menschen guten Wil
lens in allen Ländern, die Entscheidungsgewalt besitzen. 
Diesem Appell liegt jedoch die realistische Erkenntnis 
der Macht des Bösen zugrunde (die sich zum Beispiel 
im Egoismus des einzelnen und der Gemeinschaft, in
Mißtrauen, Machtstreben usw. äu'ßert). Ihr Beitrag wird 
dann wirksam werden,, wenn einzelne Menschen und 
Nationen anfangen zu lernen, daß Frieden die Bereit
schaft zum Eingeständnis der eigenen Fehler erfordert. 
Frieden erfordert weiterhin die Bereitschaft, die eigene 

Position aufzugeben. Die Kirchen werden sich darum 
bemühen, aufzuzeigen, wie bedeutsam die Versöhnung 
für die Beziehungen zwischen den Nationen ist. 
6. Für die bevorstehenden bilateralen und multilateralen 
Verhandlungen über die Verwirklichung des Abkom
mens von Helsinki wird man konkrete Vorschläge zu 
den vielfältigen Aspekten der Sicherheit und Zusam
menarbeit benötigen. Die Kirchen, die über reiche Er
fahrungen in grenzüberschreitenden Kontakten und 
humanitärer Arbeit verfügen, können dazu einen wich
tigen Beitrag leisten. 
7. Die einzelnen Kirchen in Europa, die Konferenz 
Europäischer Kirchen ·(KEK) und die Kommission der 
Kirchen für int�rnationale Angelegenheiten (CCIA) 
müssen auf diese Aufgabe vorbereitet sein. Sie müssen 
auch bereit sein, bei der Konferenz der KSZE,· die zur 
Bewertung der geleisteten Arbeit 1977 in Belgrad statt
finden soll, über ihre Erfahrungen bei der Verwirk
lichung des Abkommens von Helsinki zu berichten. 
8. Die Kirchen werden sich darüber hinaus mit jenen 
Klauseln im Abkommen von Helsinki befassen, die ihre 
eigenen Positionen und Funktionen unmittelbar betref
fen (Religions- und Glaubensfreiheit, Freiheit des Got
tesdienstes, Kontakte zwischen den Kirchen, Austausch 
von Informatjonen usw.). Sie werden den Regierungen 
ihre eigene Auffassung über diese Abschnitte und die 
Möglichkeiten zu ihrer Verwirklichung darlegen. 
9. Wir preisen die Staaten,, die die noblen Grundsätze 
des Helsinki-Abkommens entworfen und unterzeichnet 
haben. Wir hoffen und bitten darum, daß diese Staaten 
alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um diese 
Grundsätze zu verwirklichen; wir fordern andere Staa
ten auf, sich an diesem lehnenden Wagnis zu beteiligen. 

. 10. Die Vollversammlung hat auf die Debatte über die 
angebliche Vel'Vl!eigerung der Religionsfreiheit in der 
UdSSR beträchtliche Zeit ,verwandt. 
11. Die Vollversammlung stellt fest, daß die Kirchen in 
den verschiedenen Teilen Europas unter ganz unter
schiedlichen Bedingungen und aus ganz verschiedenen 
Traditionen heraus leben und wirken. Politische Syste
me, Verfassungen und Verwaltungspraktiken sind von 
Nation zu Nation verschieden. In den meisten Ländern 
Westeuropas haben die Kirchen die Möglichkeit, Men
schen über die verschiedenen öffentlichen Medien zu 
erreichen und besondere Gruppen für Jugendliche und 
andere zu bilden. Da in vielen Ländern Osteuropas sol
che Möglichkeiten nicht gegeben sind, erreichen die
Kirchen die Menschen, auch die Jugendlichen, über die
christliche Erziehung der Kinder in der Familie, über
die religiöse Unterweisung in der Kirche für alle, die 
daran interessiert sind, und durch lebendigen öffent
lichen Gottesdienst. 
12. Trotz aller dieser Unterschiede sind die Christen in
beiden Teilen Europas wie auch in per ganzen Welt eins 
in Christus. Die Solidarität aus dem Glauben an unse
ren gemeinsamen Herrn ermöglicht es Christen, Freude 
und Leid miteinander zu teilen, und verpflichtet sie, 
sich gegenseitig zu korrigieren. Christen dürfen nicht 
schweigen, wenn andere Glieder des Leibes Christi, wo
immer in der Welt, Probleme zu bewältigen haben. Was
immer auch gesagt oder getan wird, muß jedoch aus
gegenseitiger Beratung hervorgehen und Ausdruck 
christlicher Liebe s.ein. 
13. Für Probleme der Grundfreiheiten, d. h. auch der 
Meinungs-, Gewissens-, Religions- oder Glaubensfreiheit, 
bietet die Erklärung von Helsinki neue Lösungsmöglich-
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keiten. Der Geist von Helsinki läßt keinen Zweifel an 
der Verpflichtung der Signatarstaaten,, eine neue Ära 
des „Kalten Krieges" zu verm�iden. 

14. Aus diesem Grunde fordert die Vollversammlung
den Zentralausschuß und das Generalsekretariat nach
drücklich auf, sich mit derartigen Situationen eingehend
zu befassen und geeignete Schritte zu unternehmen.
15. Die Vollversammlung fordert den Generalsekretär
auf,, dafür zu sorgen; daß die Frage der Religionsfreiheit
Gegenstand gründlicher Beratungen mit den Mitglied
kirchen der Signatarstaaten des .Helsinki.:.Abkonimens
ist und daß auf der nächsten Zentralausschußtagung im
August 1976 ein erster Bericht vorgelegt wird.
16. Diese Vollversammlung stellt fest, daß alle ab
schließend genannten Signatarstaäten gleichermaßen da
für verantwortlich sind, daß die Grundsätze dieses
feierlichen Abkommens beachtet und ausgeführt wer
den.

Nr.8) Die Weltrüstungssituation 

(Bericht der Sektion III der V. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi) 

1. Drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ist die
Menschheit wieder in einem bisher qie dagewesenen
Ausmaß bewaffnet. Zuverlässigen Berechnungen (aus
dem Friedensforschungsinstitut in Stockholm) zufolge
betrugen die Weltrüstungsausgaben 1974 insgesamt
mehr als 220 Milliarden US-Dollar. Das heißt, di� mili
tärischen Ausgaben der Welt entsprechen etwa dem
Volkseinkommen von über einer Millfarde Menschen
in den Entwicklungsländern Südasiens, des Fernen
Ostens und Afrikas. Der Löwenanteil dieser Ausgaben
- 82 % im Jahre 1973 - entfällt auf die NATO- und 
Warschauer Pakt-Staaten. Auf China entfallen etwa
5 %. Abgesehen von dem finanziellen AUfwand bedeu
ten· die genannten Zqhlen eine ungeheure Verschwen
dung der natürlichen Ressourcen der Welt.

2. Die Steigerung der Rüstungsausgaben wird lediglich
'(On Fortschritten in der militärischen Technik über
troffen. Atomsprengköpfe haben heute eine Sprengkraft
von mehreren Millionen Tonnen TNT. Ebenso bedeu
tend ist die Verbesserung von Geschwindigkeit und
Treffsicherheit bei den nuklearen Trägerwaffen. Zusätz
lich zu den strategischen Kernwaffen, die für inter
kontinentale Auseinandersetzungen entwickelt wurden,
haben die Supermächte ein umfangreiches Arsenal von
taktischen Kernwaffen angelegt. Damit verringert sich
die potentiell wichtige Schwelle zwischen konventionel-
ler und nu)dearer Kriegführung.

3. Das krebsartige Wachstum von militärischer For
schung und Entwicklung seit dem zweiten Weltkrieg
zeigt, daß sich der Rüstungswettlauf von· größerer
Quantität auf bessere „Qualität" konventioneller wie
nuklearer Waffen verlagert hat. Nachdem man Indo
china und den Nahen Osten als Testgebiete für konven
tionelle Waffen benutzt hat, ist es zu einer „stillen
Revolution" moderner Kriegsführung gekommen: Neue
Generationen von Flugzeugen, Hubschraubern, Kanonen
booten und Bomben wurden entwickelt. Die modernen
Waffenarsenale enthalten u. a. elektronisches Gerät,_
ferngelenkte Geschosse, Sensoren und ein vielgestaltiges
Sortiment von Splitterbomben.

4. Es besteht zunehmend die Gefahr einer Ausbreitung
von Militärstützpunkten. Ausländische Militärstütz-1 

punkte bedeuten eine Gefahr für die Unabhängigkeit 
und Integrität vieler Nationen. In einer Zone,, die bis-

. her relativ unberührt von Konflikt und Konfrontation 
geblieben war, im Indischen Ozean, hat in letzter Zeit 
ein massiver AUfbau von Militärstützpunkten stattge
funden. 

5. Eine weitere alarmierende Entwicklung ist die zu
nehmende Militarisierung. der Dritten Welt. Auf die
Dritte Welt, China ausgenommen, entfallen 7 bis 9 %
der Weltrüstungsausgaben - etwa das Dreifache der
offiziellen Entwicklungshilfe aus anderen Ländern an
die Dritte Welt. Im allgemeinen steigen die Militäraus
gaben der Entwicklungsländer relativ schneller als die
entsprechenden Ausgaben der Industriestaaten. Die mei
sten Waffen der Dritten Welt stammen aus den ent
wickelten -Ländern. Einige Länder der Dritten Welt
planen jedoch den AUfbau einer eigenen ·Rüstungs
industrie. Aufrüstung und Militarisierung haben in vie
len Fällen dazu beigetragen, daß sich Entwicklungs
prioritäten verlagerten, daß das wirtschaftliche Wachs
tum geschwächt bzw. erstickt und die sozio-politische
Kraft der Länder der Dritten Welt reduziert wurde.

6. Die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten
Militärblöcken der Welt beruhen auf dem Prinzip der
gegenseitigen Abschreckung. Diese entwickelt jedoch
eine Eigendynamik, die den Rüstungswettlauf eher be
schleunigt als verlangsamt. Frieden und Stabilität kön
nen natürlich nicht durch eine Politik der Drohungen
erreicht werden. Die Tendenz, bei BerechnungeQ imnier
vom Schlimmstmöglichen auszugehen, sowie die Nei
gung zur Überempfindlichkeit, zu übertrieben scharfen
Reaktionen und zum Planungsgigantismus können das
Wettrüsten nur noch weiter eskalieren.

7. Die rasante Aufrüstung scheint heute jedoch nicht
allein durch externe, sondern auch durch interne Fak
toren verursacht zu sein. Die ständig expandierenden
militärischen, industriellen, bürokratischen Apparate
spielen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des
Wettrüstens. Darüber hin�us Wird die Aufrüstung durch
die technologische Konkurrenz vorangetrieben, in der
jede Seite versucht, ihr Potential aufs äußerste zu stei
gern. Militärische Forschung und Entwicklung warten
in der Regel nicht erst Reaktionen der Gegenseite ab_,
sondern reagieren vielmehr in einem kontinuierlichen
Prozeß jeweils auf den eigenen Entwicklungsstand.

8. In den letzten fünfundzwanzig bis dreißig Jahren
sind verschiedene Versuche gemacht worden, den
Rüstungswettlauf zu stoppen. Trotz einer ganzen Reihe
von UN-Resolutionen; in denen zur Abrüstung aufge
rufen wurde, konnten Abrüstungsverhandlungen ledig
lich die Vernichtµng bakteriologischer Waffen erreichen.

9. Das Interesse· an der Abrüstung konzentriert sich
heute weitgehend auf die Idee der Rüstungskontrolle,
d. h. auf die Kontrolle der Rüstungsfortschritte. In die
sem Zusammenhang könnten die Verträge über die
friedliche Nutzung der Antarktis und des Weltraums
sowie die Konvention gegen die Meeresverschmutzung
und das Teilabkommen gegen Atomtests genannt wer
den. Am wichtigsten ist hier zweifellos der seit fünf
Jahren bestehende Atomsperrvertrag, der die Verbrei
tung von Nuklearwaffen verhindern soll und die Grund
lagen für eine Kontrolle der friedlichen Nutzung von
Atomenergie schafft. Bedauerlicherweise haben mehrere
wichtige Staaten den Vertr1c1g nicht unterzeichnet oder
ratifiziert.
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10. Mit den SALT-Verhandlungen und -Abkommen
zwischen cier Sowjetunion und den Vereinigten Staaten
unternehmen die beiden Supermächte einen Versuch,
sich in Fragen der quantitativen Aufstockung ihrer
Waffen einander anzupassen; Ziel ist ein Gleichstand
der Bewaffnung. Die Verhandlungen mögen· zu einer
Verbesserung des politischen Klimas zwischen den bei
den Ländern beigetrageh haben, · doch haben sie den
strategischen Rüstungswettlauf gleichzeitig vor allem
in die Richtung einer Verbesserung der Waffenqualität
gelenkt.

11. Zwischen den beiden Supermächten ist es zwar nicht
zu einer direkten militärischen Konfrontation gekom
men, doch hat man seit dem Zweiten Weltkrieg in etwa
hundert Kriegen gekämpft, die . über zehn Millionen
Menschen in sechzig Ländern das Leben gekostet haben.
Unter Bedingungen, in denen Massenvernichtungswaffen
zum Einsatz kommen können, bleiben die Möglichkeiten
zur Entwicklung eines Verhältnisses -der Partnerschaft
und Zusammenarbeit in Übereinstimmung .mit der Er
klärung von Helsinki zwischen den Großmächten be
grenzt.

Appell an d-ie Kirdlen 
1. Die obige Untersuchung wird den Kirchen zum Stu
dium empfohlen.

2. Die Christen müssen der Versuchung widerstehen,
sich mit einem falschen Gefühl von Machtlosigkeit oder
Sicherheit abzufinden. Die Kirche sollte ihre Bereit
schaft betonen, ohne den Schutz von Waffen zu leben,
und bedeutsame Initiativen ergreifen, um auf eine
wirksame Abrüstung zu drängen. Die Kirchen,, die ein
zelnen Christen und die Mitglieder der Öffentlichkeit
aller Länder sollten bei ihren Regierungen darauf drän
gen, daß die nationale Sicherheit ohne den Einsatz mas
siver Zerstörungswaffen gewährleistet wird.

3. Wir fordern den neuen Zentralausschuß auf, Schritte
zu unternehmen, um eine Konsultation über Abrüstung
durchzuführen. Diese Konsultation sollte eine Unter
suchung und einen Vergleich des verfügbaren Materials·
über die ursächlichen Faktoren des gegenwärtigen Wett
rüstens sowie die technischen, wirtschaftlichen, umwelt
technischen und militärischen Auswirkungen anstellen.
Die Konsultation sollte sich zum Ziel setzen, eine Stra
tegie auf nationaler. und internationaler Ebene zur Ver
hinderung der weiteren Aufstockung der Militärausga
ben vorzuschlagen. Diese Strategie sollte u. a. folgende
Punkte berücksichtigen:

a) Vorbereitung von Bildungsprogrammen zur Verwen
dung durch die Kirchen, .

b) Anregung diesbezüglicher Diskussionen in der Öffent
lichkeit,

c) Studium der Fragen von. Krieg und Frieden in theo
logischer Sicht,

d) Vermittlung der Erfahrungen der historischen Frie
denskirchen,

e) Untersuchung der Beteiligung der Kirchen an Waffen
produktion und -handel,

f) Förderung der Einberufung einer weltweiten Ab
rüstungskonferenz unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen,

g) Notwendigkeit der Umschulung und Wiederbeschäfti
gung derer, die bisher in der Rüstungsindustrie ihren
Lebensunterhalt verdienten ..

4. Der Zentralausschuß sollte sicherstellen, daß Ab
rüstung ein Hauptanliegen des Ökumenischen Rates
der Kirchen ist.
5. Wir appellieren an alle Christen, für die Abrüstung
der Welt zu denken,, zu arbeiten und zu beten.

Nr.9) Lutherakadeniie Sondershausen in Torgau vom 
19. bis 24. August 1976

Wir haben bereits auf den Hochschullehrgang der 
Luther-Akademie (Sondershausen) vom 19. bis 24. Au_. 
gust 1976 in Torgau hingewiesen. Der Hochschullehrgang 
steht unter dem Gesamtthema: Kennen wir Jesus? 
Folgende Vorlesungen sind vorgesehen: 
1. Prof. Dr. T. :tioltz (Halle): ,,Kenntnis von Jesus und

Kenntnis Jesu (Zum Verhältnis zwischen historisch
philologischer Erkenntnis und historisch-theologi
schem Verständnis)"

2. Prof. Dr. Dr; K. Rudolph (Leipzig): ,,Jesus im Koran"
3. Domprediger .G. Pilgrim (Schwerin): ,,Die Gottesfrage

in der modernen Literatur (unter Berücksichtigung
von Gott, Jesus und Christentum)"

4. Dr. G. Wiederanders (Berlin): ,,Die Darstellung Jesu
in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts"

5. Propst Treu {Wittenberg): ,,Kennen wir Jesus?"
(Gemeindevortrag)

6. Prof. Dr. Th. J0rgensen (Kopenhagen): ,,Grundfragen 
heutiger Christologie"

7. Prof. Dr. R. Leuenberger (Küsnacht): ,,Wandlungen
des Jesusbildes heute"

8. Doz. Wolf Krötke (Berlin): ,,Die Wirklichkeit Gottes
in Jesus Christus"

Unterrbingung am Tagungsort in Privatquartieren. Die 
Verpflegung erfolgt in einer Gaststätte. 
Teilnehmerkarten für den gesamten Lehrgang: 8,- M. 
Studenten und Vikare zahlen bei allen Kosten die 
Hälfte. 
A n m  e 1 du n g e n  mit genauer Angabe der Anschrift, 
des Berufes und des Alters werden erbeten an Super
intendent Sens, 729 Torgau, Wintergrüne 2. Formulare 
der RBD für die Fahrpreisermäßigung werden angemel
deten Teilnehmernzugesandt. 
Wir sind bereit, in besonderen Fällen, eine Reisebeihilfe 
zu gewähren. 

Für das Konsistorium 
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